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Bundeskabinett: Maßnahmen zur Umsetzung des zweiten Entlastungspa-

kets  

Die Koalitionsfraktionen hatten sich am 23.03.2022 auf ein weiteres „Maßnah-

menpaket des Bundes zum Umgang mit den hohen Energiekosten“ geeinigt (vgl. 

TAX WEEKLY # 10/2022). Zusammenfassend wurden folgende Maßnahmen be-

schlossen: 

 Einmalige steuerpflichtige Energiepreispauschale: € 300 für alle einkom-

mensteuerpflichtigen Erwerbstätigen.

 Einmaliger Kinderbonus: € 100 pro Kind.

 9-Euro-Monatsticket: ÖPNV-Tarif von Juni bis August.

 Weniger Energiesteuer auf Kraftstoffe: Von Juni bis August auf nach Euro-

parecht möglichen Mindestbetrag.

 Einmalzahlung für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistun-

gen: Verdoppelt auf € 200, für Bezieher von Arbeitslosengeld € 100.

Zur Umsetzung dieses zweiten Entlastungspakets hat das Bundeskabinett nun 

am 27.04.2022 folgende Regelungen auf den Weg gebracht: 

Energiepreispauschale und Familienzuschuss (Kinderbonus) sollen als Ände-

rungsanträge der Koalitionsfraktionen in das schon laufende Gesetzgebungsver-

fahren zum Steuerentlastungsgesetz 2022 eingebracht werden (vgl. Formulie-

rungshilfen der Bundesregierung). Die steuerpflichtige Energiepreispauschale 

i.H.v. € 300 für das Jahr 2022 soll mit den neuen §§ 112 bis 122 EStG-E umge-

setzt werden. Der Anspruch darauf soll am 01.09.2022 entstehen. Anspruchsbe-

rechtigt sollen unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige sein, die im Veranla-

gungszeitraum 2022 Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

EStG erzielen. Arbeitnehmern soll die Pauschale im September 2022 vom Ar-

beitgeber ausgezahlt werden. Arbeitgeber sollen die Energiepauschale vom Ge-

samtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer entnehmen, ggf. übersteigende 

Beträge sollen den Arbeitgebern vom Finanzamt ersetzt werden. Bei allen ande-

ren Anspruchsberechtigten wird die Energiepreispauschale mit der Einkommen-

steuerveranlagung für den Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzt und auf die 

festgesetzte Einkommensteuer angerechnet. Vorgesehen ist auch ein Vorschuss 

über eine einmalige Absenkung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen. 

Die Finanzierung des „9 für 90“-Tickets soll mit dem Entwurf eines Siebten Ge-

setzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes umgesetzt werden.  

Die Verdoppelung der Einmalzahlung für Empfängerinnen und Empfänger von 

Sozialleistungen soll als Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen in den Entwurf 

des Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetzes eingebracht werden.  

Hinsichtlich der temporären Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe hat die 

Bundesregierung die vom BMF vorgelegte Formulierungshilfe für die Koalitions-

fraktionen für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestags einzubringenden 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuerrechts zur temporären 
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Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe (Energiesteuersenkungsgesetz – 

EnergieStSenkG) beschlossen. 

BMF: Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Abs. 2 AO 

und § 138b AO i.d.F. des StUmgBG 

Mit BMF-Schreiben vom 26.04.2022 hat die Finanzverwaltung ein überarbeitetes 

Schreiben zu Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Abs. 2 

AO und § 138b AO in der Fassung des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes 

(StUmgBG) veröffentlicht.  

Mit Wirkung vom 01.01.2022 ersetzt das neue Schreiben die BMF-Schreiben 

vom 05.02.2018 (BStBl I 2018 S. 289), vom 18.07.2018 (BStBl I 2018 S. 815), 

vom 18.09.2020 (BStBl I 2020 S. 971) und vom 28.12.2020 (BStBl I 2021 S. 55). 

Der dem BMF-Schreiben vom 05.02.2018, das bereits zu den Mitteilungspflichten 

bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Abs. 2 und § 138b AO i.d.F. des StUmgBG 

erging, als Anlage 2 beigefügte Vordruck „Mitteilung nach § 138b der Abgaben-

ordnung (AO)“ gilt unverändert fort. 

Das aktuelle BMF-Schreiben wurde neu gegliedert und teilweise um weitere De-

tails und Beispiele ergänzt. Das Schreiben berücksichtigt nun auch die in § 138 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b AO durch das Jahressteuergesetz 2020 vom 

21.12.2020 eingefügte sog. Börsenklausel. 

EuGH: Erläuterungen zum umsatzsteuerrechtlichen Gutscheinsbegriff 

Seit dem 01.01.2019 gelten besondere Besteuerungsregelungen für Gutscheine. 

Aufgrund unterschiedlicher Besteuerungsfolgen ist bei der Ausgabe bzw. Über-

tragung von Gutscheinen zwischen sog. Einzweck- (vgl. § 3 Abs. 14 UStG) und 

sog. Mehrzweckgutscheinen (§ 3 Abs. 15 UStG) zu unterscheiden. Für Ein-

zweckgutscheine entsteht die Umsatzsteuer bereits mit deren Ausgabe bzw. 

Übertragung, während bei Mehrzweckgutscheinen die tatsächliche Einlösung und 

der damit verbundene Bezug von Waren und Dienstleistungen zur Steuerentste-

hung führt. 

In seinem Urteil vom 28.04.2022 (C-637/20) äußert sich der EuGH, anlässlich 

des Vorlageverfahrens eines schwedischen Gerichts, nunmehr erstmalig zur 

grundlegenden Anwendung der auch dem deutschen Recht zugrundeliegenden 

Vorschriften der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie. 

Die im Streitfall ausgereichten Karten konnten vom Inhaber als Zahlungsmittel für 

die Nutzung diverser Personenbeförderungsleistungen und den Zutritt zu Museen 

und Sehenswürdigkeiten in Stockholm genutzt werden. Der Verkauf der Karten 

und die mittels der Karte genutzten Leistungen, welche ihrerseits unterschiedli-

chen Steuersätzen unterlagen, wurde von verschiedenen Unternehmer ausge-

führt. Die mit unterschiedlichen Gültigkeitsdauern und unterschiedlichen Wert-

grenzen ausgereichten Karten, erlaubten bspw. bei einem Kaufpreis von ca. € 65 

innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden Leistungen im Gegenwert von bis zu 

ca. € 176 zu beziehen. Allerdings sei ein Durchschnittsverbraucher, aufgrund der 
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zeitlichen Beschränkung, nicht in der Lage gewesen, alle durch diese Karte gebo-

tenen Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen.  

Der EuGH weist in seinen Urteilgründen zwar darauf hin, dass die Prüfung, ob 

diese Karten tatsächlich den Tatbestand eines Gutscheins erfüllen den jeweiligen 

nationalen Gerichten obliege. Im Weiteren erläutert der EuGH jedoch die allge-

meinen Voraussetzungen, unter denen diese Karten per se Gutscheine aus Sicht 

des Umsatzsteuerrechts darstellen können.  

Nach Auffassung des EuGH stehe der Einstufung der Karten als Gutscheine 

nicht entgegen, dass eine umfassende (wertaufzehrende) Ausnutzung der durch 

das Kartenguthaben ermöglichten Leistungsbezüge innerhalb der Gültigkeitsdau-

er faktisch unmöglich sei. Die Definition des „Gutscheins“ in Art. 30a Nr. 1 MwSt-

SystRL sehe nicht vor, dass die Gültigkeitsdauer der Karte oder die Möglichkeit, 

alle damit angebotenen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, für die Einstu-

fung der Karte als Gutschein relevant sei. Der EuGH bezieht sich hierbei aus-

drücklich auf die Aussagen der Generalanwältin. Diese hatte in ihren Schlussan-

trägen vom 24.02.2022 ausgeführt, dass „Instrumente“, die es erlauben sie als 

Gegenleistung für den Bezug von Gegenständen und Dienstleistungen einzulö-

sen, als Gutscheine anzusehen seien. Hingegen setze die Annahme eines Gut-

scheins nicht voraus, dass alle mit diesem Instrument angebotenen Leistungen 

auch tatsächlich bezogen werden. Ferner tritt der EuGH auch der Auffassung 

entgegen, bereits die Ausstellung der Karte solle eine „einheitliche Dienstleis-

tung“ des Kartenausstellers an den Erwerber darstellen, welche zu besteuern sei. 

Zum einen verbiete sich dieser Ansatz bereits aufgrund der Vielfalt der angebo-

tenen Dienstleistungen und der als Dienstleistungserbringer auftretenden dritten 

Wirtschaftsteilnehmer, welche die abgerufenen Leistungen tatsächlich erbringen. 

Zum anderen würden hierdurch ggf. Dienstleistungen wie Beförderungen oder die 

Gewährung des Zutritts zu Museen, die unterschiedlichen Steuersätzen unterlie-

gen oder von der Umsatzsteuer befreit sind, einem einheitlichen Steuersatz un-

terworfen, was nicht den gesetzgeberischen Vorgaben entsprechen würde. 

Zur weiterführenden Fragestellung, ob die Karten im Streitfall letztlich als Ein-

zweck- oder Mehrzweckgutscheine angesehen werden könnten, orientiert sich 

der EuGH an den Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie. Die Karten sol-

len den Zugang zu unterschiedlichen Dienstleistungen ermöglichen, welche wie-

derum unterschiedlichen Besteuerungsfolgen unterliegen, ohne dass vorherseh-

bar sei, welche Leistungen der Inhaber dieser Karte auswählen wird. Folglich 

stehe die für den späteren Dienstleistungsbezug geschuldete Umsatzsteuer im 

Zeitpunkt der Ausgabe der Karte (Gutschein) nicht fest. Die Voraussetzungen für 

die Annahme eines Einzweckgutscheins wären somit nicht erfüllt, so dass die 

Karten dem Auffangtatbestand des Mehrzweckgutscheins unterfallen sollen. 

Mit seinen Aussagen verdeutlicht der EuGH, wann die Gewährung einer Nut-

zungsmöglichkeit als Ausgabe eines Gutscheins angesehen wird. Zu weiteren 

Aspekten, wie z.B. der von der deutschen Finanzverwaltung in Abschn. 3.17 

Abs. 2 Satz bzw. 9 Satz 6 UStAE vorgesehenen Bezeichnung als Einzweck- bzw. 

Mehrzweckgutschein, enthält das EuGH-Urteil keine Aussagen. 
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BFH: Persönliche Haftung eines Geschäftsführers für pauschale Lohnsteu-

er 

Gesetzliche Vertreter einer GmbH haften gem. § 69 Satz 1 AO persönlich, soweit 

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis infolge vorsätzlicher oder grob fahr-

lässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig 

festgesetzt oder erfüllt worden sind. Zu diesen Pflichten gehört es z.B., für eine 

fristgerechte Anmeldung und Abführung der von der GmbH geschuldeten Lohn-

steuer zu sorgen (§ 41a Abs. 1 EStG). Die Nichtabführung einzubehaltender und 

anzumeldender Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten stellt re-

gelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Geschäftsführerpflich-

ten dar. Der BFH entschied nun mit Urteil vom 14.12.2021 (VII R 32/20), dass 

dies auch gilt, wenn Lohnsteuer nachträglich (z.B. im Rahmen einer Lohnsteuer-

außenprüfung) pauschal erhoben wird. Abweichend von der bisherigen Recht-

sprechung des BFH im Urteil vom 03.05.1990 (VII R 108/88, BStBl. II 1990, 767) 

komme es für die Frage der Pflichtverletzung nicht auf den Fälligkeitszeitpunkt 

der pauschalierten Lohnsteuer gem. dem aufgrund der Lohnsteuerprüfung er-

gangenen Nachforderungsbescheid an, sondern auf den gesetzlich vorgesehe-

nen Fälligkeitszeitpunkt, d.h. den Zeitpunkt in dem der Arbeitslohn zugeflossen 

ist. Denn bei der pauschalierten Lohnsteuer handelt es sich nicht um eine Unter-

nehmenssteuer eigener Art, sondern um die durch die Tatbestandsverwirklichung 

des Mitarbeiters entstandene und vom Arbeitgeber lediglich übernommene Lohn-

steuer. 

BFH: Zeitpunkt der Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs bei Voll-

machtserteilung an den Notar, die Löschung einer Auflassungsvormerkung 

zu bewilligen 

Infolge des verfahrensrechtlichen Schwerpunkts hatte ausnahmsweise der 

VII. Senat des BFH mit Beschluss vom 21.12.2021 (VII R 5/19) zur grunderwerb-

steuerlichen Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs zu entscheiden. 

Die Verkäuferin (Klägerin und Revisionsbeklagte) veräußerte mit notarieller Ur-

kunde ein Grundstück an die A-Gesellschaft (Erwerberin). Es wurde vertraglich 

ein beidseitiges Rücktrittsrecht vereinbart, von dem die Verkäuferin infolge Zah-

lungsverzugs der Erwerberin Gebrauch machte. 

Für den Fall des Rücktritts vom Vertrag war im Vertrag vereinbart, dass der Notar 

unwiderruflich bevollmächtigt und beauftragt ist, die am Kaufgegenstand einzu-

tragende Auflassungsvormerkung wieder löschen zu lassen und im Namen des 

Käufers die Löschung der Auflassungsvormerkung zu bewilligen und zu beantra-

gen und dem Grundbuchamt zum Vollzug vorzulegen, wenn die Ausübung des 

Rücktritts von einer der Parteien dem Notar schriftlich mitgeteilt wurde und eine 

Wartefrist von zehn Tagen seit Mitteilung ohne Einwendungen verstrichen ist. 

Strittig war im Weiteren, wann die vertragliche Rückabwicklung i.S.v. § 16 Abs. 1 

GrEStG tatsächlich vollendet war. 
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Nach der Rechtsprechung des BFH ist ein Erwerbsvorgang i.S. d. § 16 Abs. 1 

GrEStG erst dann „rückgängig gemacht", wenn sich die Vertragspartner über die 

zivilrechtliche Aufhebung des den Steuertatbestand erfüllenden Rechtsgeschäfts 

hinaus derart aus ihren vertraglichen Bindungen entlassen haben, dass der Ver-

äußerer seine ursprüngliche Rechtsstellung wiedererlangt und der Erwerber kei-

ne Möglichkeit zur Verfügung über das Grundstück mehr hat. 

Dies setzt voraus, dass die Vertragsparteien sämtliche Wirkungen aus dem Er-

werbsvorgang aufheben und sich gegenseitig so stellen, als wäre dieser nicht zu-

stande gekommen. Dies erfordert grundsätzlich die Löschung einer zugunsten 

des Erwerbers eingetragenen Auflassungsvormerkung. Denn eine Auflassungs-

vormerkung beeinträchtigt die Verkehrsfähigkeit eines Grundstücks unabhängig 

vom Fortbestand des zivilrechtlichen Übereignungsanspruchs. 

Die durch die Auflassungsvormerkung bestehende Beeinträchtigung entfällt, 

wenn der Erwerber des Grundstücks dem Veräußerer eine Löschungsbewilligung 

gemäß § 19 GBO in grundbuchrechtlich gebotener Form erteilt hat und der Ver-

äußerer frei und ohne Einflussnahme seitens des Erwerbers über sie verfügen 

kann. Die Löschungsbewilligung erlangt Wirksamkeit, gegenüber dem Grund-

buchamt oder demjenigen, zu dessen Gunsten auf ihrer Grundlage eine Eintra-

gung vorgenommen werden soll, erst dann, wenn sie in der in § 29 GBO festge-

legten Form zugeht. 

Trotz unwiderruflicher Beauftragung des Notars zum grundbuchmäßigen Vollzug 

der Rückabwicklung entschied der BFH nun, dass die Rückabwicklung nicht be-

reits mit Ausübung des Rücktrittsrechts und Ablauf der Wartefrist grunderwerb-

steuerlich zu berücksichtigen sei, sondern erst mit Erstellung und Übermittlung 

der Löschungsbewilligung an die Verkäuferin oder das Grundbuchamt. 

Zivilrechtlich mache es einen erheblichen Unterschied, ob die notarielle Bewilli-

gung zur Löschung bereits bei Vertragsschluss erteilt wird oder ob nur eine Voll-

machtserteilung an den Notar erfolgt, die Löschung unter bestimmten Vorausset-

zungen selbst zu bewilligen. Im letzteren Fall erklärt der Notar die Löschungsbe-

willigung im Namen des Käufers erst durch Erstellung der Eigenurkunde, nach-

dem die vertraglich geregelten Voraussetzungen vorliegen. Das sei auch grund-

erwerbsteuerlich zu berücksichtigen. 
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Alle am 28.04.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VII R 5/19 21.12.2021 
Zeitpunkt der Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs bei Vollmachtserteilung 
an den Notar, die Löschung einer Auflassungsvormerkung zu bewilligen 

III R 48/20 15.12.2021 
Kindergeld für behinderte Kinder; Berücksichtigung eines Teils der Kapitalleistung 
aus einer Rentenversicherung mit Gewinnbeteiligung (Altvertrag) als Bezug des 
Kindes im Zuflussjahr 

VII R 15/19 14.12.2021 Wiederaufleben einer Steuerforderung nach § 144 Abs. 1 InsO 

VII R 32/20 14.12.2021 Haftung für pauschalierte Lohnsteuer 

Alle am 28.04.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 34/19 25.01.2022 
Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung unter Verwendung gespendeter 
Eizellen 

VI R 35/19 25.01.2022 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 25.01.2022 VI R 34/19 - Auf-
wendungen für eine künstliche Befruchtung unter Verwendung gespendeter Eizel-
len 

VI R 36/19 25.01.2022 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 25.01.2022 VI R 34/19 - Auf-
wendungen für eine künstliche Befruchtung unter Verwendung gespendeter Eizel-
len 

XI B 89/21 11.01.2022 
Gewährung von Akteneinsicht in den Kanzleiräumen des Prozessbevollmächtigten 
wegen Zugehörigkeit zu einer sog. "Hochrisiko-Gruppe" 

X B 135/20 28.12.2021 
Zum Nachweis der Voraussetzungen der Öffnungsklausel bei Geltung des (quasi) 
Für-Prinzips 

VII R 61/20 14.12.2021 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 14.12.2021 VII R 15/19 - Wiederaufle-
ben einer Steuerforderung nach § 144 Abs. 1 InsO; Schuldbeitritt des direkten 
Vertreters nach § 48 Abs. 2 AO 

XI R 24/20 20.10.2021 Zurechnung von Umsätzen einer Betriebskantine 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210072/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210071/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210073/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210074/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250059/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250057/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250058/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250061/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250060/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250064/
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Alle bis zum 29.04.2022 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III C 3 - S 7117-
a/20/10002 :003 

26.04.2022 
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Gewährung von Zugangsberechti-

gungen zu sogenannten Flughafenlounges 

IV B 5 - S 
0301/19/10009 :001 

26.04.2022 

Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 Abga-

benordnung (AO) und § 138b AO in der Fassung des Steuerumgehungsbe-

kämpfungsgesetzes (StUmgBG) 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-04-26-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-der-gewaehrung-von-zugangsberechtigungen-zu-sog-flughafenlounges.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-04-26-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-der-gewaehrung-von-zugangsberechtigungen-zu-sog-flughafenlounges.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-04-26-Mitteilungspflichten-Auslandsbeziehungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-04-26-Mitteilungspflichten-Auslandsbeziehungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag 
der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN und der FDP 


Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 


Stichwort: Energiepreispauschale 


Zu Artikel 1 Nummer 01 und 5 – neu – (Inhaltsübersicht EStG und Ab-
schnitt XV – neu – EStG) 


Änderung 


Artikel 1 wird wie folgt geändert: 


1. Der Nummer 1 wird folgende Nummer 01 vorangestellt:


‚01. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 111 die folgenden
Angaben eingefügt: 


„XV. 


Energiepreispauschale 


§ 112 Veranlagungszeitraum, Höhe


§ 113 Anspruchsberechtigung


§ 114 Entstehung des Anspruchs


§ 115  Festsetzung mit der Einkommensteuerveranlagung


§ 116 Anrechnung auf die Einkommensteuer


§ 117  Auszahlung an Arbeitnehmer


§ 118  Energiepreispauschale im Einkommensteuer-Vorauszah-
lungsverfahren 


§ 119  Steuerpflicht


§ 120 Anwendung der Abgabenordnung


§ 121 Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften der Abga-
benordnung 


§ 122 Nichtberücksichtigung als Einkommen bei Sozialleistun-
gen.“ ‘ 


2. Folgende Nummer 5 wird angefügt:


‚5. Nach § 111 wird folgender Abschnitt XV eingefügt:
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„XV. 


Energiepreispauschale 


§ 112 


Veranlagungszeitraum, Höhe 


(1) Für den Veranlagungszeitraum 2022 wird Anspruchsbe-
rechtigten eine einmalige steuerpflichtige Energiepreispauschale ge-
währt. 


(2) Die Höhe der Energiepreispauschale beträgt 300 Euro.  


§ 113 


Anspruchsberechtigung 


Unbeschränkt Steuerpflichtige nach § 1 Absatz 1, die im Veran-
lagungszeitraum 2022 Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 erzielen, haben Anspruch auf eine Energie-
preispauschale. 


§ 114 


Entstehung des Anspruchs 


Der Anspruch auf die Energiepreispauschale entsteht am 1. Sep-
tember 2022. 


§ 115 


Festsetzung mit der Einkommensteuerveranlagung 


(1) Die Energiepreispauschale wird mit der Einkommensteuer-
veranlagung für den Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzt.  


(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Energiepreispauschale nach 
§ 117 vom Arbeitgeber ausgezahlt wurde.  


§ 116 


Anrechnung auf die Einkommensteuer 


(1) Eine nach § 115 Absatz 1 festgesetzte Energiepreispau-
schale ist auf die festgesetzte Einkommensteuer anzurechnen. Die fest-
gesetzte Energiepreispauschale ist bei der Ermittlung des Unter-
schiedsbetrages nach § 233a Absatz 3 Satz 1 der Abgabenordnung ent-
sprechend zu berücksichtigen. 


(2) Ergibt sich nach der Anrechnung nach Absatz 1 ein Erstat-
tungsbetrag, so wird dieser dem Anspruchsberechtigten ausgezahlt.  
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§ 117


Auszahlung an Arbeitnehmer 


(1) Arbeitnehmer erhalten die Energiepreispauschale vom Ar-
beitgeber, wenn sie am 1. September 2022 


1. in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis stehen und


2. in eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht sind oder nach § 40a
Absatz 2 pauschal besteuerten Arbeitslohn beziehen.


Satz 1 gilt nicht, wenn der Arbeitgeber keine Lohnsteuer-Anmeldung 
abgibt. 


(2) Arbeitgeber im Sinne des § 38 Absatz 1 haben an Arbeitneh-
mer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 die Energiepreispauschale im Sep-
tember 2022 auszuzahlen. In diesen Fällen haben die Arbeitgeber die 
Energiepreispauschale vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohn-
steuer zu entnehmen. Übersteigt die insgesamt zu gewährende Ener-
giepreispauschale den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen 
ist, wird der übersteigende Betrag dem Arbeitgeber von dem Finanz-
amt, an das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmen der 
Lohnsteuer ersetzt. 


(3) Eine vom Arbeitgeber ausgezahlte Energiepreispauschale ist 
in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Absatz 1 
Satz 2) mit dem Großbuchstaben E anzugeben. 


§ 118


Energiepreispauschale im Einkommensteuer-Vorauszahlungsverfah-
ren 


Ist eine Einkommensteuer-Vorauszahlung auch für Einkünfte aus 
§ 13, § 15 oder § 18 für den 10. September 2022 festgesetzt worden,
dann ist diese mit einem geänderten Vorauszahlungsbescheid um die 
Energiepreispauschale zu mindern. Betragen die für den 10. Septem-
ber 2022 festgesetzten Vorauszahlungen weniger als 300 Euro, so 
mindert die Energiepreispauschale die Vorauszahlung auf 0 Euro.  


§ 119


Steuerpflicht 


(1) Bei Anspruchsberechtigten, die im Veranlagungszeit-
raum 2022 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt haben, ist 
die Energiepreispauschale stets als Einnahme nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 für den Veranlagungszeitraum 2022 zu berücksich-
tigen. Dies gilt nicht für pauschal besteuerten Arbeitslohn nach § 40a. 
Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist die Energiepreispauschale bei der 
Berechnung einer Vorsorgepauschale nach § 39b Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 Buchstabe a bis c nicht zu berücksichtigen. 


(2) Bei den übrigen Anspruchsberechtigten gilt die Energie-
preispauschale stets als Einnahme nach § 22 Nummer 3 für den 
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Veranlagungszeitraum 2022. Die Freigrenze nach § 22 Nummer 3 
Satz 2 ist insoweit nicht anzuwenden. 


§ 120 


Anwendung der Abgabenordnung 


(1) Auf die Energiepreispauschale sind die für Steuervergütun-
gen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend anzu-
wenden. § 163 der Abgabenordnung gilt nicht.  


(2) In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die zur Energie-
preispauschale ergehenden Verwaltungsakte der Finanzbehörden ist 
der Finanzrechtsweg eröffnet. 


§ 121 


Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenord-
nung 


(1) Für die Energiepreispauschale gelten die Strafvorschriften 
des § 370 Absatz 1 bis 4 und 7, der §§ 371, 375 Absatz 1 und des § 376 
der Abgabenordnung sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378 und 
379 Absatz 1 und 4 sowie der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung 
entsprechend.  


(2) Für das Strafverfahren wegen einer Straftat nach Absatz 1 
sowie der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat begangen 
hat, gelten die §§ 385 bis 408 der Abgabenordnung entsprechend. 


(3) Für das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1 gelten die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entspre-
chend. 


§ 122 


Nichtberücksichtigung als Einkommen bei Sozialleistungen 


Die Energiepreispauschale ist bei einkommensabhängigen Sozi-
alleistungen nicht als Einkommen zu berücksichtigen.“ ‘ 


Begründung 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 01 – neu – 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung des neuen Abschnit-
tes XV. 


Zu Nummer 5 – neu – 







 – 5 – 


Allgemein zu Abschnitt XV – neu – 


Die sprunghaft und drastisch gestiegenen Energiekosten sorgen für echte Härten, 
die mit der Energiepreispauschale kurzfristig und sozial gerecht abgefedert wer-
den.  


Die Energiepreispauschale führt zu steuerpflichtigen Einkünften, ist jedoch keine 
beitragspflichtige Einnahme.  


§ 112 - neu - 


§ 112 – neu – EStG regelt, dass Anspruchsberechtigten einmalig für den Veran-
lagungszeitraum 2022 eine Energiepreispauschale von 300 Euro gewährt wird. 
Die Energiepreispauschale steht jedem Anspruchsberechtigten nur einmal zu. Das 
gilt auch, wenn im Veranlagungszeitraum 2022 neben Einkünften aus § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG Gewinneinkünfte bezogen werden.  


Die Steuerpflicht der Energiepreispauschale sorgt für eine sozial ausgewogene 
Kompensation der energiepreisbedingten Mehrbelastung.  


Die Energiepreispauschale ist steuerpflichtig und wird mit dem individuellen 
Steuersatz besteuert. Zusätzlich fallen ggf. Kirchensteuer und Solidaritätszu-
schlag an. In der Sozialversicherung entfallen auf diese Pauschale keine Beiträge, 
da es sich nicht um Arbeitsentgelt im Sinne von § 14 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch handelt.  


§ 113 - neu - 


Anspruch auf die Energiepreispauschale haben aktiv tätige Erwerbspersonen. 
Dies ist ein Ausgleich für die kurzfristig und drastisch gestiegenen erwerbsbe-
dingten Wegeaufwendungen. Die Entfernungspauschale wird bisher nur für Fern-
pendler moderat erhöht, so dass bei den übrigen Erwerbstätigen besonderer Nach-
holbedarf besteht.  


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 EStG, die im Veranlagungszeitraum 2022 Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 
oder aus § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG erzielen.  


Freiwillige im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) und 
Freiwillige im Sinne des § 2 des Jugendfreiwilligendienstegesetzes (JFDG) zäh-
len somit ebenfalls zu den Anspruchsberechtigten. 


Anspruchsberechtigt sind daher zum einen Arbeitnehmer, die Arbeitslohn aus ei-
nem gegenwärtigen Dienstverhältnis beziehen, und zum anderen steuerpflichtige 
Erwerbstätige, die Einkünfte aus den § 13, § 15 oder § 18 EStG haben.  


Zu den Einnahmen im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG zählen 
auch Zuschüsse des Arbeitgebers, wie der Arbeitgeberzuschuss nach § 20 Mut-
terschutzgesetz (MuSchG). 


Steuerpflichtige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, insbe-
sondere beschränkt steuerpflichtige Grenzpendler, erhalten die Energiepreispau-
schale nicht. Im Ausland lebende Personen sind entweder niedrigeren Energie-
preisen als in Deutschland ausgesetzt oder profitieren von vergleichbaren staatli-
chen Maßnahmen, die die dortige Bevölkerung ebenfalls von den Energiepreisen 
entlastet. Eine Doppelförderung dieses Personenkreises ist nicht angezeigt.  


Empfänger von Versorgungsbezügen (insbesondere Beamtenpensionäre) sowie 
Rentnerinnen und Rentner, die keine Einkünfte aus § 13, § 15, § 18 oder aus § 19 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG im Veranlagungszeitraum 2022 erzielen, erhal-
ten keine Energiepreispauschale. 
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Bezieher von ausschließlich sonstigen Einkünften im Sinne von § 22 EStG haben 
ebenfalls keinen Anspruch auf die Energiepreispauschale. Dies gilt beispielsweise 
auch für die Abgeordneten im Europaparlament, im Deutschen Bundestag und in 
den Parlamenten der Bundesländer.  


§ 114 - neu - 


Der Anspruch auf die Energiepreispauschale entsteht am 1. September 2022.  


§ 115 - neu - 


§ 115 – neu – EStG regelt das Verfahren der Festsetzung der Energiepreispau-
schale. 


Die größte Gruppe der anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen wird mit den Zah-
lungen der Arbeitgeber oder der Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszahlun-
gen zeitnah entlastet, ohne selbst aktiv zu werden. Wenn eine Einkommensteuer-
erklärung für den Veranlagungszeitraum 2022 abgegeben wird und die An-
spruchsvoraussetzungen der Energiepreispauschale erfüllt sind, wird die Energie-
preispauschale von Amts wegen mit der Einkommensteuerveranlagung für den 
Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzt. Ein besonderer Antrag ist nicht erforder-
lich. Die Energiepreispauschale wird nicht festgesetzt, wenn sie bereits nach 
§ 117 - neu – EStG an einen Arbeitnehmer ausgezahlt wurde. Bei Arbeitnehmern 
erfolgt eine Festsetzung der Energiepreispauschale nur, wenn diese noch nicht 
über den Arbeitgeber ausgezahlt wurde (z. B. weil am 1. September 2022 kein 
Arbeitsverhältnis vorlag). 


Mit den Regelungen wird die Rangfolge bei der Auszahlung der Energiepreispau-
schale bestimmt. Setzen sich die (Gesamt)Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus 
mehreren Einkunftsarten zusammen und gehört dazu auch der aktive Arbeitslohn, 
wird die Energiepreispauschale grds. über den Arbeitgeber ausgezahlt und in der 
Einkommensteuerveranlagung nicht mehr gesondert festgesetzt.  


Die Energiepreispauschale wird jedem anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen 
einmal gewährt. Bei der Zusammenveranlagung erhalten beide Steuerpflichtige 
einen zusammengefassten Einkommensteuer- oder Vorauszahlungsbescheid. 
Wenn nur ein Ehegatte für die Energiepreispauschale anspruchsberechtigt ist, 
wird sie auch bei Zusammenveranlagung nur einmal gewährt.  


§ 116 - neu - 


Die in der Einkommensteuerveranlagung für den Veranlagungszeitraum 2022 
festgesetzte Energiepreispauschale mindert die festgesetzte Einkommensteuer im 
Wege der Anrechnung für den Veranlagungszeitraum 2022, d. h. sie wird von der 
festgesetzten Einkommensteuer abgezogen. Dies gilt nicht für Arbeitnehmer, an 
die die Energiepreispauschale über den Arbeitgeber ausgezahlt wurde. Die fest-
gesetzte Energiepreispauschale ist bei der Ermittlung des Unterschiedsbetrages 
nach § 233a Absatz 3 Satz 1 AO entsprechend zu berücksichtigen.  


Ist die festgesetzte Energiepreispauschale höher als die festgesetzte Einkommens-
teuer, kommt es zu einer entsprechenden Erstattung an den Steuerpflichtigen. 


Doppelberücksichtigungen der Energiepreispauschale im Lohnsteuerabzugsver-
fahren und im Vorauszahlungsverfahren werden in der Einkommensteuerveran-
lagung korrigiert. 


§ 117 - neu - 


§ 117 Absatz 1 – neu – EStG definiert den Personenkreis, an den Arbeitgeber die 
Energiepreispauschale auszahlen.  


Dazu gehören Arbeitnehmer, die am 1. September 2022 
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1. in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis stehen und


2. in eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht sind oder nach § 40a Absatz 2
pauschal besteuerten Arbeitslohn beziehen.


In den Fällen des § 40a Absatz 2 EStG, in denen der Arbeitgeber keine elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmale abruft, hat der Arbeitgeber mittels Erklärung 
des Arbeitnehmers zu dokumentieren, dass es sich um ein erstes Dienstverhältnis 
handelt.  


Die Energiepreispauschale wird nicht über den Arbeitgeber ausgezahlt, wenn er 
keine Lohnsteuer-Anmeldung abgibt. Das sind insbesondere Fälle einer kurzfris-
tigen oder geringfügigen Beschäftigung (z. B. im Privathaushalt), bei denen die 
Lohnsteuer nach § 40a EStG pauschal erhoben wird. Damit werden unbillige Här-
ten auf Seiten der Arbeitgeber vermieden. Die Arbeitnehmer können in diesem 
Fall die Energiepreispauschale über die Abgabe einer Einkommensteuererklärung 
erhalten.  


§ 117 Absatz 2 – neu – EStG regelt zum einen den Zeitpunkt und die Auszahlung
der Energiepreispauschale. Zum anderen bestimmt § 117 Absatz 2 – neu – EStG 
die „Refinanzierung“ der Arbeitgeber aus dem Lohnsteueraufkommen. Das Ver-
fahren ist angelehnt an den Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt (§ 41a Ab-
satz 4 EStG) bzw. an den BAV-Förderbetrag (§ 100 EStG). 


Arbeitgeber im Sinne des § 38 Absatz 1 EStG haben an Arbeitnehmer im Sinne 
des § 117 Absatz 1 Satz 1 – neu – EStG im September 2022 die Energiepreispau-
schale auszuzahlen. In diesen Fällen haben die Arbeitgeber die Energiepreispau-
schale vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer zu entnehmen und 
diese bei der nächstmöglichen Lohnsteuer-Anmeldung abzusetzen. Die Regelung 
stellt sicher, dass die Auszahlung der Energiepreispauschale, die Refinanzierung 
durch den Arbeitgeber und die Besteuerung beim Arbeitnehmer zeitlich möglichst 
nicht auseinanderfallen. Doppelauszahlungen und Probleme bei der technischen 
Abwicklung (z. B. bei einem Arbeitgeberwechsel) werden vermieden. Übersteigt 
die insgesamt zu gewährende Energiepreispauschale den Betrag, der insgesamt an 
Lohnsteuer abzuführen ist, so wird der übersteigende Betrag dem Arbeitgeber von 
dem Finanzamt, an das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmen der 
Lohnsteuer ersetzt. 


§ 117 Absatz 3 – neu – EStG regelt schließlich, dass die Auszahlung der Energie-
preispauschale vom Arbeitgeber in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 
(§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG) mit dem Großbuchstaben E anzugeben ist. Dem 
Finanzamt wird damit die Möglichkeit gegeben, in der Einkommensteuerveranla-
gung mögliche Doppelzahlungen (Auszahlung über den Arbeitgeber und zusätz-
lich Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszahlung) zu erkennen.  


§ 118 - neu -


§ 118 – neu – EStG beinhaltet die Regelung zur Auszahlung der Energiepreispau-
schale im Wege einer Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszahlungen. Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungen werden quartalsweise festgesetzt. Die für das dritte 
Quartal 2022 festgesetzten Vorauszahlungen der Anspruchsberechtigten werden 
für den 10. September 2022 jeweils um 300 Euro für jeden Anspruchsberechtig-
ten von Amts wegen gekürzt. Anspruchsberechtigte, für die für den 10. Septem-
ber 2022 weniger als 300 Euro an Vorauszahlungen festgesetzt wurden, mindert 
die Energiepreispauschale diese auf 0 Euro.  


Eine Kürzung der Einkommensteuer-Vorauszahlung für den 10. Dezember 2022 
ist nicht vorgesehen.  


§ 119 - neu -
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Bei Arbeitnehmern erhöht die Energiepreispauschale die Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG für den Ver-
anlagungszeitraum 2022; dies gilt auch wenn der Steuerpflichtige weitere Ein-
künfte nach den §§ 13, 15 oder 18 EStG hat. § 11 EStG ist insoweit nicht anzu-
wenden. Komplizierte Zuordnungen beim Bezug von Einkünften unterschiedli-
cher Einkunftsarten werden durch die vorrangige Zuordnung zu den Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit vermieden. In den Fällen des § 40a EStG wird aus 
Vereinfachungsgründen und zur Vermeidung möglicher Wechselwirkungen auf 
eine Besteuerung der Energiepreispauschale verzichtet. 


Die Energiepreispauschale unterliegt als „sonstiger Bezug“ auch dem Lohnsteu-
erabzug (§ 11 Absatz 1 Satz 4 i. V. m. § 38a Absatz 1 Satz 3 EStG). Bei der Lohn-
steuerberechnung ist die Energiepreispauschale bei der Berechnung der Vorsor-
gepauschale (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c EStG) nicht zu 
berücksichtigen. Hintergrund hierfür ist, dass auf entsprechende Lohnteile keine 
Sozialversicherungsbeiträge anfallen. 


Bei anderen anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen, die nicht Arbeitnehmer 
sind, gilt die Energiepreispauschale als Einnahme im Sinne des § 22 Nummer 3 
EStG für den Veranlagungszeitraum 2022 und erhöht dort diese Einkünfte um 
300 Euro; § 11 EStG ist insoweit nicht anzuwenden. Die Energiepreispauschale 
gehört bei den Gewinneinkünften zu keiner Einkunftsart i. S. von § 2 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 EStG und kann daher nicht als Betriebseinnahme berück-
sichtigt werden. Damit wird auch eine Gewerbesteuerpflicht der Energiepreispau-
schale ausgeschlossen. Die Freigrenze des § 22 Nummer 3 Satz 2 EStG findet 
keine Anwendung. Damit soll ausgeschlossen werden, dass eine Zusammenrech-
nung von negativen Einkünften im Sinne des § 22 Nummer 3 EStG mit der Ener-
giepreispauschale deren Besteuerung verhindert.  


Für die Besteuerung der Energiepreispauschale sind gesonderte Angaben in der 
Einkommensteuererklärung nicht erforderlich.  


§ 120 - neu - 


Die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung sind ent-
sprechend anzuwenden; dies regelt Absatz 1. Die Billigkeitsregel des § 163 AO 
gilt nicht. Nach Absatz 2 ist in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die zur 
Energiepreispauschale ergehenden Verwaltungsakte der Finanzbehörden der Fi-
nanzrechtsweg eröffnet.  


§ 121 - neu - 


Für die Energiepreispauschale gelten die Strafvorschriften sowie die Bußgeldvor-
schriften der Abgabenordnung entsprechend. 


§ 122 - neu - 


Die Energiepreispauschale ist bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen 
Einkommen abhängig ist, nicht als Einkommen zu berücksichtigen. Die Regelung 
ist erforderlich, damit die mit der Zahlung der Pauschale intendierte Wirkung 
auch bei Empfängerinnen und Empfängern von Sozialleistungen erzielt wird. 


Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 


Die Regelungen zur Energiepreispauschale treten entsprechend der im Regie-
rungsentwurf für Artikel 1 vorgesehenen Inkrafttretensregelung mit Wirkung 
vom 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Finanzielle Auswirkungen 


Den erwarteten Auszahlungen von rund 13,8 Mrd. Euro aus dem Lohn-/Einkom-
mensteueraufkommen stehen rund 3,4 Mrd. Euro Mehreinnahmen bei Lohn-
steuer, Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag gegenüber, so dass sich im 
Saldo Steuermindereinnahmen von rund 10,4 Mrd. Euro ergeben. 


Erfüllungsaufwand 


Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht quantifizierbarer Beratungs- und 
Informationsaufwand sowie Aufwand für eine ansonsten nicht beabsichtigte Ein-
kommensteuererklärung.  


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für ca. 2,6 Mio. Arbeitgeber entsteht einmaliger automationstechnischer Umstel-
lungsaufwand. Hierzu wird angenommen, dass ein Aufwand von 76 Minuten pro 
Fall bei mittleren Qualifikationsniveau gemäß der Zeitwerttabelle zum Erfül-
lungsaufwand aus dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungs-
aufwandes in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, für die Tätigkeiten I. 
bis VIII. pro Fall entsteht. Dabei werden Lohnkosten des mittleren Qualifikati-
onsniveaus für die Gesamtwirtschaft von 32,20 Euro pro Stunde gemäß dem Leit-
faden zu Grunde gelegt. Dies führt zu einem einmaligen Erfüllungsaufwand von 
ca. 106 Mio. Euro.  


Zusätzlich entsteht für Porto und Versand der Lohn-/Gehalts- oder Bezügebe-
scheinigungen ein einmaliger Aufwand von ca. 44 Mio. Euro.  


Für Anfragen und Rückfragen der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber zur Auszah-
lung der Energiepreispauschale entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 
ca. 65 Mio. Euro. In ca. 10 Mio. Fällen wird ein Zeitaufwand pro Fall von 12 Mi-
nuten (gemäß den Zeitwertangaben des Leitfadens zur Ermittlung des Erfüllungs-
aufwandes im einfachen Fall für die Tätigkeiten „Sich mit der gesetzlichen Ver-
pflichtung vertraut machen“ und „Fachliche Beratung in Anspruch nehmen“) an-
genommen. Für Erörterungen mit den Finanzbehörden im Anmeldeverfahren ent-
steht ein weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand von 10 Mio. Euro.  


Insgesamt entsteht der Wirtschaft ein einmaliger Erfüllungsaufwand von insge-
samt ca. 225 Mio. Euro. Laufender Erfüllungsaufwand der Wirtschaft entsteht 
nicht.  


Erfüllungsaufwand für die Steuerverwaltung der Länder 


Bei Arbeitnehmern, die am 1. September 2022 in einem Dienstverhältnis stehen 
und bei denen die Energiepreispauschale vom Arbeitgeber mit dem Lohn versteu-
ert und ausgezahlt wird, ist grundsätzlich keine Veränderung des Erfüllungsauf-
wands in den Finanzämtern zu erwarten.  


Bei Arbeitnehmern, denen die Energiepreispauschale noch nicht über den Arbeit-
geber ausgezahlt wurde (z. B. weil im September 2022 kein Arbeitsverhältnis vor-
lag), ist mit sehr umfangreichen Mehrbelastungen durch zusätzliche Veranlagun-
gen zu rechnen, da die Festsetzung der Energiepreispauschale über die Einkom-
mensteuerveranlagung erfolgt. 


Allein für die Prüfung der Zuständigkeit, Vorbereitung und Durchführung der 
Neuaufnahme sind insgesamt ca. 30 Minuten pro Fall zu veranschlagen. Für die 
Festsetzung der Energiepreispauschale erforderliche zusätzliche Veranlagungen 
verursachen einen einmaligen Erfüllungsaufwand von ca. 25 Minuten pro Fall. 
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Die Fallzahl ist nicht quantifizierbar. So ist nicht absehbar, wie viele kurzfristige 
Beschäftigungsverhältnisse in 2022 eingegangen werden.  


Wenn das Verfahren der Festsetzung der Vorauszahlungen durch gesonderte Be-
scheide vollautomatisch erfolgt, wird im Finanzamt voraussichtlich insoweit kein 
personeller Mehraufwand verursacht. Allerdings entstehen Kosten für Porto und 
Versand der Bescheide von 1 Euro pro Fall (Standardkosten gem. Leitfaden Er-
füllungsaufwand) und damit bei 12 Mio. Fällen von ca. 12 Mio. Euro.  


Allerdings wird die Einkommensteuerveranlagung für den Veranlagungszeit-
raum 2022 aufwändiger durch die Prüfung und ggf. Rückgängigmachung von 
Doppelbegünstigungen.  


Bei ca. 12 Mio. erfassten Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften ist hier mit ei-
nem personellen Mehraufwand in den Finanzämtern in Höhe von 
ca. 165 Mio. Euro zu rechnen.  


Für die Bearbeitung von geschätzten 2 Mio. Fällen mit Sonderkonstellationen 
ergibt sich ein weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 35 Mio. Euro. 


Darüber hinaus ist im Kalenderjahr der Auszahlung (insbesondere in 2023) mit 
Mehrbelastungen durch vermehrte Anfragen und ggf. Rechtsbehelfe zu rechnen. 
Dies erfordert einen Zeitaufwand von 15 Minuten pro Fall bei geschätzten 
20 Mio. Fällen. Der einmalige Erfüllungsaufwand dafür beträgt insgesamt 
ca. 350 Mio. Euro.  


Zusätzlich zu dem nicht quantifizierbaren Erfüllungsaufwand beläuft sich der 
quantifizierbare einmalige Erfüllungsaufwand auf insgesamt ca. 550 Mio. Euro. 
Laufender Erfüllungsaufwand für die Verwaltung entsteht nicht.  


Der erhebliche einmalige Aufwand für die Finanzämter in der zu erwartenden 
Größenordnung dürfte die zeitgerechte Durchführung der Veranlagungskam-
pagne 2023 gefährden.  


Zur Festsetzung und Auszahlung der Energiepreispauschale nach §§ 115 ff. EStG 
entsteht für die IT-Umsetzung in der Steuerverwaltung der Länder einmaliger 
Umstellungsaufwand, der derzeit nicht bezifferbar ist. Da für diesen Aufwand we-
der eine haushalterische Vorsorge getroffen werden, noch eine Berücksichtigung 
in den Planungen für die betroffenen IT-Verfahren erfolgen konnte, wird eine 
Umsetzung nur zu Lasten anderer, ebenfalls prioritärer Aufgaben möglich sein. 
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Stichwort: Kinderbonus 2022 


Zu Artikel 2 Nummer 3 – neu – und Artikel 2a – neu – (§ 66 Absatz 1 
Satz 2 und 3 EStG und § 6 Absatz 3 BKGG) 
 


Änderung  


3. Dem Artikel 2 wird folgende Nummer angefügt: 


‚3. In § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „Mai 2021“ 
durch die Angabe „Juli 2022“, die Angabe „Kalenderjahr 2021“ durch 
die Angabe „Kalenderjahr 2022“ und die Angabe „150 Euro“ durch 
die Angabe „100 Euro“ ersetzt.‘ 


4. Nach Artikel 2 wird folgender Artikel 2a eingefügt: 


‚Artikel 2a 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


In § 6 Absatz 3 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) 
geändert worden ist, wird jeweils die Angabe „Mai 2021“ durch die Angabe 
„Juli 2022“, die Angabe „150 Euro“ durch die Angabe „100 Euro“ und die 
Angabe „Kalenderjahr 2021“ durch die Angabe „Kalenderjahr 2022“ er-
setzt.‘ 


Begründung 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 – neu – 


§ 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 


Zur Abfederung besonderer Härten für Familien aufgrund gestiegener Ener-
giepreise wird im Jahr 2022 ein Kinderbonus gezahlt.  


Dazu wird das Kindergeld um einen Einmalbetrag in Höhe von 100 Euro er-
höht.  


Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2022 besteht für jedes Kind, für das im 
Juli 2022 ein Anspruch auf Kindergeld besteht.  
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Hierdurch werden gezielt und kurzfristig die insbesondere in Mehrkindfami-
lien mit geringem bis mittlerem Einkommen spürbaren Mehrbelastungen ab-
gedämpft. 


Für den Einmalbetrag gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die 
auch für das – monatlich gezahlte – steuerliche Kindergeld maßgebend sind. 
So kann zum Beispiel für jedes Kind nur einem Berechtigten der Einmalbetrag 
gezahlt werden (§ 64 EStG – Zusammentreffen mehrerer Ansprüche). Für die 
Festsetzung des Einmalbetrags kann von der Erteilung eines schriftlichen Än-
derungsbescheides abgesehen werden (§ 70 Absatz 2 Satz 2 EStG). Für eine 
eventuelle Rückforderung des Einmalbetrags sind die für die Rückforderung 
von Kindergeld allgemein geltenden Vorschriften anzuwenden. 


Kinder, für die im Juli 2022 kein Anspruch auf Kindergeld besteht, werden 
ebenfalls berücksichtigt, wenn für sie in einem anderen Monat des Jahres 2022 
ein Kindergeldanspruch besteht. Um einerseits der Zielsetzung des Kindergel-
des zu entsprechen und andererseits unverhältnismäßigen Verwaltungsauf-
wand zu vermeiden, ist eine Berücksichtigung von Kindern, für die im 
Jahr 2022 kein Kindergeldanspruch besteht, nicht vorgesehen.  


Der Kinderbonus wird im Rahmen der bei der Einkommensteuerveranlagung 
durchzuführenden Vergleichsberechnung gemäß § 31 Satz 4 EStG zusammen 
mit dem Kindergeld berücksichtigt. Bei dieser sogenannten Günstigerprüfung 
wird geprüft, ob sich Kindergeld und Kinderbonus oder die Entlastung aus 
den Freibeträgen für Kinder günstiger auswirken. Je höher das Einkommen 
ist, desto günstiger wirken die Freibeträge für Kinder. In diesen Fällen wird 
der Kinderbonus durch die allmählich einsetzende Besteuerung faktisch abge-
schmolzen. 


Der Kinderbonus wird unabhängig von existenzsichernden Sozialleistungen 
gewährt. Durch das weiterhin anzuwendende Gesetz zur Nichtanrechnung und 
Nichtberücksichtigung des Kinderbonus vom 2. März 2009 (BGBl. I 
S. 416, 417), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Dritten Corona-Steuerhilfe-
gesetzes (BGBl. I S. 330, 331), wird sichergestellt, dass der Einmalbetrag bei 
Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, nicht 
als Einkommen zu berücksichtigen ist. 


Zu Artikel 2a – neu – (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


§ 6 Absatz 3


Die vorliegende Änderung im BKGG hat den gleichen Regelungsinhalt wie 
§ 66 Absatz 3 EStG (siehe Begründung zu § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 EStG).


Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 


Die Änderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf in Artikel 3 
Absatz 1 vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 


Finanzielle Auswirkungen 


Die Änderung des § 66 EStG führt in 2022/2023 zu Kindergeldmehrausgaben 
in Höhe von insgesamt 1,87 Mrd. Euro. In den Folgenjahren ergeben sich im 
Rahmen der Einkommensteuerveranlagungen für den Veranlagungszeit-
raum 2022 Steuermehreinnahmen von 0,46 Mrd. Euro.  
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Die Gesamtkosten für die Änderung des § 66 EStG betragen somit rund 
1,41 Mrd. Euro in der vollen Jahreswirkung 2022.  


Die Änderung des § 6 BKGG führt in 2022 insgesamt zu Mehrausgaben in 
Höhe von 7 Mio. Euro, die aus dem Einzelplan 17 finanziert und bei der lau-
fenden Aufstellung des Bundeshaushalts 2022 berücksichtigt werden sollen. 


Erfüllungsaufwand 


Das Gesetz führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für 
Bürgerinnen und Bürger. 


Das Gesetz führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für die 
Wirtschaft. 


Der Kinderbonus 2022 führt bei den Familienkassen zu einem nicht quantifi-
zierbaren Umstellungsaufwand. 
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Formulierungshilfe für Fraktionen der SPD, Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuerrechts zur tem-
porären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe 


(Energiesteuersenkungsgesetz – EnergieStSenkG) 


A. Problem und Ziel 


Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine hat die angespannte Lage auf den Energie-
märkten verschärft. Die Bestrebungen, Deutschland schnellstmöglich unabhängig von rus-
sischem Erdöl zu machen, kann diese Entwicklung verstärken. Die aufgrund des Krieges 
nochmals erheblich gestiegenen Kraftstoffpreise sind für viele Bürgerinnen und Bürger so-
wie die Wirtschaft kurzfristig zu einer unvorhersehbaren Belastung geworden. 


B. Lösung 


Zur kurzfristigen Abfederung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirt-
schaft, insbesondere im Handwerk und in der Logistikbranche, durch die gestiegenen Kraft-
stoffpreise werden die Energiesteuersätze für die im Wesentlichen im Straßenverkehr ver-
wendeten Kraftstoffe befristet auf die Höhe der Mindeststeuersätze der Energiesteuerricht-
linie (Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der ge-
meinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und 
elektrischem Strom) reduziert. 


Die Energiesteuer als Verbrauchsteuer ist als indirekte Steuer darauf angelegt, dass sie 
von den Steuerpflichtigen grundsätzlich auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abge-
wälzt werden. Eine temporäre Steuersenkung hat zur Folge, dass eine vollständige Weiter-
gabe an die Verbraucherinnen und Verbraucher auch eine entsprechende Preissenkung 
und damit Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft ermöglicht. 


Zur weitergehenden Entlastung der Bürgerinnern und Bürger hat die Regierungskoalition 
Ende März ein Maßnahmenpaket geschnürt, das neben der dreimonatigen Absenkung der 
Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß, eine Energiepreispau-
schale und ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket (sog. 9-Euro-Tickets) für drei Monate beinhaltet. 
Die Umsetzung des 9-Euro-Tickets soll gleichzeitig mit der dreimonatigen Absenkung der 
Energiesteuer auf Kraftstoffe wirksam werden. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Dem Bund (Zollverwaltung) entstehen durch das Gesetz im Kalenderjahr 2022 einmalige 
Ausgaben in Höhe von 37.000 Euro. Die einmaligen sonstigen Personalausgaben betragen 
rund 151.000 Euro. 
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Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln wird finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen. 


Die temporäre Senkung der Energiesteuersätze für die Kraftstoffe Diesel, Benzin, Erdgas 
und Flüssiggas und deren steuerlich gleichgestellte Äquivalente hat Steuermindereinnah-
men für den Bundeshaushalt in Höhe von 3,15 Mrd. Euro zur Folge. Die Steuerentstehung 
erfolgt zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Steuerlager und ist damit dem Verbrauch 
durch die Endkunden vorgelagert. Daher können sich weitere Steuermindereinnahmen 
durch Effekte der Bevorratung zum Auslaufen der reduzierten Steuersätze ergeben. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Gesetzentwurf wirkt sich nicht auf den Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bür-
ger aus. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Wirtschaft entsteht durch die temporäre Änderung der Energiesteuersätze Erfüllungs-
aufwand in Höhe von einmalig rund 115.000 Euro, insbesondere durch den vorübergehend 
geänderten Zeitaufwand für die Abgabe der Steueranmeldungen sowie der Entlastungsan-
träge. Bürokratiekosten aus Informationspflichten entstehen nicht. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Zollverwaltung entsteht einmaliger Personalaufwand in Höhe von rund 153.000 
Euro. Jährlicher Personalaufwand entsteht aufgrund der temporären Senkung der Energie-
steuersätze nicht. 


Ferner entsteht für die Zollverwaltung einmaliger Sachaufwand für die Umstellung von For-
mularen in Höhe von 10.000 Euro und für Beratungsdienstleistungen im Bereich IT in Höhe 
von 27.000 Euro. Jährlicher Sachaufwand entsteht aufgrund der temporären Senkung der 
Steuersätze nicht. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, sind zu erwarten und Zweck des Gesetzes. Durch das Gesetz sollen die Endpreise 
für im Straßenverkehr verwendete Kraftstoffe an der Tankstelle signifikant sinken und die 
Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft durch die zuletzt stark gestie-
genen Energiepreise abgefedert werden. 
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Formulierungshilfe für Fraktionen der SPD, Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuerrechts zur 
temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe 


(Energiesteuersenkungsgesetz – EnergieStSenkG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 


Änderung des Energiesteuergesetzes 


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 67 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 68 Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Gesetzesvorschriften“. 


2. Nach § 67 wird folgender § 68 eingefügt: 


§ 68„ 


Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Gesetzesvorschriften 


(1) § 2 Absatz 1 ist vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Steuer für 1 000 l 


1. Benzin der Unterpositionen 2710 12 41, 2710 12 45 und 2710 12 49 der Kombi-
nierten Nomenklatur mit einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 359,00 EUR, 


2. Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der Unterpositionen 
2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur mit einem Schwefelgeh-
alt von höchstens 10 mg/kg nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b 330,00 
EUR 


beträgt. 


(2) § 2 Absatz 2 ist vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Steuer für 


1. 1 Megawattstunde Erdgas und 1 Megawattstunde gasförmige Kohlenwasserstoffe 
nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a 9,36 EUR, 







 - 4 -   


 


2. 1 000 Kilogramm Flüssiggase unvermischt mit anderen Energieerzeugnissen nach 
§ 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e 125,00 EUR 


beträgt. 


(3) § 47a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
keine Steuerentlastung für nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b versteuerte und 
vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 bezogene Energieerzeugnisse gewährt wird. 


(4) § 56 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass keine Steuerentlastung für vom 
1. Juni 2022 bis 31. August 2022 bezogene 


1. Benzine nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b, 


2. Gasöle nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b, 


3. Erdgas oder gasförmige Kohlenwasserstoffe nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 Buch-
stabe a oder 


4. Flüssiggase nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e 


gewährt wird. 


(5) § 8 Absatz 7 und die §§ 46, 47, 48, 49, 52, 59 sowie § 60 sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sich die Steuerentlastung für die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Energieerzeugnisse, für die im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 der 
Entlastungsanspruch entstanden ist, nach den in diesen Absätzen genannten Steuers-
ätzen bemisst. 


(6) Die §§ 58 und 58a sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die Entlas-
tung für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Energieerzeugnisse, für die im Zeit-
raum vom 1. Juli 2022 bis 31. August 2022 der Entlastungsanspruch entstanden ist, 
nach den in diesen Absätzen genannten Steuersätzen bemisst.  


(7) Unbeschadet der Regelungen in den §§ 47a, 48, 49, 56, 57 bemisst sich die 
Entlastung für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Energieerzeugnisse, für die ab 
dem 1. September 2022 der Entlastungsanspruch entsteht, nach dem zutreffenden 
Steuersatz in § 2 Absatz 1 und 2.“ 


Artikel 2 


Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung 


Die Energiesteuer-Durchführungsverordnung vom 31. Juli 2006 (BGBl. I S. 1753), die 
zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 11. August 2021 (BGBl. I S. 3602) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 109 folgende Angaben eingefügt: 


„§ 109a Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Verordnungsvorschriften 


§ 109b Sonstige Vermischungen von versteuerten Energieerzeugnissen“. 


2. Nach § 109 werden folgende §§ 109a und 109b eingefügt: 
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„§ 109a 


Zeitlich begrenzte Fassungen einzelner Verordnungsvorschriften 


(1) § 105a ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die Steuerentlastung für 
die in § 68 Absatz 1 und 2 des Gesetzes genannten Energieerzeugnisse, für die im 
Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis 30. Juni 2022 der Entlastungsanspruch entsteht, nach 
den in § 68 Absatz 1 und 2 des Gesetzes genannten Steuersätzen bemisst. 


(2) § 109 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c ist vom 1. Juni 2022 bis 31. August 
2022 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Steuer für 1 000 l Energieerzeugnisse 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes 339,80 EUR beträgt, falls das 
Gemisch ein Benzin nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Gesetzes oder ein 
entsprechender Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist. 


(3) § 109 Absatz 2 Nummer 2 ist vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Steuer für 


1. 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a des Geset-
zes 0,00 EUR, 


2. 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b des Geset-
zes 29,00 EUR, 


3. 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes 0,00 EUR
  


beträgt, falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des 
Gesetzes oder ein entsprechender Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist. 


(4) § 109 Absatz 2 Nummer 3  


1. Buchstabe b ist vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die Steuer für 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe b des Gesetztes 362,00 EUR beträgt, 


2. Buchstabe e ist vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die Steuer für 1 000 l Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 
Buchstabe b des Gesetzes 391,00 EUR beträgt, 


falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes oder ein 
entsprechender Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist. 


§ 109b 


Sonstige Vermischungen von versteuerten Energieerzeugnissen 


(1) Werden Energieerzeugnisse, die nach verschiedenen Steuersätzen des § 2 
Absatz 1 des Gesetzes, auch in Verbindung mit § 2 Absatz 4 des Gesetzes, versteuert 
worden sind, vor der Abgabe in Haupt- oder Reservebehälter von Motoren miteinander 
gemischt, entsteht für die niedriger belasteten Anteile eine Steuer, wenn das Gemisch 
ein Gasöl nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes, ein Schmieröl und anderes Öl 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes oder ein Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des 
Gesetzes ist, der nach seiner Beschaffenheit dem Gasöl oder Schmieröl und anderem 
Öl entspricht. Dies gilt nicht für niedriger belastete Anteile, die eine Menge von 300 l 
nicht übersteigen, wenn sie in Transportmitteln, beim Entleeren von Transportmitteln, 
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beim Spülen von Tankstellenbehältern, bei der Herstellung von Zweitaktergemischen 
oder durch Endverwender vermischt werden. 


(2) Die Steuer beträgt vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022, falls das Gemisch 
ein 


1. Gasöl nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a des Gesetzes oder ein entspre-
chender Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist, für 1 000 l Energieerzeug-
nisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Gesetzes 126,70 EUR, 


2. Schmieröl und anderes Öl nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes oder ein 
entsprechender Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist, für 1 000 l Energie-
erzeugnisse nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Gesetzes 126,70 EUR. 


(3) § 109 Absatz 4 und 5 gilt sinngemäß.“ 


Artikel 3 


Inkrafttreten 


„Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2022 in Kraft.“ 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine hat die angespannte Lage auf den Energie-
märkten verschärft. Die Bestrebungen, Deutschland schnellstmöglich unabhängig von rus-
sischem Erdöl zu machen, kann diese Entwicklung verstärken. Die aufgrund des Krieges 
nochmals erheblich gestiegenen Kraftstoffpreise sind für viele Bürgerinnen und Bürger so-
wie die Wirtschaft kurzfristig zu einer unvorhersehbaren Belastung geworden. 


Zur kurzfristigen Abfederung der Belastungen von Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirt-
schaft werden die Energiesteuersätze für die im Wesentlichen im Straßenverkehr verwen-
deten Kraftstoffe befristet auf die Höhe der Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie 
(Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemein-
schaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektri-
schem Strom) reduziert. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Die Energiesteuer gehört zu den harmonisierten Verbrauchsteuern und beruhen auf der 
Energiesteuerrichtlinie. Diese legt für alle definierten Energieerzeugnisse unionsweit gel-
tende Mindeststeuersätze fest. Die nationalen Steuersätze für die wesentlichen Kraftstoffe 
sollen temporär auf die Höhe dieser Mindeststeuersätze reduziert werden. 


Die Energiesteuer als Verbrauchsteuer ist als indirekte Steuern darauf angelegt, dass sie 
vom Steuerpflichtigen grundsätzlich auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt 
werden. Eine temporäre Steuersenkung hat zur Folge, dass eine vollständige Weitergabe 
an die Verbraucherinnen und Verbraucher insoweit auch eine entsprechende Preissenkung 
und damit Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft ermöglicht wird. 
Die Preisgestaltung an der Tankstelle ist unter anderem abhängig von der vorhergehenden 
Lieferkette der bezogenen Kraftstoffe und obliegt dem entsprechenden Betreiber und re-
gelmäßig nicht nur dem Steuerpflichtigen. 


III. Alternativen 


Keine. 


Die Steuererhebung für die Energiesteuer obliegt allein dem Bund. Ohne Wegfall der Ursa-
chen für die erhöhten Energiepreise ist eine Verringerung der Preise für fossile Energien 
nicht zu erwarten. In der sehr kurzen Frist ist eine Anpassung an die plötzlich kriegsbedingt 
gestiegenen Energiepreise teilweise nicht möglich oder mit hohen Belastungen verbunden. 
Der kurzfristige Übergang zu einer Verhaltensanpassung kann durch eine befristete Ener-
giesteuersenkung flankiert werden, um unbillige Härten abzufedern. 


Daher kann eine befriste Reduzierung der Energiesteuersätze für Kraftstoffe zum Ausgleich 
der kriegsbedingten Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft bei-
tragen. Die Belastungen für den Bundeshaushalt und damit für die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler werden durch die temporäre Befristung auf das erforderliche Maß begrenzt. 
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IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Al-
ternative in Verbindung mit Artikel 106 Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Durch das Gesetz werden die Regelungen des europäischen Rechts der Energiesteuer-
richtlinie weiterhin eingehalten. 


Die temporäre Absenkung der Energiesteuersätze stellt keine staatliche Beihilfe im Sinne 
des Artikel 107 Absatz 1 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
dar. Sie muss damit vor ihrer Durchführung der Europäischen Kommission weder angezeigt 
und noch durch sie genehmigt werden. Die Maßnahme erfüllt nicht den Tatbestand des 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV, da sie nicht „selektiv“ wirkt. Damit unterfällt die Absenkung als 
„allgemeine Maßnahme“ nicht dem Regime des Beihilfenrechts der Europäischen Union. 


Auf diesen Weg, derartige Maßnahmen so auszugestalten, dass sie nicht dem Beihilfen-
recht der Europäischen Union unterliegen, hat die Europäische Kommission die Mitglied-
staaten jüngst explizit verwiesen: In dem „Befristeten Krisenrahmen für staatliche Beihilfen 
zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine“ (Mittei-
lung der Europäischen Kommission C(2022) 1890 final vom 23. März 2022 – sog. Tempo-
rary Crisis Framework) stellt die Europäische Kommission klar, dass Maßnahmen, die auf 
gewerbliche Energieverbraucher abzielen, keine staatlichen Beihilfen darstellen, sofern sie 
allgemeiner Art sind. Solche nichtselektiven Maßnahmen können beispielsweise in Form 
allgemeiner Steuer- oder Abgabenermäßigungen, eines ermäßigten Satzes für die Liefe-
rung von Erdgas, Strom oder Fernwärme oder auch über gesenkte Netzkosten gewährt 
werden. 


Die Senkung der Energiesteuersätze für Kraftstoffe durch eine entsprechende Anpassung 
des Energiesteuergesetzes (EnergieStG) fällt unter die vorgenannte Kategorie einer nicht-
selektiven Steuerermäßigung.  


VI. Gesetzesfolgen 


Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Steuersatzsenkung verzögert und schleichend in 
den Verbrauchspreisen widerspiegelt. Die Steuerentstehung erfolgt zum Zeitpunkt der Ent-
nahme aus dem Steuerlager und ist damit dem Verbrauch durch die Endkundinnen und 
Endkunden weit vorgelagert. Dies kann dazu führen, dass Kraftstoff, der in den ersten Ta-
gen nach der Steuersenkung verkauft wird, noch mit dem originären Steuersatz versteuert 
worden ist. 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Die Steuererhebung bleibt unverändert bestehen. Lediglich die Energiesteuersätze der im 
Wesentlichen im Straßenverkehr verwendeten Kraftstoffe werden temporär angepasst. 


Zur Vermeidung bürokratischer Hemmnisse werden nach § 68 Absatz 5 und 6 EnergieStG 
sowie § 109a der Energiesteuer-Durchführungsverordnung (EnergieStV) mögliche Steu-
erentlastungen für die Kraftstoffe, für die im Zeitraum der Absenkung der Entlastungsan-
spruch entstanden ist, unter der Maßgabe gewährt, dass sich die Entlastung nach den ab-
gesenkten Steuersätzen bemisst. Somit sind durch die Entlastungsberechtigten keine de-
taillierten Nachweise über die jeweilige Höhe der konkreten Versteuerung zu führen. Ledig-
lich die verwendeten Mengen müssen nach den betroffenen Zeiträumen getrennt werden. 







 - 9 -   


 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Die Bundesregierung misst den Erfolg ihrer Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung 
anhand von bestimmten Indikatoren und darauf bezogenen Zielen, die sich in ihrer Syste-
matik an den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 
SDGs) der Vereinten Nationen orientieren. Das Gesetz dient der sozialen Gerechtigkeit und 
gleichberechtigten Teilhabe. 


Das Gesetz steht in Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung (Aktualisierung 2018) und fördert die Verwirklichung der darin enthaltenen Ziele. Im 
Einzelnen trägt das Gesetz wie folgt zur Verwirklichung der Schlüsselindikatoren der glo-
balen Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung 
als Bestandteile der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung bei: 


- SDG 7 (Bezahlbare und saubere Energie): Das Gesetz trägt zur Erreichung der Ziele im 
Bereich bezahlbare Energie bei, indem durch die Senkung der Energiesteuersätze die steu-
erliche Belastung für Kraftstoffe gesenkt wird und die bezahlbare Mobilität der Bürgerinnen 
und Bürger, aber auch der Unternehmen, unterstützt wird. Durch die Befristung der Steuer-
satzsenkung werden unbillige Härten durch den kriegsbedingten Preisschock bei der kurz-
fristigen Anpassung zu einer nachhaltigeren Energienutzung abgefedert. Durch die vo-
rübergehende Begünstigung des Einsatzes fossiler Energie kann ein Zielkonflikt zu den 
Zielen im Bereich saubere Energie entstehen. 


- Beim Regelungsvorhaben bestehen mögliche Zielkonflikte mit den Bereichen Reduktion 
der Emissionen des Jahres 2005 auf 55 Prozent bis 2030 (Indikator 3.2.a), Primärenergie-
verbrauch (Indikator 7.1.b), Energieverbrauch und CO2-Emissionen des Konsums (Indika-
tor 12.1.b) sowie Treibhausgasemissionen (Indikatorbereich 13.1.a). Durch die Senkung 
der Energiesteuersätze wird der Einsatz von fossilen Energien vorübergehend begünstigt. 
Dies könnte zu einem Anstieg des Verbrauchs dieser Kraftstoffe führen. Durch die tempo-
räre Ausgestaltung der Maßnahme ist das Ziel der Reduktion der Emissionen bis 2030 je-
doch nicht gefährdet. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Bei der Zollverwaltung entstehen durch das Gesetz folgende Haushaltsmittelbedarfe im HH 
2022 im Einzelplan 08. 


Kapitel Titel in T Euro 


 Titel 427 09 (Tarifbeschäf-
tigte) einmalig für 4 AK ver-
gleichbar gD 


151 


Titel 511 01 (Sachausga-
ben) 


10 


Titel 532 01 (Dienstleis-
tungsaufträge im Bereich 
IT) 


27 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr  188 


anteiliger Umstellungsauf-
wand 


 
188 
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anteiliger laufender Auf-
wand 


 
0 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln wird finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen. 


Im Einzelnen: 


Dem Bund (Zollverwaltung) entstehen durch das Gesetz im Kalenderjahr 2022 einmalige 
Personal- und Sachausgaben in Höhe von rund 161.000 Euro. Darüber hinaus entstehen 
einmalige Ausgaben für Dienstleistungsaufträge im Bereich IT in Höhe von 27.000 Euro. 


Die temporäre Senkung der Steuersätze für die Kraftstoffe Diesel, Benzin, Erdgas und Flüs-
siggas und deren steuerlich gleichgestellte Äquivalente hat Steuermindereinnahmen für 
den Bundeshaushalt in Höhe von 3,15 Mrd. Euro zur Folge. Weitere Steuermindereinnah-
men können sich durch Effekte der Bevorratung zum Auslaufen der reduzierten Steuersätze 
ergeben. Die Steuerentstehung erfolgt zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem Steuerlager 
und ist damit dem Verbrauch durch Endkunden vorgelagert. Eine Gegenfinanzierung der 
Steuermindereinnahmen ist nicht vorgesehen und würde dem Sinn und Zweck der Abfede-
rung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft zuwiderlaufen. 


Energieerzeugnis durchschnittliche 
Einnahmen je Mo-
nat (Regelsteuer-
satz) in Mio. Euro 


durchschnittliche 
Einnahmen je Mo-
nat (Mindeststeuer-
satz) in Mio. Euro 


Steuerminderein-
nahmen je Monat in 
Mio. Euro 


Diesel 1.630 1.144 486 


Benzin 1.244 682 562 


Erdgas 2 1 1 


Flüssiggas 7 3 4 


Summen 2.883 1.830 1.053 


Die Senkung der Energiesteuer mindert auch die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer 
auf Kraftstoffe und führt damit zu Umsatzsteuermindereinnahmen bei Kraftstofflieferungen 
an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Verbraucher, soweit die Energiesteuersenkung über 
die Preise an die Abnehmer weitergegeben wird. Die möglicherweise gewonnene Kaufkraft 
könnte jedoch zu Umsatzsteuermehreinnahmen in anderen Bereichen in ähnlicher Höhe 
führen, so dass die Staatshaushalte im Ergebnis voraussichtlich nicht belastet werden. 


4. Erfüllungsaufwand 


Bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes der Wirtschaft wurde insbesondere auf die Zeit- 
und Lohnkostensätze aus dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsauf-
wands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Stand Januar 2022, zurückgegriffen. 


Erfüllungsaufwand für die Verwaltung: 


Für die Zollverwaltung entsteht insgesamt einmaliger Personalaufwand in Höhe von rund 
153 000 Euro für erhöhten Aufwand bei der Bearbeitung von Anträgen auf Steuerentlastun-
gen und Steueranmeldungen sowie für die Umstellung von Formularen.  
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Für den Zeitraum der temporären Änderungen werden insgesamt 3 315 Anträge der Wirt-
schaftsbeteiligten auf Entlastung nach §§ 8 Absatz 7, 46, 47, 48, 49, 52, 59 sowie § 60 
EnergieStG erwartet. Durch die geänderten Steuersätze wird hierbei von einem durch-
schnittlichen Mehraufwand von 30 Minuten pro Fall ausgegangen. Hierfür bedarf es insge-
samt eines Zeitaufwandes von 1.658 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes 
(Lohnkosten von 77.400 Euro bei 1 600 Arbeitsstunden pro Jahr nach Lohnkosten pro 
Stunde aus dem Leitfaden zum Erfüllungsaufwand, Anhang IX). Der insoweit entstehende 
einmalige Erfüllungsaufwand beträgt daher 77 376 Euro. Für die 3 000 erwarteten Steuer-
anmeldungen nach §§ 8, 38 EnergieStG wird ebenfalls ein durchschnittlicher Mehraufwand 
von 30 Minuten angenommen. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lohnkosten 
für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes ergibt sich hieraus ein einmaliger Erfüllungsauf-
wand in Höhe von 69 936 Euro. Die Umstellung der betroffenen 10 Formulare hat einen 
Zeitaufwand von 105 Stunden für Mitarbeiter des gehobenen Dienstes zur Folge. Hieraus 
ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 5 208 Euro. 


Zusätzlich entstehen einmalige Sachkosten für die Umstellung von zehn Formularen in 
Höhe von 10.000 Euro und für Beratungsdienstleistungen im Bereich IT in Höhe von 27.000 
Euro. 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft: 


Der Wirtschaft entsteht durch die temporäre Änderung der Steuersätze Erfüllungsaufwand 
in Höhe von einmalig rund 115.000 Euro, insbesondere durch den vorübergehend geän-
derten Zeitaufwand für die Abgabe der Steueranmeldungen sowie der Entlastungsanträge. 


Für den Zeitraum der temporären Änderungen werden insgesamt 3 315 Anträge der Wirt-
schaftsbeteiligten auf Entlastung nach §§ 8 Absatz 7, 46, 47, 48, 49, 52, 59 sowie § 60 
EnergieStG erwartet. Durch die geänderten Steuersätze wird hierbei von einem durch-
schnittlichen Mehraufwand von 30 Minuten pro Fall ausgegangen. Hierfür wird ein Lohnsatz 
von 36,30 Euro je Stunde (Durchschnitt der Lohnkosten der Gesamtwirtschaft aus dem 
Leitfaden zum Erfüllungsaufwand, Anhang VII) zugrunde gelegt. Der insoweit entstehende 
einmalige Erfüllungsaufwand wird auf 60 167 Euro geschätzt. Für die 3 000 erwarteten 
Steueranmeldungen nach §§ 8, 38 EnergieStG wird ebenfalls ein durchschnittlicher Mehr-
aufwand von 30 Minuten angenommen. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts der 
Lohnkosten der Gesamtwirtschaft ergibt sich hieraus ein einmaliger Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 54 450 Euro. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, sind zu erwarten und Zweck des Gesetzes. Durch das Gesetz sollen die Endpreise 
für Kraftstoffe an der Tankstelle signifikant sinken und die Belastung der Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Wirtschaft durch die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise abgefedert 
werden. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Keine. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Das Gesetz ist befristet, da die Regelungen nicht dauerhaft wirken sollen. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Energiesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Auf Grund der folgenden Änderungen in dieser Verordnung wird die Inhaltsübersicht soweit 
erforderlich angepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 68 


Durch Absatz 1 und 2 werden die Steuersätze für die im Wesentlichen im Straßenverkehr 
verwendeten Kraftstoffe (Diesel, Benzin, CNG/LNG (Erdgas) und LPG (Flüssiggas) und de-
ren steuerlich gleichgestellte Äquivalente) auf die Höhe der Mindeststeuersätze nach der 
Energiesteuerrichtlinie im Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August 2022 herabgesetzt. 


§ 47a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EnergieStG gewährt bislang für Diesel eine Steuerentlas-
tung in Höhe von 14,04 ct/Liter. Die temporäre Senkung des Steuersatzes für Diesel mit 
einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg bewirkt eine Begünstigung in identischer 
Höhe. Eine weitergehende Entlastung, die zur Unterschreitung der Mindeststeuersätze der 
Energiesteuerrichtlinie führen würde, ist aus beihilferechtlichen Gründen nicht zulässig. 
Deshalb wird diese Entlastung durch Absatz 3 für den o.g. Drei-Monats-Zeitraum ausge-
setzt. Die Steuerentlastung für Diesel mit einem höheren Schwefelgehalt bleibt unverändert 
bestehen, da dieser Diesel nicht von der temporären Steuersatzsenkung betroffen ist.  


Nach Absatz 4 wird die Steuerentlastung nach § 56 EnergieStG für Energieerzeugnisse, 
deren Steuersätze temporär gesenkt werden, ausgesetzt. Die temporäre Senkung der 
Steuersätze ist hier höher als die bisherige Steuerentlastung. Eine weitergehende Entlas-
tung, die zur Unterschreitung der Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie führen 
würde, ist aus beihilferechtlichen Gründen nicht zulässig. Die Steuerentlastung für Diesel 
und Benzin mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 mg/kg bleibt unverändert bestehen, 
da diese Energieerzeugnisse nicht von der temporären Steuersatzsenkung betroffen sind. 


Zur Vermeidung bürokratischer Hemmnisse werden nach Absatz 5 mögliche Steuerentlas-
tungen für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Energieerzeugnisse, für die im Zeitraum 
vom 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 der Entlastungsanspruch entstanden ist, unter der 
Maßgabe gewährt, dass sich die Entlastung nach den abgesenkten Steuersätzen bemisst. 
Somit sind durch die Entlastungsberechtigten keine detaillierten Nachweise über die jewei-
lige Höhe der konkreten Versteuerung zu führen. Lediglich die verwendeten Mengen müs-
sen nach den betroffenen Zeiträumen getrennt werden. 


Absatz 6 enthält eine zu Absatz 5 analoge Regelung für die Entlastungen nach §§ 58 und 
58a EnergieStG, wobei hier der Anwendungszeitraum auf Grund des Inkrafttretens beider 
Regelungen zum 1. Juli 2022 im Rahmen des 7. Gesetzes zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen vom 30. März 2021 (BGBl. I. S. 607) auf den 1. Juli 2022 bis 31. 
August 2022 verkürzt wird.  


Mit Absatz 7 wird festgelegt, dass sich die Höhe der Entlastung für die in den Absätzen 1 
und 2 genannten Energieerzeugnisse, für die nach dem 1. September 2022 der Entlas-
tungsanspruch entstanden ist, nach dem zutreffenden Steuersatz in § 2 Absatz 1 und 2 
EnergieStG bemisst. Die Erwähnung der §§ 47a, 48, 49, 56, 57 dient der Klarstellung, dass 
§ 68 Absatz 7 vorbehaltlich abweichender Bestimmungen zur Höhe des Entlastungssatzes 
der vorgenannten Tatbestände gilt. 
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Zu Artikel 2 (Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Auf Grund der folgenden Änderungen in diesem Gesetz wird die Inhaltsübersicht soweit 
erforderlich angepasst. 


Zu Nummer 2 


§§ 109a und 109b 


Zur Vermeidung bürokratischer Hemmnisse werden durch § 109a Absatz 1 analog zur Re-
gelung in § 68 Absatz 5 des Gesetzes mögliche Steuerentlastungen nach § 105a für die in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Energieerzeugnisse, für die im Zeitraum vom 1. Juni 2022 
bis 30. Juni 2022 der Entlastungsanspruch entstanden ist, unter der Maßgabe gewährt, 
dass sich die Entlastung nach den abgesenkten Steuersätzen bemisst. Der im Vergleich 
zum § 68 Absatz 5 des Gesetzes verkürzte Zeitraum resultiert aus der Tatsache, dass § 
105a zum 1. Juli 2022 in § 58 des Gesetzes überführt wird. Der Zeitraum 1. Juli 2022 bis 
31. August 2022 wird insoweit von der Regelung in § 68 Absatz 6 des Gesetzes erfasst. 
Somit sind durch die Entlastungsberechtigten keine detaillierten Nachweise über die jewei-
lige Höhe der konkreten Versteuerung zu führen. Lediglich die verwendeten Mengen müs-
sen nach den betroffenen Zeiträumen getrennt werden. Insoweit wird auch auf die Ausfüh-
rungen zu § 68 Absatz 5 EnergieStG verwiesen. 


In Folge der Anpassung der Energiesteuersätze sind die Differenzbeträge für die Nachver-
steuerung für die niedriger belasteten Anteile in Vermischungen von versteuerten Energie-
erzeugnissen anzupassen. § 109a Absatz 2 bis 4 weist die vorübergehenden Differenzbe-
träge auf, wenn das Gemisch ein Benzin nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 des 
Gesetzes oder ein Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist, der nach seiner Beschaf-
fenheit dem Benzin entspricht. Diese Regelung ist erforderlich, da sich die Bemessungs-
grundlage aufgrund § 68 Absatz 1 des Gesetzes ändert. Die Steuerbelastung des Gemi-
sches bleibt insgesamt gesehen gleich. 


Durch die Verringerung der Energiesteuersätze können Fälle auftreten, in denen Benzin in 
Vermischungen von versteuerten Energieerzeugnissen der niedriger belastete Anteil ist. Im 
Umkehrschluss aus den Vorgaben des § 109 regelt § 109b daher die Differenzsteuerbe-
träge, wenn das Mischerzeugnis ein Gasöl nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a des 
Gesetzes, ein Schmieröl und anderes Öl nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes oder 
ein entsprechender Kraftstoff nach § 2 Absatz 4 des Gesetzes ist. 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 


Die Regelung tritt am 1. Juni 2022 in Kraft. 





		oo

		Zuleitungsexemplar_2008032
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BETREFF Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 AO und § 138b AO 
in der Fassung des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG) 


GZ IV B 5 - S 0301/19/10009 :001 
DOK 2022/0391038 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die Mitteilungspflicht 
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1. Anwendungsregelungen 


1 Nach Artikel 97 § 32 EGAO gelten folgende Anwendungsregelungen: 


1. § 138 Absatz 2 bis 5, § 138b und § 379 Absatz 2 Nummer 1d AO in der 
Fassung des StUmgBG sind erstmals auf mitteilungspflichtige Sachverhalte 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2017 verwirklicht worden sind. 


2. Auf Sachverhalte, die vor dem 1. Januar 2018 verwirklicht worden sind, ist 
§ 138 Absatz 2 und 3 AO alte Fassung weiterhin anzuwenden. 


3. Inländische Steuerpflichtige (§ 138 Absatz 2 Satz 1 AO), die vor dem 
1. Januar 2018 erstmals unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder 
bestimmenden Einfluss auf die gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder 
geschäftlichen Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft im Sinne des 
§ 138 Absatz 3 AO ausüben konnten, ohne dass bisher eine Mitteilungspflicht 







 
     


 
  


 
   


 
   


 
 


  
  


 
  


 
 


 
 


 
   


 
 


   
 


 
 


   
 


   
  


 
 
 


 


 


Seite 3 nach § 138 Absatz 2 AO alte Fassung bestand, haben das Bestehen des 
beherrschenden oder bestimmenden Einflusses dem für sie nach den §§ 18 
bis 20 AO zuständigen Finanzamt mitzuteilen, wenn dieser Einfluss auch noch 
am 1. Januar 2018 fortbesteht. § 138 Absatz 5 AO in der Fassung des 
StUmgBG gilt in diesem Fall entsprechend. 


2 Dieses Schreiben ersetzt die BMF-Schreiben vom 5. Februar 2018 (BStBl I 2018 
S. 289), vom 18. Juli 2018 (BStBl I 2018 S. 815), vom 18. September 2020 
(BStBl I 2020 S. 971) und vom 28. Dezember 2020 (BStBl I 2021 S. 55) mit Wirkung 
vom 1. Januar 2022. Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und auf den 
Internetseiten des BMF zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgestellt. Der dem 
BMF-Schreiben vom 5. Februar 2018 (BStBl I 2018 S. 289) als Anlage 2 beigefügte 
Vordruck „Mitteilung nach § 138b der Abgabenordnung (AO)“ gilt unverändert fort. 


2. Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 AO 
2.1 Allgemeines 


3 Nach § 138 Absatz 2 Satz 1 AO haben Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem 
Aufenthalt, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland (inländische Steuerpflichtige) dem 
für sie nach den §§ 18 bis 20 AO zuständigen Finanzamt mitzuteilen, wenn sie einen 
der in § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 AO genannten Tatbestände erfüllen. 
Daneben haben sie die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit des Betriebs, der 
Betriebsstätte, der Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereinigung, 
Vermögensmasse oder der Drittstaat-Gesellschaft anzugeben (§ 138 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 AO). 


4 Steuerpflichtige im Sinne der Vorschrift sind auch Personengesellschaften. 


2.2 Mitteilungspflicht in den Fällen des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO 


5 Sind im Falle des Erwerbs, der Aufgabe oder der Veränderung einer Beteiligung im 
Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO die Einkünfte der inländischen 
Beteiligten aus einer ausländischen Personengesellschaft gesondert und einheitlich 
festzustellen, bestehen keine Bedenken, wenn die Mitteilungspflicht von der 
ausländischen Personengesellschaft, einem Treuhänder oder einer anderen die 
Interessen der inländischen Beteiligten vertretenden Person wahrgenommen wird. 
Voraussetzung ist, dass die ausländische Personengesellschaft, der Treuhänder oder 
die andere Person dem für die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte 
zuständigen Finanzamt innerhalb der nach § 138 Absatz 5 AO genannten Frist Namen, 
Anschrift, Eintritts- oder Austrittsdatum, Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer und 







 
  


   
 


  
 


  


  
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 
 


 
 


  
  


   
  


 
     


 
  


 
 


  
 


 
  


 


Seite 4 Identifikationsnummer nach § 139b AO bzw. Wirtschafts-Identifikationsnummer nach 
§ 139c AO sowie die Höhe der Beteiligung des inländischen Steuerpflichtigen mitteilt. 
Die Mitteilung ist auf die meldepflichtigen Ereignisse zu beschränken (keine 
Übersendung fortgeschriebener Listen). Unterlässt die ausländische Personen-
gesellschaft, der Treuhänder oder die andere Person die Mitteilung, treffen die 
Rechtsfolgen den Beteiligten persönlich (vergleiche Textziffer 4). Zur Zuständigkeit 
der Finanzämter für Personengesellschaften vergleiche Nummer 6 des Anwendungs-
erlasses zu § 18 AO. 


2.3 Mitteilungspflicht in den Fällen des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO 
2.3.1 Erwerb von Beteiligungen 


6 Der Ausdruck „Vermögensmasse“ schließt ausländische Investmentfonds und Spezial-
Investmentfonds (§ 6 Absatz 1 InvStG) ein. Der Ausdruck „Körperschaft“ umfasst 
auch inländische Investmentfonds, bei denen sich die Geschäftsleitung des 
gesetzlichen Vertreters außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes befindet 
(§ 4 Absatz 2 InvStG). Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen sind zusammen-
zurechnen (§ 138 Absatz 2 Satz 2 AO). 


2.3.1.1 Mitteilung bei Überschreiten der Beteiligungsgrenze 


7 Die Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO besteht nur dann, 
wenn beim Erwerb einer Beteiligung die maßgebenden Beteiligungsgrenzen (erstmalig 
oder nach zwischenzeitlichem Unterschreiten der Grenze erneut) erreicht bzw. 
überschritten werden. Die Mitteilungspflicht besteht bei Vorliegen der Voraus-
setzungen nur für die Beteiligungen, die der inländische Steuerpflichtige selbst 
entgeltlich oder unentgeltlich erworben hat. Eine mittelbare Beteiligung ist immer 
dann mitzuteilen, wenn sie gleichzeitig durch den Erwerb einer unmittelbaren 
Beteiligung an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse 
miterworben wurde, soweit die übrigen Voraussetzungen für die Mitteilungspflicht 
vorliegen; dies gilt auch bei Beteiligung an einer Personengesellschaft. 


Beispiel 1: Die B-Inc. ist seit Jahren an der C-Inc. zu 100 Prozent beteiligt. Im 
Jahr 2018 erwirbt die A-GmbH sämtliche Anteile an der B-Inc. Somit 
erwirbt die A-GmbH unmittelbar 100 Prozent der Anteile an der B-Inc. 
und ist mitteilungspflichtig. Sie erwirbt aber auch mittelbar 100 Prozent 
der Anteile an der C-Inc., wofür sie ebenfalls mitteilungspflichtig ist. 


Beispiel 2: Im Jahr 2019 erwirbt die B-Inc. 100 Prozent der Anteile an der D-Inc. 
Eine Mitteilungspflicht für die A-GmbH ergibt sich hieraus jedoch 







 
     


 
 


 
 


 
 


   
    


  
 


 
 


 
 


  
  


  
 


   
   


 
 


 
 


 
 


  
   


   
  


 
 


    
   


 


Seite 5 nicht, da die A-GmbH als inländischer Steuerpflichtiger die Beteiligung 
nicht selbst entgeltlich oder unentgeltlich erworben hat. 


2.3.1.2 10 Prozent-Grenze 


8 Für die Ermittlung der 10 Prozent-Grenze sind die unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen zusammenzurechnen. 


Beispiel: Die A-GmbH ist seit Jahren an der B-Inc. zu 100 Prozent beteiligt. Die 
B-Inc. hält 5 Prozent der Anteile an der C-Inc. Im Jahr 2018 erwirbt die 
A-GmbH unmittelbar 5 Prozent der Anteile an der C-Inc. Sie ist damit 
unmittelbar und mittelbar an der C-Inc. zu insgesamt 10 Prozent 
beteiligt und damit mitteilungspflichtig. 


2.3.1.3 150.000 Euro-Grenze 


9 Für die Ermittlung der 150.000 Euro-Grenze sind die Anschaffungskosten aller - also 
auch mittelbarer - Beteiligungen im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO zu 
berücksichtigen. Die 150.000 Euro-Grenze ist gesellschaftsbezogen zu ermitteln. Die 
Anschaffungskosten früher erworbener Beteiligungen sind ebenfalls in die 
Berechnung einzubeziehen. Aus Vereinfachungsgründen kann auf die Anschaffungs-
kosten der unmittelbaren Beteiligung des Mitteilungspflichtigen abgestellt werden, 
wenn der Erwerb einer weiteren mittelbaren Beteiligung an der Gesellschaft innerhalb 
eines Jahres erfolgt. 


Beispiel: Der Steuerpflichtige A ist zu 8 Prozent an einer ausländischen 
Kapitalgesellschaft B unmittelbar beteiligt (Anschaffungskosten = 
100.000 Euro). Ferner erwirbt A eine weitere unmittelbare Beteiligung 
von ebenfalls 8 Prozent an der ausländischen Kapitalgesellschaft C zu 
Anschaffungskosten in Höhe von 60.000 Euro, die ihrerseits mit 
4 Prozent an der Kapitalgesellschaft B beteiligt ist. Der 
Steuerpflichtige A ist somit unmittelbar zu 8 Prozent und mittelbar zu 
0,32 Prozent (8 Prozent x 4 Prozent / 100 Prozent) beteiligt. Die 
unmittelbare und mittelbare Beteiligung des Steuerpflichtigen A an der 
B beträgt somit insgesamt 8,32 Prozent. 


Für die Berechnung der Anschaffungskosten muss folgerichtig auf die 
mittelbaren Anschaffungskosten des Steuerpflichtigen A an der B 
abgestellt werden. Dieser Wert lässt sich aus den vorliegenden Angaben 
jedoch nicht ableiten. Aus Vereinfachungsgründen kann der Wert der 







 
 Seite 6  mittelbaren Beteiligung des Steuerpflichtigen A  an der B somit aus den 


Anschaffungskosten für  die 8-prozentige Beteiligung des  A an der B in 
Höhe von 100.000 Euro bei unterstelltem Erwerb innerhalb eines Jahres  
ermittelt werden und beträgt demzufolge 0,32 Prozent / 8 Prozent von 
100.000 Euro = 4.000 Euro. 


 
10 Der Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen an einer Gesellschaft von 


weniger als 1 Prozent muss trotz Überschreitens der 150.000 Euro-Grenze nicht  
mitgeteilt werden, wenn mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen 
Gesellschaft  ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer  Börse in einem  
EU-/EWR-Staat oder an  einer in einem anderen Staat nach § 193  Absatz 1 Satz 1  
Nummer 2 und 4 KAGB  von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) zugelassenen Börse stattfindet. Ein wesentlicher und regelmäßiger  Handel an 
einer  Börse liegt vor, wenn der Handel aktiv erfolgt und in kurzen Zeitabständen 
wiederholt stattfindet; die bloße Notierung an der  Börse und nur vereinzelte  
Aktienübertragungen reichen hierfür nicht aus. Für die Ermittlung der 1 Prozent-
Grenze sind alle  gehaltenen Beteiligungen zu berücksichtigen. Wird die 150.000 Euro-
Grenze mittels börsennotiertem Erwerb bzw. Veräußerung überschritten, so dass  
deshalb keine Meldepflicht besteht, und folgt darauf ein Erwerb bzw. eine  
Veräußerung, der bzw. die nicht unter die sogenannte Börsenklausel fällt, ist der  
vorangegangene börsennotierte Erwerb bzw. die  Veräußerung hinsichtlich der  
150.000 Euro-Grenze außer Betracht zu lassen. Die sogenannte Börsenklausel gilt  
sinngemäß auch für  Investmentanteile, wenn deren übrige  Voraussetzungen erfüllt  
sind. Die aktuelle  Liste der nach § 193 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 KAGB  
zugelassenen Börsen ist auf der  Internetseite der  BaFin abrufbar: (derzeit  
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/ 
WA/ae_080208_boersenInvG.html). 


 
2.3.2 Veräußerung von Beteiligungen  
 
11 Die Veräußerung  einer  Beteiligung ist nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO  


mitteilungspflichtig, wenn die Anschaffungskosten aller veräußerten Beteiligungen an 
einer ausländischen Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse  
150.000 Euro überschreiten oder mindestens eine  10-prozentige  Beteiligung veräußert  
wird. Die Mitteilungspflicht besteht bei Vorliegen dieser Voraussetzungen nur für die  
unmittelbaren Beteiligungen, die der Steuerpflichtige selbst veräußert hat. Im Fall der  
Veräußerung einer unmittelbaren  Beteiligung an einer Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse hat der inländische Steuerpflichtige auch die 
hierdurch  gleichzeitig mitveräußerten mittelbaren  Beteiligungen mitzuteilen, soweit 



https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae_080208_boersenInvG.html

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae_080208_boersenInvG.html





 
 


 


Seite 7  die übrigen Voraussetzungen hierfür vorliegen; dies gilt auch bei der  Beteiligung an 
einer Personengesellschaft.  


 
2.3.3 Mitteilungspflichten der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute  
 
12 Die Mitteilungspflichten  nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO  gelten nicht für  


Anteile an Kapitalgesellschaften, die bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungs-
instituten im  Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) dem Handelsbuch 
zuzurechnen sind. 


 
2.3.4 Mitteilungspflichten der Versicherungsunternehmen und der berufsständischen 


Versorgungseinrichtungen  
 
13 Die Mitteilungspflichten  nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO  gelten nicht für  


Anteile an Kapitalgesellschaften, die auf der Aktivseite der  Bilanz der Versicherungs-
unternehmen entsprechend Formblatt 1 zu § 2 der Verordnung über die Rechnungs-
legung von Versicherungsunternehmen vom 8. November 1994 (BGBl. I S. 3378), die  
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434)  
geändert worden ist, in der jeweils  geltenden Fassung unter C  Nummer  III  1 und D  
auszuweisen sind. 


 
14 Ausgenommen von der  Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO  


sind auch die in § 341b Absatz 4 HGB aufgeführten Verträge, die von Pensionsfonds  
bei Lebensversicherungsunternehmen zur Deckung von Verpflichtungen gegenüber  
Versorgungsberechtigten eingegangen  werden, sowie Anteile an Kapital-
gesellschaften, die berufsständische Versorgungseinrichtungen unter der Bilanz-
position „Aktien, Investmentanteile und andere nicht rechtsverzinsliche Wertpapiere“ 
ausweisen.  


 
2.3.5 Mitteilungspflicht eines Anlegers in Bezug auf  die vom Investmentfonds und vom  


Spezial-Investmentfonds gehaltenen ausländischen Beteiligungen  
 
15 Die Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO besteht  für Anleger  


in- und ausländischer  Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds nicht in Bezug  
auf die mittelbar über diese  Investmentfonds bzw. Spezial-Investmentfonds  
erworbenen und veräußerten Beteiligungen; sie besteht bei Vorliegen der  
Voraussetzungen dieser  Vorschrift jedoch für Erwerbe und Veräußerungen 
unmittelbarer und mittelbarer  Beteiligungen an ausländischen Investmentfonds und 
Spezial-Investmentfonds.  







 
 Seite 8  2.3.6 Mitteilungspflicht inländischer Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds  
 
16 Inländische  Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds im Sinne des § 6 Absatz 1 


Satz 1 InvStG sind als inländische Steuerpflichtige im Sinne des § 138 Absatz 2 
Satz 1 AO mitteilungspflichtig.   


 
2.4 Mitteilungspflicht in den Fällen des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AO  
2.4.1 Drittstaat-Gesellschaft  
 
17 Drittstaat-Gesellschaft ist nach § 138 Absatz 3 AO eine Personengesellschaft, 


Körperschaft, Personenvereinigung oder  Vermögensmasse mit Sitz oder Geschäfts-
leitung in Staaten oder Territorien, die nicht Mitglieder der Europäischen Union (EU)  
oder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) sind. Dementsprechend gilt als  
Drittstaat-Gesellschaft auch eine Personengesellschaft, Körperschaft, Personen-
vereinigung oder  Vermögensmasse, die zwar ihren Sitz  in Deutschland, ihre  
Geschäftsleitung aber in  einem Staat oder Territorium hat, der oder das nicht Mitglied  
der EU oder der EFTA ist (und umgekehrt).  


 
2.4.2 Beherrschender oder bestimmender Einfluss  
 
18 Die Mitteilungspflicht besteht, wenn der Steuerpflichtige  allein oder zusammen mit 


Personen im Sinne des § 1 Absatz  2 AStG unmittelbar oder mittelbar  einen  
beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf die gesellschaftsrechtlichen, 
finanziellen oder  geschäftlichen Angelegenheiten  einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben  
kann. Ein beherrschender oder bestimmender Einfluss kann auf rechtlicher  oder  
tatsächlicher  Grundlage  beruhen oder auf  dem  Zusammenwirken beider. Rechtlicher  
Einfluss kann insbesondere auf beteiligungsähnlichen Rechten beruhen 
(Kapitalbeteiligung, Stimmrechte) oder auf vertraglichen Beziehungen, z.  B. einem  
Treuhandvertrag. Einfluss außerhalb rechtlicher Einflussmöglichkeiten kann z. B.  
aufgrund der finanziellen Abhängigkeit der Drittstaat-Gesellschaft bestehen oder  
aufgrund anderer tatsächlicher Abhängigkeiten der Gesellschaft bzw. ihrer  Geschäfts-
führung.  


 
19 Ein beherrschender oder  bestimmender Einfluss auf die gesellschaftsrechtlichen, 


finanziellen  oder geschäftlichen  Angelegenheiten einer  Gesellschaft äußert sich  
insbesondere in der Möglichkeit, alle wesentlichen Entscheidungen der  
Geschäftsführung, der Geschäftspolitik sowie sonstige wesentliche unternehmerische  
Entscheidungen zu treffen, und zwar auch unabhängig vom Bestehen einer  
unmittelbaren oder mittelbaren  Beteiligung am Kapital oder am Vermögen oder dem  
Innehaben von Stimmrechten der Drittstaat-Gesellschaft.  







 
 Seite 9   
20 Die Einflussnahmemöglichkeiten von Personen, die dem inländischen 


Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG nahestehen, sind dem inländischen 
Steuerpflichtigen zuzurechnen.  


 
21 Es ist nicht erforderlich,  dass der inländische Steuerpflichtige tatsächlich  


beherrschenden oder bestimmenden Einfluss nimmt oder genommen hat;  die objektive  
Möglichkeit einer solchen Einflussnahme reicht aus. 


 
2.5 Form und Frist für die Mitteilungen  
 
22 Die Mitteilungen nach §  138 Absatz 2 AO sind grundsätzlich zusammen mit der  


Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- oder  Feststellungserklärung für den  
Besteuerungszeitraum, in dem der mitzuteilende Sachverhalt verwirklicht wurde, 
spätestens jedoch bis zum Ablauf von 14 Monaten nach Ablauf dieses  Besteuerungs-
zeitraums, nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmten  
Schnittstellen zu erstatten (§ 138 Absatz  5 Satz  1  AO). Diese  Frist ist nicht nach  
§ 109 AO verlängerbar, da es sich weder um eine behördlich bestimmte Frist noch um  
eine Steuererklärungsfrist handelt.  


 
23 Inländische Steuerpflichtige, die nicht verpflichtet sind, ihre Einkommensteuer-, 


Körperschaftsteuer- oder  Feststellungserklärung nach amtlich vorgeschriebenem  
Datensatz über die  amtlich bestimmte Schnittstelle abzugeben, haben die Mitteilungen  
nach § 138 Absatz 2 AO  nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu erstatten 
(Vordruck BZSt 2), es sei denn, sie geben ihre Einkommensteuer-, Körperschaft-
steuer- oder Feststellungserklärung freiwillig nach  amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz über die  amtlich bestimmte Schnittstelle ab (§ 138 Absatz  5 Satz  2 AO).  


 
24 Inländische Steuerpflichtige, die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuer-, 


Körperschaftsteuer- oder  Feststellungserklärung verpflichtet sind, haben die  
Mitteilungen nach § 138 Absatz 2 AO nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
(BZSt 2) bis zum Ablauf von 14 Monaten nach  Ablauf des Kalenderjahrs zu erstatten,  
in dem der mitzuteilende Sachverhalt verwirklicht  worden ist (§ 138 Absatz 5 
Satz 3 AO). Diese Frist ist nicht nach §  109 AO verlängerbar, da es sich weder um  
eine behördlich bestimmte Frist noch um eine Steuererklärungsfrist handelt.  


 
25 Die alleinige Übersendung von Depotauszügen bzw. Transaktionslisten reicht zur  


Erfüllung der Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 AO nicht aus. Sind die den 
Steuerpflichtigen zur Verfügung stehenden Informationen zu den meldepflichtigen 
Beteiligungen in dem amtlich vorgeschriebenen Datensatz bzw. Vordruck nicht  







 
   


  


 
 


  
 


 
  
 


 
 


 
  


 
 


 
 


  
  


  


  
 


 
   


  


 


  
    


 
 


 
 


 
 


Seite 10 ordnungsgemäß darstellbar, können Depotauszüge bzw. Transaktionslisten im Anhang 
des elektronischen Datensatzes bzw. als Anlage zu dem amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck (BZSt 2) übersandt werden. Die Pflichtfelder in dem amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz sind stets auszufüllen. 


3. Mitteilungspflicht nach § 138b AO 
3.1 Allgemeines 


26 Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 Geldwäschegesetz 
(GwG) in der ab 26. Juni 2017 geltenden Fassung (mitteilungspflichtige Stelle) haben 
dem für sie nach den §§ 18 bis 20 AO zuständigen Finanzamt von ihnen hergestellte 
oder vermittelte Beziehungen inländischer Steuerpflichtiger im Sinne des § 138 
Absatz 2 Satz 1 AO zu Drittstaat-Gesellschaften im Sinne des § 138 Absatz 3 AO 
mitzuteilen. 


27 Mitteilungspflichtige Stellen sind damit: 


• Kreditinstitute nach § 1 Absatz 1 KWG, mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 
Nummer 3 bis 8 KWG genannten Unternehmen, und im Inland gelegene 
Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Kreditinstituten mit Sitz im Ausland, 


• Finanzdienstleistungsinstitute nach § 1 Absatz 1a KWG, mit Ausnahme der in § 2 
Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 bis 10 und 12 und Absatz 10 des KWG genannten 
Unternehmen, und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen 
von Finanzdienstleistungsinstituten mit Sitz im Ausland, 


• Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute nach § 1 Absatz 2a des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes (ZAG) und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweig-
niederlassungen von Instituten im Sinne des § 1 Absatz 2a ZAG mit Sitz im 
Ausland, 


• Finanzunternehmen nach § 1 Absatz 3 KWG, die nicht unter § 2 Absatz 1 
Nummer 1 oder Nummer 4 GwG fallen und deren Haupttätigkeit einer der in § 1 
Absatz 3 Satz 1 KWG genannten Haupttätigkeiten oder einer Haupttätigkeit eines 
durch Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 3 Satz 2 KWG bezeichneten 
Unternehmens entspricht, und im Inland gelegene Zweigstellen und 
Zweigniederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland. 


28 Die Mitteilungspflicht gilt nach § 138b Absatz 1 Satz 2 AO allerdings nur für solche 
Fälle, in denen 


1. der mitteilungspflichtigen Stelle bekannt ist, dass der inländische Steuerpflichtige 
auf Grund der von ihr hergestellten oder vermittelten Beziehung allein oder 
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unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf  
die gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder  geschäftlichen Angelegenheiten einer  
Drittstaat-Gesellschaft ausüben kann (vgl. dazu Tz. 2.4.2),  
 
oder  


 
2. der  inländische Steuerpflichtige  eine von der mitteilungspflichtigen Stelle  
hergestellte oder vermittelte Beziehung zu einer Drittstaat-Gesellschaft erlangt,  
wodurch eine  unmittelbare Beteiligung von insgesamt mindestens 30 Prozent am  
Kapital oder am Vermögen  der Drittstaat-Gesellschaft erreicht wird. Anderweitige 
Erwerbe des inländischen Steuerpflichtigen hinsichtlich der  gleichen Drittstaat-
Gesellschaft sind hierbei miteinzubeziehen, soweit sie der mitteilungspflichtigen  
Stelle bekannt sind oder  bekannt sein mussten. 


 
29 Die Mitteilungspflicht umfasst die Herstellung und Vermittlung von  Beziehungen  


sowohl im Rahmen eines persönlichen Kontakts zwischen inländischem  
Steuerpflichtigen und mitteilungspflichtiger Stelle  als auch im Rahmen des  
Onlinegeschäftes. Voraussetzung sind aktive Tätigkeiten der mitteilungspflichtigen  
Stellen. Darunter fallen z. B. die Anschaffung und die Veräußerung von Anteilen und 
Beteiligungen an  Drittstaat-Gesellschaften im eigenen Namen und  auf eigene 
Rechnung, die Anschaffung und die Veräußerung von A nteilen und Beteiligungen an 
Drittstaat-Gesellschaften  im eigenen Namen und  auf fremde Rechnung sowie die 
Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Anteilen und 
Beteiligungen an  Drittstaat-Gesellschaften.  


 
30 Mitteilungen nach § 138b AO sind für jeden inländischen Steuerpflichtigen und jeden 


mitteilungspflichtigen Sachverhalt gesondert zu erstatten (§ 138b Absatz 2 AO).  
 
31 Das für die mitteilungspflichtige Stelle zuständige Finanzamt hat die Mitteilung an das  


für den inländischen Steuerpflichtigen nach den §§ 18 bis 20 AO zuständige  
Finanzamt weiterzuleiten (§ 138b Absatz 5 Satz 1 AO).  


 
3.2 Inhalt der Mitteilung und Mitwirkungspflicht der inländischen Steuerpflichtigen  
 
32 Die mitteilungspflichtige Stelle hat bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 138b 


Absatz  1 Satz 2 AO nach § 138b Absatz 3 AO anzugeben:  
 


1. die  Identifikationsnummer des inländischen Steuerpflichtigen nach § 139b AO und 
 







 
 Seite 12  2. die Wirtschafts-Identifikationsnummer des inländischen Steuerpflichtigen nach  


§ 139c AO oder, solange  noch keine Wirtschafts-Identifikationsnummer vergeben 
wurde und es sich bei dem inländischen Steuerpflichtigen nicht um eine natürliche  
Person handelt, die für die Besteuerung des inländischen Steuerpflichtigen nach 
dem Einkommen geltende Steuernummer.  


 
33 Der inländische Steuerpflichtige hat der mitteilungspflichtigen Stelle nach § 138b 


Absatz 6 AO diese Daten mitzuteilen.  
 
34 Kann die mitteilungspflichtige Stelle die  Identifikationsnummer und die Wirtschafts-


Identifikationsnummer oder die Steuernummer des inländischen Steuerpflichtigen 
nicht in Erfahrung bringen, hat sie nach § 138b Absatz 3 Satz 2 AO in der Mitteilung  
ein amtlich bestimmtes Ersatzmerkmal anzugeben.  


 
Das Ersatzmerkmal ist bei natürlichen Personen  wie folgt zu bilden:  


 
1. bis 4. Stelle:   Erste vier  Buchstaben des Familiennamens des inländischen 


Steuerpflichtigen  
 - Hat ein Name weniger  als vier Buchstaben, sind fehlende Stellen  


mit „X“ aufzufüllen. 
 - Statt Ä, Ö und Ü ist AE, OE oder UE zu verwenden.  


5. bis 8. Stelle:   Erste vier  Buchstaben des Vornamens des inländischen 
Steuerpflichtigen  


 - Hat ein Vorname weniger als vier  Buchstaben, sind fehlende  
Stellen mit „X“ aufzufüllen. 


 - Statt Ä, Ö und Ü ist AE, OE oder UE zu verwenden.  
9. und 10. Stelle:   Geburtsjahr des inländischen Steuerpflichtigen  
 - Es sind nur die beiden letzten Ziffern zu verwenden (Beispiel:  


aus 1960 wird 60).  
11. und 12. Stelle:   Geburtsmonat des inländischen Steuerpflichtigen in Ziffern (immer  


zweistellig, ggf. mit führender „0“)  
13. und 14. Stelle:  Geburtstag des inländischen Steuerpflichtigen in Ziffern (immer  


zweistellig, ggf. mit führender „0“)  
15. bis 19. Stelle:   fünfstellige Postleitzahl der Adresse des inländischen  


Steuerpflichtigen.  
 
35 Handelt es sich bei dem inländischen Steuerpflichtigen nicht um eine natürliche 


Person, ist kein Ersatzmerkmal zu bilden.  In diesem Fall sind lediglich die  
vollständigen Angaben zum inländischen Steuerpflichtigen entsprechend dem  
Vordruck „Mitteilung nach § 138b der Abgabenordnung (AO)“  anzugeben.  
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3.3 Form und Frist für die Mitteilungen  
 
36 Die Mitteilungen sind dem Finanzamt nach dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck 


„Mitteilung nach § 138b der Abgabenordnung (AO)“ bis zum Ablauf des  
Monats  Februar des Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der mitzuteilende 
Sachverhalt verwirklicht  wurde, zu erstatten (§ 138b Absatz 4 AO).  


 
4. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Mitteilungspflichten nach §  138 Absatz 2 


und § 138b AO  
 
37 Wer vorsätzlich oder leichtfertig seiner Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 


Satz 1 AO oder § 138b Absatz 1 bis 3 AO nicht, nicht vollständig oder nicht  
rechtzeitig nachkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 379 Absatz 2 
Nummer 1 oder 1d AO, die vorbehaltlich des § 378 AO mit einer Geldbuße bis zu 
25.000 Euro geahndet werden kann (§ 379 Absatz 7 AO).  


 
38 Die Verfolgungsverjährung infolge  Unterlassens der Mitteilung nach § 138 


Absatz 2 AO und § 138b Absatz 1 bis 3 AO beginnt nicht mit dem Ablauf der Frist 
nach § 138 Absatz 5 AO  bzw. der Frist nach § 138b Absatz 4 Satz 1 AO, sondern 
gewöhnlich zu dem Zeitpunkt, zu dem an der Erfüllung kein Interesse mehr  besteht, 
zum Beispiel, weil im Rahmen einer  Betriebsprüfung die entsprechenden  
Feststellungen getroffen worden sind.  


 
39 Bei Verstößen  gegen diese Mitteilungspflichten ist im Regelfall die zuständige  


Bußgeld- und Strafsachenstelle einzuschalten.  
 
5. Beachtung und Auswertung der Mitteilungen nach § 138 Absatz  2 und 


§ 138b  AO  
 
40 Die Mitteilungspflichten  dienen der zutreffenden steuerlichen Erfassung und 


Überwachung g renzüberschreitender Sachverhalte. Auf die Erfüllung der  Mitteilungs-
pflichten ist nachdrücklich zu achten. 


 
41 Die für die inländischen Steuerpflichtigen zuständigen Finanzämter werten 


Mitteilungen nach § 138 Absatz 2 und § 138b AO aus und leiten diese bzw. einen 
Abdruck hiervon bei einer Meldung in Papierform  dem BZSt, Informationszentrale für  
steuerliche Auslandsbeziehungen - IZA zu.  
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Nummer 6 Finanzverwaltungsgesetz). 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 





















Vorläufige Fassung


URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)


28. April 2022(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2006/112/EG – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Art. 30a Nr. 1 – 
Begriff ‚Gutschein‘ – Art. 30a Nr. 3 – Begriff ‚Mehrzweck-Gutschein‘ – Verkauf einer Karte, die ihren Inhaber 


berechtigt, während einer begrenzten Dauer mehrere touristische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen“


In der Rechtssache C-637/20


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Högsta förvaltningsdomstol 
(Oberstes Verwaltungsgericht, Schweden) mit Entscheidung vom 18. November 2020, beim Gerichtshof eingegangen 
am 25. November 2020, in dem Verfahren


Skatteverket


gegen


DSAB Destination Stockholm AB


erlässt


DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Arabadjiev, der Richterin I. Ziemele sowie der Richter T. von Danwitz 
(Berichterstatter), P. G. Xuereb und A. Kumin,


Generalanwältin: T. Ćapeta,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        des Skatteverk, vertreten durch A.-S. Pallasdies als Bevollmächtigte,


–        der DSAB Destination Stockholm AB, vertreten durch U. Grefberg und M. Fri, Advokat,


–        der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri und A. Maddalo als Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch J. Jokubauskaitė und P. Carlin als Bevollmächtigte,


nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 24. Februar 2022


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 30a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1) in der durch die Richtlinie 
(EU) 2016/1065 des Rates vom 27. Juni 2016 (ABl. 2016, L 177, S. 9) geänderten Fassung (im Folgenden: 
Mehrwertsteuerrichtlinie).


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Skatteverk (Finanzbehörde, Schweden) und der DSAB 
Destination Stockholm AB (im Folgenden: DSAB) über die steuerliche Behandlung eines Instruments, das von 
DSAB in Form einer als „Citycard“ bezeichneten Karte vertrieben wird (im Folgenden: im Ausgangsverfahren in 
Rede stehende Karte).


Rechtlicher Rahmen







Unionsrecht


Mehrwertsteuerrichtlinie


3        Nach Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Mehrwertsteuerrichtlinie unterliegen Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als 
solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt erbringt, der Mehrwertsteuer.


4        Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt:


„Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:


1.      ‚Gutschein‘ ist ein Instrument, bei dem die Verpflichtung besteht, es als Gegenleistung oder Teil einer solchen 
für eine Lieferung von Gegenständen oder eine Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen und bei dem die 
zu liefernden Gegenstände oder zu erbringenden Dienstleistungen oder die Identität der möglichen Lieferer oder 
Dienstleistungserbringer entweder auf dem Instrument selbst oder in damit zusammenhängenden Unterlagen, 
einschließlich der Bedingungen für die Nutzung dieses Instruments, angegeben sind;


2.      ‚Einzweck-Gutschein‘ ist ein Gutschein, bei dem der Ort der Lieferung der Gegenstände oder der Erbringung 
der Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, und die für diese Gegenstände oder Dienstleistungen 
geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins feststehen;


3.      ‚Mehrzweck-Gutschein‘ ist ein Gutschein, bei dem es sich nicht um einen Einzweck-Gutschein handelt.“


5        Art. 30b der Mehrwertsteuerrichtlinie sieht vor:


„(1)      Jede Übertragung eines Einzweck-Gutscheins durch einen Steuerpflichtigen, der im eigenen Namen handelt, 
gilt als eine Lieferung der Gegenstände oder Erbringung der Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht. Die 
tatsächliche Übergabe der Gegenstände oder die tatsächliche Erbringung der Dienstleistungen, für die ein Einzweck- 
Gutschein als Gegenleistung oder Teil einer solchen von dem Lieferer oder Dienstleistungserbringer angenommen 
wird, gilt nicht als unabhängiger Umsatz.


Erfolgt eine Übertragung eines Einzweck-Gutscheins durch einen Steuerpflichtigen, der im Namen eines anderen 
Steuerpflichtigen handelt, gilt diese Übertragung als eine Lieferung der Gegenstände oder Erbringung der 
Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, durch den anderen Steuerpflichtigen, in dessen Namen der 
Steuerpflichtige handelt.


Handelt es sich bei dem Lieferer von Gegenständen oder dem Erbringer von Dienstleistungen nicht um den 
Steuerpflichtigen, der, im eigenen Namen handelnd, den Einzweck-Gutschein ausgestellt hat, so wird dieser Lieferer 
von Gegenständen bzw. Erbringer von Dienstleistungen dennoch so behandelt, als habe er diesem Steuerpflichtigen 
die Gegenstände oder Dienstleistungen in Bezug auf diesen Gutschein geliefert oder erbracht.


(2)      Die tatsächliche Übergabe der Gegenstände oder die tatsächliche Erbringung der Dienstleistungen, für die der 
Lieferer der Gegenstände oder Erbringer der Dienstleistungen einen Mehrzweck-Gutschein als Gegenleistung oder 
Teil einer solchen annimmt, unterliegt der Mehrwertsteuer gemäß Artikel 2, wohingegen jede vorangegangene 
Übertragung dieses Mehrzweck-Gutscheins nicht der Mehrwertsteuer unterliegt.


Wird ein Mehrzweck-Gutschein von einem anderen Steuerpflichtigen als dem Steuerpflichtigen, der den gemäß 
Unterabsatz 1 der Mehrwertsteuer unterliegenden Umsatz erbringt, übertragen, so unterliegen alle bestimmbaren 
Dienstleistungen wie etwa Vertriebs- oder Absatzförderungsleistungen der Mehrwertsteuer.“


6        Art. 73a der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt:


„Bei der Lieferung von Gegenständen oder bei der Erbringung von Dienstleistungen, die in Bezug auf einen 
Mehrzweck-Gutschein erfolgt, entspricht die Steuerbemessungsgrundlage unbeschadet des Artikels 73 der für den 
Gutschein gezahlten Gegenleistung oder, in Ermangelung von Informationen über diese Gegenleistung, dem auf dem 
Mehrzweck-Gutschein selbst oder in den damit zusammenhängenden Unterlagen angegebenen Geldwert, abzüglich 
des Betrags der auf die gelieferten Gegenstände oder die erbrachten Dienstleistungen erhobenen Mehrwertsteuer.“


Richtlinie 2016/1065


7        In den Erwägungsgründen 2, 4 und 5 der Richtlinie 2016/1065, mit der die Richtlinie 2006/112 u. a. durch Einfügung 
der Art. 30a, 30b und 73a geändert wurde, heißt es:


„(2)      Um eine bestimmte, einheitliche Behandlung zu gewährleisten, um den Grundsätzen einer allgemeinen, zum 
Preis der Gegenstände und Dienstleistungen genau proportionalen Verbrauchsteuer Rechnung zu tragen, um 
Inkohärenzen, Wettbewerbsverzerrungen, Doppelbesteuerung oder Nichtbesteuerung zu vermeiden und die 
Gefahr von Steuerumgehung zu vermindern werden für die mehrwertsteuerliche Behandlung von Gutscheinen 
spezielle Vorschriften benötigt.







…


(4)      Diese Vorschriften sollten nur Gutscheine betreffen, die zur Einlösung gegen Gegenstände oder 
Dienstleistungen verwendet werden können. Sie sollten dagegen nicht für Instrumente gelten, die den Inhaber 
zu einem Preisnachlass beim Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen berechtigen, aber nicht das Recht 
verleihen, solche Gegenstände oder Dienstleistungen zu erhalten.


(5)      Die Bestimmungen über Gutscheine sollten keine Änderung der mehrwertsteuerlichen Behandlung von 
Fahrscheinen, Eintrittskarten für Kinos und Museen, Briefmarken und Ähnlichem zur Folge haben.“


Schwedisches Recht


8        Die Art. 30a und 30b der Mehrwertsteuerrichtlinie wurden u. a. durch die §§ 20 und 21 des Kapitels 1, § 12 des 
Kapitels 2 und § 3c des Kapitels 7 des Mervärdesskattelag (1994:200) (Gesetz [1994:200] über die Mehrwertsteuer) 
vom 30. März 1994 (SFS 1994, Nr. 200) in schwedisches Recht umgesetzt.


Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage


9        DSAB ist das Unternehmen, das die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Karte für Touristen vertreibt, die die 
Stadt Stockholm (Schweden) besuchen.


10      Diese Karte gibt ihrem Inhaber während eines begrenzten Zeitraums und bis zu einem bestimmten Wert das Recht 
auf Zugang zu rund 60 touristischen Attraktionen wie Sehenswürdigkeiten oder Museen. Ferner erhält man damit 
Zugang zu rund zehn Personenbeförderungsleistungen, etwa Rundfahrten mit den eigenen „Hop-on-Hop-off“-Bussen 
und -Booten von DSAB sowie von anderen Dienstleistungserbringern angebotenen Sightseeing-Touren. Einige dieser 
Dienstleistungen unterliegen der Mehrwertsteuer mit einem Steuersatz von 6 % bis 25 %, während andere von der 
Mehrwertsteuer befreit sind. Der Inhaber der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Karte verwendet diese als 
Zahlungsmittel, um Zugang zu einer Dienstleistung zu erhalten oder eine Dienstleistung zu nutzen. Dabei zahlt er 
nichts zusätzlich, sondern die Karte wird schlicht von einem hierfür entwickelten Lesegerät eingelesen. Gemäß einem 
mit DSAB geschlossenen Vertrag erhält der Dienstleistungserbringer sodann von dieser für jeden Zugang oder jede 
Nutzung eine Gegenleistung in Höhe eines Prozentsatzes des normalen Zugangs- oder Nutzungsentgelts. Der 
Dienstleistungserbringer ist nicht verpflichtet, dem Inhaber der Karte mehr als einmal Zugang zu seinen Diensten zu 
gewähren. DSAB gewährleistet keine Mindestzahl von Besuchern. Wenn die Wertgrenze der Karte erreicht ist, kann 
sie von ihrem Inhaber nicht mehr verwendet werden.


11      Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Karte gibt es in mehreren Versionen mit unterschiedlicher 
Gültigkeitsdauer und unterschiedlichen Wertgrenzen. So kostet eine Karte für Erwachsene mit einer Gültigkeit von 24 
Stunden 669 schwedische Kronen (SEK) (rund 65 Euro). Während dieser Gültigkeitsdauer kann der Inhaber diese 
Karte als Zahlungsmittel bis zu einem Betrag von 1 800 SEK (rund 176 Euro) verwenden. Die Gültigkeitsdauer 
beginnt mit der erstmaligen Verwendung der Karte. Die Karte muss innerhalb eines Jahres nach ihrem Kauf genutzt 
werden.


12      Auf einen von DSAB gestellten Antrag auf einen Steuervorbescheid hin entschied der Skatterättsnämnd 
(Steuerrechtsausschuss, Schweden), dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Karte kein „Mehrzweck-
Gutschein“ im Sinne von Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie darstelle. Er schloss aus der Definition des 
„Gutscheins“ im Sinne dieses Artikels in Verbindung mit den Bestimmungen über die Berechnung der 
Steuerbemessungsgrundlage, dass ein Gutschein einen bestimmten Nennwert haben oder bestimmte Lieferungen von 
Gegenständen oder Dienstleistungen betreffen müsse. Aus einem Gutschein müsse sich klar ergeben, was man dafür 
als Gegenleistung erhalten könne, selbst wenn – bei einem Mehrzweck-Gutschein – Unsicherheit hinsichtlich des 
Steuersatzes oder des Landes bestehen könne, in dem die Steuer zu entrichten sei.


13      Gegen diesen Vorbescheid erhoben sowohl die Finanzbehörde als auch DSAB Klage beim vorlegenden Gericht.


14      Die Finanzbehörde macht geltend, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Karte nicht als „Gutschein“ im 
Sinne von Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie eingestuft werden könne. Es handele sich um eine Art Erlebniskarte, 
deren Wertgrenze im Verhältnis zu ihrer sehr kurzen Gültigkeitsdauer sehr hoch sei. Somit sei ein 
Durchschnittsverbraucher nicht in der Lage, alle durch diese Karte gebotenen Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. 
Die Ermäßigung, die dem Inhaber der Karte gegenüber dem normalen Preis der besuchten Attraktionen gewährt 
werde, stehe im Verhältnis zum Umfang ihrer Nutzung. Daher könne nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Karte als solche gegen Gegenstände oder Dienstleistungen getauscht werde.


15      DSAB macht dagegen geltend, die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Karte erfülle die in Art. 30a der 
Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten Voraussetzungen und stelle einen „Mehrzweck-Gutschein“ im Sinne dieses 
Artikels dar. DSAB trägt u. a. vor, dass die betreffenden Dienstleistungserbringer verpflichtet seien, diese Karte als 
Zahlungsmittel anzunehmen, und dass in den für die Inhaber der Karte geltenden Bedingungen angegeben sei, welche 
Dienstleistungen mit der Karte bezahlt werden könnten und wer diese Dienstleistungen erbringe. Die Karte könne als 
Gegenleistung für Dienstleistungen, die unterschiedlichen Steuersätzen unterlägen, verwendet werden. Der Betrag der 







Mehrwertsteuer, die für die Dienstleistungen geschuldet werde, die als Gegenleistung für die im Ausgangsverfahren 
in Rede stehende Karte erbracht werden könnten, stehe daher zum Zeitpunkt ihrer Ausstellung nicht fest.


16      Unter diesen Umständen hat der Högsta förvaltningsdomstol (Oberstes Verwaltungsgericht, Schweden), der 
festgestellt hat, dass sich der Gerichtshof noch nicht zur Auslegung der Bestimmungen der Mehrwertsteuerrichtlinie 
über Gutscheine geäußert habe und dass bei den Erörterungen im mit Art. 398 dieser Richtlinie eingesetzten 
Mehrwertsteuerausschuss kein Einvernehmen über die steuerliche Behandlung von Instrumenten wie der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Karte habe erzielt werden können, das Verfahren ausgesetzt und dem 
Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:


Ist Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen, dass es sich bei einer Karte wie der im Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden, die den Karteninhaber berechtigt, verschiedene Dienstleistungen an einem bestimmten Ort für 
einen begrenzten Zeitraum und bis zu einem bestimmten Wert in Anspruch zu nehmen, um einen Gutschein handelt, 
und stellt er in diesem Fall einen Mehrzweck-Gutschein dar?


Zur Vorlagefrage


17      Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen 
ist, dass ein Instrument, das seinen Inhaber berechtigt, verschiedene Dienstleistungen an einem bestimmten Ort 
während eines begrenzten Zeitraums und bis zu einem bestimmten Wert in Anspruch zu nehmen, einen „Gutschein“ 
im Sinne von Art. 30a Nr. 1 dieser Richtlinie darstellen kann, auch wenn ein Durchschnittsverbraucher aufgrund der 
begrenzten Gültigkeitsdauer dieses Instruments nicht alle angebotenen Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, 
und ob, wenn dies zu bejahen ist, ein solches Instrument einen „Mehrzweck-Gutschein“ im Sinne von Art. 30a Nr. 3 
dieser Richtlinie darstellen kann.


18      Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Auslegung einer Bestimmung des Unionsrechts nicht nur ihr Wortlaut, 
sondern auch ihr Zusammenhang und die Ziele zu berücksichtigen, die mit der Regelung, zu der sie gehört, verfolgt 
werden (Urteil vom 18. November 2020, Kaplan International Colleges UK, C-77/19, EU:C:2020:934, Rn. 39 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).


19      Insoweit ist erstens zu klären, unter welchen Voraussetzungen ein Instrument nach dem Wortlaut von Art. 30a Nr. 1 
der Mehrwertsteuerrichtlinie als „Gutschein“ eingestuft werden kann.


20      Nach dieser Bestimmung ist ein Gutschein ein Instrument, bei dem erstens die Verpflichtung besteht, es als 
Gegenleistung oder Teil einer solchen für eine Lieferung von Gegenständen oder eine Erbringung von 
Dienstleistungen anzunehmen und bei dem zweitens die zu liefernden Gegenstände oder zu erbringenden 
Dienstleistungen oder die Identität der möglichen Lieferer oder Dienstleistungserbringer entweder auf dem 
Instrument selbst oder in damit zusammenhängenden Unterlagen, einschließlich der Bedingungen für die Nutzung 
dieses Instruments, angegeben sind.


21      Zu prüfen ist daher zum einen, ob bei einem solchen Instrument die Verpflichtung besteht, es als Gegenleistung oder 
Teil einer solchen für eine Lieferung von Gegenständen oder eine Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen, und 
zum anderen, ob die zu liefernden Gegenstände oder zu erbringenden Dienstleistungen oder die Identität der 
möglichen Lieferer oder Dienstleistungserbringer entweder auf dem Instrument selbst oder in damit 
zusammenhängenden Unterlagen angegeben sind. Wie sich aus dem Wortlaut von Art. 30a Nr. 1 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie ergibt, der die beiordnende Konjunktion „und“ enthält, und wie die Generalanwältin in 
Nr. 41 ihrer Schlussanträge festgestellt hat, sind die beiden in Rn. 20 des vorliegenden Urteils genannten 
Voraussetzungen kumulativ.


22      Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass diese beiden Voraussetzungen offenbar erfüllt 
sind, was jedoch vom vorlegenden Gericht zu überprüfen sein wird.


23      Zu dem Vorbringen der Finanzbehörde, die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Karte könne kein „Gutschein“ 
im Sinne von Art. 30a Nr. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie sein, weil es einem Durchschnittsverbraucher aufgrund der 
begrenzten Gültigkeitsdauer dieser Karte nicht möglich sei, alle angebotenen Dienstleistungen in Anspruch zu 
nehmen, ist festzustellen, dass diesem Vorbringen nicht gefolgt werden kann.


24      Wie die Generalanwältin in Nr. 57 ihrer Schlussanträge im Wesentlichen ausgeführt hat, geht nämlich aus der 
Definition des „Gutscheins“ in Art. 30a Nr. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie nicht hervor, dass die Gültigkeitsdauer der 
betreffenden Karte oder die Möglichkeit, alle damit angebotenen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, für die 
Einstufung der Karte als „Gutschein“ im Sinne dieser Bestimmung relevant wäre.


25      Außerdem kann entgegen dem, was die italienische Regierung in ihren schriftlichen Erklärungen vorbringt, die 
Ausstellung eines Instruments wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Karte angesichts der Vielfalt der 
angebotenen Dienstleistungen und der als Dienstleistungserbringer auftretenden dritten Wirtschaftsteilnehmer nicht 
als „einheitliche Dienstleistung“ eingestuft werden.







26      Eine solche Einstufung liefe außerdem dem im fünften Erwägungsgrund der Richtlinie 2016/1065 zum Ausdruck 
gebrachten Ziel zuwider, da sie dazu führen würde, für Dienstleistungen wie Beförderungen oder die Gewährung des 
Zutritts zu Museen, die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen unterliegen oder von der Mehrwertsteuer befreit sind, 
einen einheitlichen Steuersatz vorzuschreiben. Eine solche Einstufung könnte ferner zu einer Doppelbesteuerung der 
betreffenden Dienstleistungen führen, obwohl mit der Richtlinie 2016/1065, wie sich aus ihrem zweiten 
Erwägungsgrund ergibt, u. a. bezweckt wurde, diese zu vermeiden.


27      Unter diesen Umständen erscheint es vorbehaltlich der in Rn. 22 des vorliegenden Urteils genannten Überprüfung 
möglich, die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Karte als „Gutschein“ im Sinne von Art. 30a Nr. 1 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie einzustufen.


28      Zweitens ist zur Einstufung der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Karte als „Mehrzweck-Gutschein“ im 
Sinne von Art. 30a Nr. 3 der Mehrwertsteuerrichtlinie festzustellen, dass dieser Begriff eine Auffangfunktion hat. 
Alle anderen Gutscheine als Einzweck-Gutscheine stellen nämlich gemäß dieser Bestimmung „Mehrzweck-
Gutscheine“ dar. Folglich ist zunächst zu prüfen, ob die Karte unter den Begriff „Einzweck-Gutschein“ im Sinne von 
Art. 30a Nr. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie fällt.


29      Nach der letztgenannten Bestimmung ist ein „Einzweck-Gutschein“ ein Gutschein, bei dem der Ort der Lieferung der 
Gegenstände oder der Erbringung der Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, und die für diese 
Gegenstände oder Dienstleistungen geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins 
feststehen.


30      Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende 
Karte den Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen ermöglicht, die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen 
unterliegen oder von der Mehrwertsteuer befreit sind, und dass sich nicht vorhersehen lässt, welche Leistungen der 
Inhaber dieser Karte auswählen wird.


31      In diesem Fall ist festzustellen, dass die Mehrwertsteuer, die für die vom Inhaber der in Rede stehenden Karte in 
Anspruch genommenen Dienstleistungen geschuldet wird, zum Zeitpunkt der Ausstellung der Karte nicht feststeht, 
was ihre Einstufung als „Einzweck-Gutschein“ im Sinne von Art. 30a Nr. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie ausschließt. 
Folglich wäre diese Karte – wie die Generalanwältin in Nr. 66 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat –, da sie 
vorbehaltlich der Überprüfung entsprechend Rn. 22 des vorliegenden Urteils einen „Gutschein“ darstellen kann, als 
„Mehrzweck-Gutschein“ im Sinne von Art. 30a Nr. 3 dieser Richtlinie einzustufen. Ihre steuerliche Behandlung muss 
anhand von Art. 30b Abs. 2 und Art. 73a dieser Richtlinie bestimmt werden.


32      Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen ist, 
dass ein Instrument, das seinen Inhaber berechtigt, verschiedene Dienstleistungen an einem bestimmten Ort während 
eines begrenzten Zeitraums und bis zu einem bestimmten Wert in Anspruch zu nehmen, einen „Gutschein“ im Sinne 
von Art. 30a Nr. 1 dieser Richtlinie darstellen kann, auch wenn ein Durchschnittsverbraucher aufgrund der 
begrenzten Gültigkeitsdauer dieses Instruments nicht alle angebotenen Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. 
Dieses Instrument stellt einen „Mehrzweck-Gutschein“ im Sinne von Art. 30a Nr. 3 dieser Richtlinie dar, da die auf 
diese Dienstleistungen geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt seiner Ausstellung nicht feststeht.


Kosten


33      Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des bei dem vorlegenden Gericht anhängigen 
Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe 
von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:


Art. 30a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem in der durch die Richtlinie (EU) 2016/1065 des Rates vom 27. Juni 2016 geänderten 
Fassung ist dahin auszulegen, dass ein Instrument, das seinen Inhaber berechtigt, verschiedene 
Dienstleistungen an einem bestimmten Ort während eines begrenzten Zeitraums und bis zu einem bestimmten 
Wert in Anspruch zu nehmen, einen „Gutschein“ im Sinne von Art. 30a Nr. 1 dieser Richtlinie darstellen 
kann, auch wenn ein Durchschnittsverbraucher aufgrund der begrenzten Gültigkeitsdauer dieses Instruments 
nicht alle angebotenen Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Dieses Instrument stellt einen 
„Mehrzweck-Gutschein“ im Sinne von Art. 30a Nr. 3 dieser Richtlinie dar, da die auf diese Dienstleistungen 
geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt seiner Ausstellung nicht feststeht.


Unterschriften







*      Verfahrenssprache: Schwedisch.








Vorläufige Fassung


SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN
TAMARA ĆAPETA


vom 24. Februar 2022(1)


Rechtssache C-637/20


Skatteverket
gegen


DSAB Destination Stockholm AB


(Vorabentscheidungsersuchen des Högsta förvaltningsdomstol [Oberstes Verwaltungsgericht, Schweden])


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Steuerbare Umsätze – Stadtkarte – 
Richtlinie (EU) 2016/1065 – Begriff ‚Gutschein‘“


I.      Einleitung


1.        Gutscheine unterschiedlicher Arten sind heutzutage auf dem Markt sehr gebräuchlich (z. B. 
Geschenkgutscheine und Guthabenkarten, die bei unterschiedlichen Verkaufsstellen verwendet werden können). 
Obwohl ihre Verwendung für den Verbraucher relativ einfach ist, haben sich Gutscheine jedoch, was ihre 
mehrwertsteuerliche Behandlung anbelangt, als komplexe Instrumente erwiesen(2). Im Jahr 2016 hat der 
Unionsgesetzgeber daher Änderungen(3) der Richtlinie 2006/112 (im Folgenden: Mehrwertsteuerrichtlinie)(4) mit 
dem Ziel erlassen, die Anwendung der Mehrwertsteuer auf Gutscheine zu klären(5). In der vorliegenden Rechtssache 
ist der Gerichtshof aufgerufen, diese legislativen Klärungen zu präzisieren.


2.        Mit seiner Vorlage zur Vorabentscheidung ersucht der Högsta förvaltningsdomstol (Oberstes 
Verwaltungsgericht, Schweden) um Klärung der Bedeutung des Begriffs „Gutschein“ im Sinne von Art. 30a der 
Mehrwertsteuerrichtlinie. Dies soll es diesem Gericht erlauben, über die steuerliche Behandlung der Stadtkarte zu 
entscheiden, die Besuchern der Stadt Stockholm angeboten wird.


II.    Rechtlicher Rahmen


3.        Die Sechste Richtlinie 77/388/EWG(6) des Rates wurde zum 1. Januar 2007 durch die 
Mehrwertsteuerrichtlinie aufgehoben.


4.        Der Anwendungsbereich der Mehrwertsteuerrichtlinie ist in deren Art. 2 Abs. 1 geregelt. Buchst. c dieses 
Artikels sieht vor, dass „Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen 
Entgelt erbringt“, der Mehrwertsteuer unterliegen.


5.        In Art. 14 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie wird die „Lieferung von Gegenständen“ definiert als „die 
Übertragung der Befähigung, wie ein Eigentümer über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen“, während nach 
Art. 24 Abs. 1 dieser Richtlinie als „Dienstleistung“ „jeder Umsatz [gilt], der keine Lieferung von Gegenständen ist“.


6.        Art. 30a Nr. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie definiert „Gutschein“ als ein Instrument, bei dem die Verpflichtung 
besteht, es als Gegenleistung oder Teil einer solchen für eine Lieferung von Gegenständen oder eine Erbringung von 
Dienstleistungen anzunehmen, und bei dem die zu liefernden Gegenstände oder zu erbringenden Dienstleistungen 
oder die Identität der möglichen Lieferer oder Dienstleistungserbringer entweder auf dem Instrument selbst oder in 
damit zusammenhängenden Unterlagen, einschließlich der Bedingungen für die Nutzung dieses Instruments, 
angegeben sind.







7.        Nach Art. 30a Nr. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie ist ein „Einzweck-Gutschein“ ein Gutschein, bei dem der Ort 
der Lieferung der Gegenstände oder der Erbringung der Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, und die 
für diese Gegenstände oder Dienstleistungen geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des 
Gutscheins feststehen. Demgegenüber heißt es in Art. 30a Nr. 3 dieser Richtlinie, dass ein „Mehrzweck-Gutschein“ 
ein Gutschein ist, bei dem es sich nicht um einen Einzweck-Gutschein handelt.


8.        Art. 30b Abs. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie sieht vor, dass die tatsächliche Übergabe der Gegenstände oder 
die tatsächliche Erbringung der Dienstleistungen, für die der Lieferer der Gegenstände oder Erbringer der 
Dienstleistungen einen Mehrzweck-Gutschein als Gegenleistung oder Teil einer solchen annimmt, der 
Mehrwertsteuer gemäß Art. 2 unterliegt, wohingegen jede vorangegangene Übertragung dieses Mehrzweck-
Gutscheins nicht der Mehrwertsteuer unterliegt. In Art. 30b Abs. 2 Unterabs. 2 wird betont: „Wird ein Mehrzweck-
Gutschein von einem anderen Steuerpflichtigen als dem Steuerpflichtigen, der den gemäß Unterabsatz 1 der 
Mehrwertsteuer unterliegenden Umsatz erbringt, übertragen, so unterliegen alle bestimmbaren Dienstleistungen wie 
etwa Vertriebs- oder Absatzförderungsleistungen der Mehrwertsteuer“.


9.        Nach Art. 73 der Mehrwertsteuerrichtlinie umfasst die Steuerbemessungsgrundlage bei der Lieferung von 
Gegenständen und Dienstleistungen alles, was den Wert der Gegenleistung bildet, die der Lieferer oder 
Dienstleistungserbringer für diese Umsätze vom Erwerber oder Dienstleistungsempfänger oder einem Dritten erhält 
oder erhalten soll, einschließlich der unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängenden Subventionen.


10.      Art. 73a dieser Richtlinie sieht vor, dass bei der Lieferung von Gegenständen oder bei der Erbringung von 
Dienstleistungen, die in Bezug auf einen Mehrzweck-Gutschein erfolgt, die Steuerbemessungsgrundlage unbeschadet 
des Art. 73 der für den Gutschein gezahlten Gegenleistung oder, in Ermangelung von Informationen über diese 
Gegenleistung, dem auf dem Mehrzweck-Gutschein selbst oder in den damit zusammenhängenden Unterlagen 
angegebenen Geldwert entspricht, abzüglich des Betrags der auf die gelieferten Gegenstände oder die erbrachten 
Dienstleistungen erhobenen Mehrwertsteuer.


11.      Die Art. 30a, 30b und 73a der Mehrwertsteuerrichtlinie wurden durch die Richtlinie von 2016 eingeführt. Die 
einschlägigen Erwägungsgründe dieser Richtlinie lauten wie folgt:


„(1)      Die [Mehrwertsteuerrichtlinie] regelt Zeitpunkt und Ort der Lieferung von Gegenständen und der Erbringung 
von Dienstleistungen, die Steuerbemessungsgrundlage, den Steueranspruch und das Recht auf Vorsteuerabzug. 
Diese Vorschriften sind jedoch nicht hinreichend klar oder umfassend, um eine einheitliche steuerliche 
Behandlung von Gutscheine betreffenden Umsätzen zu gewährleisten, so dass das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarkts beeinträchtigt wird.


(2)      Um eine bestimmte, einheitliche Behandlung zu gewährleisten, um den Grundsätzen einer allgemeinen, zum 
Preis der Gegenstände und Dienstleistungen genau proportionalen Verbrauchsteuer Rechnung zu tragen, um 
Inkohärenzen, Wettbewerbsverzerrungen, Doppelbesteuerung oder Nichtbesteuerung zu vermeiden und die 
Gefahr von Steuerumgehung zu vermindern werden für die mehrwertsteuerliche Behandlung von Gutscheinen 
spezielle Vorschriften benötigt.


(3)      Angesichts der seit dem 1. Januar 2015 anwendbaren neuen Vorschriften über den Ort der Dienstleistung für 
Telekommunikations- und Rundfunkdienstleistungen sowie elektronisch erbrachte Dienstleistungen ist eine 
gemeinsame Lösung für Gutscheine erforderlich, um sicherzustellen, dass keine Diskrepanzen in Bezug auf 
zwischen den Mitgliedstaaten gelieferte Gutscheine entstehen. Dazu ist es unabdingbar, Vorschriften zur 
Klärung der mehrwertsteuerlichen Behandlung von Gutscheinen festzulegen.


(4)      Diese Vorschriften sollten nur Gutscheine betreffen, die zur Einlösung gegen Gegenstände oder 
Dienstleistungen verwendet werden können. Sie sollten dagegen nicht für Instrumente gelten, die den Inhaber 
zu einem Preisnachlass beim Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen berechtigen, aber nicht das Recht 
verleihen, solche Gegenstände oder Dienstleistungen zu erhalten.


(5)      Die Bestimmungen über Gutscheine sollten keine Änderung der mehrwertsteuerlichen Behandlung von 
Fahrscheinen, Eintrittskarten für Kinos und Museen, Briefmarken und Ähnlichem zur Folge haben.


(6)      Um eindeutig zu bestimmen, was einen Gutschein für mehrwertsteuerliche Zwecke ausmacht, und um 
Gutscheine von Zahlungsinstrumenten zu unterscheiden, müssen Gutscheine – die gegenständlich sein oder eine 
elektronische Form haben können – definiert werden, so dass ihre wesentlichen Merkmale und insbesondere die 
Art des durch einen Gutschein verkörperten Rechts und der Pflicht, ihn als Gegenleistung für die Lieferung von 
Gegenständen oder die Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen, erfasst werden.“


III. Sachverhalt, Ausgangsverfahren, Vorlagefrage und Verfahren vor dem Gerichtshof


12.      DSAB Destination Stockholm, die Klägerin des Ausgangsverfahrens, stellt Stadtkarten aus und verkauft diese 
an Besucher der Stadt Stockholm (Schweden).







13.      Dem Vorlagebeschluss zufolge gibt diese Karte den Karteninhabern während eines begrenzten Zeitraums und 
bis zu einem bestimmten Wert das Recht auf Zugang zu rund 60 Attraktionen, wie Sehenswürdigkeiten und Museen. 
Karteninhaber haben während der Gültigkeit der Karte auch unbeschränkten Zugang zu Beförderungsdienstleistungen 
sowie die Möglichkeit, an Sightseeing-Touren teilzunehmen, die von verschiedenen Hop-on-Hop-off-Bussen oder 
-Booten angeboten werden.


14.      Die von der Karte umfassten Dienstleistungen unterliegen entweder der Steuer, wobei unterschiedliche 
Steuersätze Anwendung finden können, oder sie sind von der Steuer befreit. Der Karteninhaber verwendet die Karte, 
indem er sie zum Einlesen vor ein besonderes Kartenlesegerät hält, ohne eine zusätzliche Zahlung zu leisten. Gemäß 
einer mit dem Kartenaussteller geschlossenen Vereinbarung erhält der Dienstleister die Gegenleistung für jeden 
Eintritt oder jede Nutzung von dem Aussteller. Mit Ausnahme der Beförderungsdienstleistungen, die unbeschränkt 
sind, ist der Dienstleister nicht verpflichtet, dem Karteninhaber mehr als einmal Zugang zu gewähren. Der Aussteller 
garantiert keine Mindestanzahl an Besuchern. Wird die Wertgrenze erreicht, verliert die Karte ihre Gültigkeit.


15.      Es gibt verschiedene Versionen der Stadtkarte von Stockholm, die sich in Geltungsdauer und Wertgrenzen 
unterscheiden. Eine Erwachsenenkarte mit einer Geltungsdauer von 24 Stunden kostet 669 SEK (ca. 65 Euro). 
Während der Geltungsdauer kann der Karteninhaber mit der Karte Dienstleistungen im Wert von bis zu 1 800 SEK 
(ca. 175 Euro) bezahlen. Die Geltungsdauer beginnt mit der ersten Nutzung der Karte, und die Karte muss nach dem 
Kauf binnen eines Jahres verwendet werden.


16.      Die Klägerin des Ausgangsverfahrens beantragte beim Skatterättsnämnd (Steuerrechtsausschuss, Schweden) 
einen Vorbescheid mit der Bestätigung, dass eine solche Stadtkarte einen Mehrzweck-Gutschein darstelle.


17.      Der Steuerrechtsausschuss stellte jedoch fest, dass dies nicht der Fall sei. Er schloss aus der Definition des 
„Gutscheins“ in Verbindung mit den Bestimmungen über die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage, dass ein 
Gutschein einen bestimmten Nennwert haben oder bestimmte spezifische Lieferungen von Gegenständen oder 
Dienstleistungen betreffen müsse. Diesem Ausschuss zufolge muss sich aus einem Gutschein klar ergeben, was als 
Gegenleistung für diesen Gutschein erhalten werden könne, selbst wenn – bei einem Mehrzweck-Gutschein – 
Unsicherheit hinsichtlich z. B. des Steuersatzes oder des Landes bestehen könne, in dem die Steuer zu entrichten sei.


18.      Der diesen Vorbescheid betreffende Rechtsstreit zwischen dem Skatteverk (Finanzbehörde, Schweden) und 
DSAB Destination Stockholm ist nun vor dem Högsta förvaltningsdomstol (Oberstes Verwaltungsgericht) anhängig.


19.      Die Parteien sind vor allem unterschiedlicher Meinung darüber, ob die Stadtkarte überhaupt als Gutschein 
anzusehen ist. Auf der einen Seite ist die Finanzbehörde der Auffassung, die in Rede stehende Karte sei kein 
Gutschein, da ihr eine hohe Wertgrenze und eine kurze Geltungsdauer eigen seien, was sicherstelle, dass ein 
durchschnittlicher Verbraucher die Karte nicht in vollem Umfang nutzen werde.


20.      Auf der anderen Seite vertritt DSAB Destination Stockholm die Ansicht, die Karte stelle einen Gutschein dar, 
da Dienstleister verpflichtet seien, sie als Gegenleistung anzunehmen.


21.      Das vorlegende Gericht weist erstens darauf hin, dass die Gutscheine betreffenden Bestimmungen der 
Mehrwertsteuerrichtlinie relativ neu und auf Gutscheine anzuwenden seien, die nach dem 31. Dezember 2018 
ausgestellt worden seien(7). Zweitens erläutert es, die Frage, wie Stadtkarten zu behandeln seien, sei Thema von 
Erörterungen im Mehrwertsteuerausschuss der Union(8) gewesen, jedoch sei in dieser Hinsicht kein Einvernehmen 
erzielt worden(9). Schließlich merkt das vorlegende Gericht an, der Gerichtshof habe noch nicht die Gelegenheit 
gehabt, zur Auslegung der Begriffe „Gutschein“ und „Mehrzweck-Gutschein“ Stellung zu nehmen.


22.      Unter diesen Umständen hat der Högsta förvaltningsdomstol (Oberstes Verwaltungsgericht) beschlossen, das 
Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof die folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:


Ist Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen, dass es sich bei einer Karte wie der im Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden, die den Karteninhaber berechtigt, verschiedene Dienstleistungen an einem bestimmten Ort für 
einen begrenzten Zeitraum und bis zu einem bestimmten Wert in Anspruch zu nehmen, um einen Gutschein handelt, 
und stellt er in diesem Fall einen Mehrzweck-Gutschein dar?


23.      Schriftliche Erklärungen wurden beim Gerichtshof von DSAB Destination Stockholm, der Finanzbehörde, der 
italienischen Regierung und der Europäischen Kommission eingereicht.


IV.    Analyse


24.      Das vorlegende Gericht ersucht in erster Linie um Hinweise zur Auslegung des Begriffs „Gutschein“, der 
durch die Richtlinie von 2016 in die Mehrwertsteuerrichtlinie eingefügt wurde. Diese Auslegung ist erforderlich, um 
dem vorlegenden Gericht die Entscheidung zu ermöglichen, ob die Stadtkarte von Stockholm in den 
Anwendungsbereich dieses Begriffs fällt. Für den Fall, dass die Karte in der Tat einen Gutschein darstellt, ersucht das 
vorlegende Gericht um Klärung des Begriffs „Mehrzweck-Gutschein“.







25.      Zur Beantwortung dieser Fragen werde ich wie folgt vorgehen. Erstens werde ich zur Erläuterung, warum sich 
die Frage überhaupt stellt, einen historischen Rückblick auf die Behandlung von Stadtkarten für die Zwecke der 
Mehrwertsteuer vor dem Erlass der Richtlinie von 2016 geben. Sodann werde ich den legislativen Kontext und die 
daraus entstandenen Regelungen prüfen, die mit den Änderungen in die Mehrwertsteuerrichtlinie eingeführt wurden, 
um zu bestimmen, was unter dem Begriff „Gutschein“ zu verstehen ist. Schließlich werde ich die Frage beantworten, 
ob Stadtkarten für die Zwecke der Mehrwertsteuer als Gutscheine einzustufen sind.


A.      Die mehrwertsteuerliche Behandlung von Stadtkarten vor der Richtlinie von 2016


26.      Obwohl der Gerichtshof nie ersucht worden ist, über die mehrwertsteuerliche Behandlung von Stadtkarten zu 
entscheiden, bedeutet dies nicht, dass das Unionsrecht weder von den Steuerbehörden noch von den Gerichten der 
Mitgliedstaaten auf die mehrwertsteuerliche Behandlung solcher Karten angewandt worden wäre. Berichte über 
innerstaatliche Fälle, die in der Fachliteratur beschrieben werden(10), und Dokumente des 
Mehrwertsteuerausschusses(11) deuten jedoch darauf hin, dass das Unionsrecht auf unterschiedliche Weise 
angewandt wurde.


27.      Aus den Berichten des Mehrwertsteuerausschusses(12) ergibt sich, dass es hauptsächlich drei Arten und 
Weisen gibt, auf die Stadtkarten für die Zwecke der Mehrwertsteuer behandelt wurden. Die erste bestand darin, 
Stadtkarten von der Mehrwertsteuer zu befreien. Der Umsatz zwischen der ausstellenden Organisation und dem 
Karteninhaber war auf der Grundlage von Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 1 der Sechsten Richtlinie (nunmehr Art. 135 
Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie) befreit, indem er als Kreditgewährung eingestuft wurde. Der Umsatz 
zwischen Kartenausstellern und Dienstleistungserbringern war beruhend auf Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 2 der 
Sechsten Richtlinie (nunmehr Art. 135 Abs. 1 Buchst. c der Mehrwertsteuerrichtlinie), der Zahlungsgarantien betrifft, 
ebenso befreit. Selbst wenn Staaten die Umsätze mit Stadtkarten als Kredit und Zahlungsgarantien verstanden, hatten 
sie gleichwohl nach Art. 13 Teil C Buchst. b der Sechsten Richtlinie (nunmehr Art. 137 Abs. 1 Buchst. a der 
Mehrwertsteuerrichtlinie) die Möglichkeit, Steuerpflichtigen das Recht einzuräumen, sich bei diesen ansonsten 
steuerbefreiten Umsätzen für die Unterwerfung unter die Mehrwertsteuer zu entscheiden(13).


28.      Somit scheint die Steuerbefreiung verbunden mit der Möglichkeit der Wiedereingliederung in den 
Anwendungsbereich der steuerbaren Umsätze die erste Art und Weise gewesen zu sein, in der Stadtkarten für die 
Zwecke der Mehrwertsteuer eingestuft wurden(14). Diese Möglichkeit werde ich die „Steuerbefreiungs“-Möglichkeit 
nennen.


29.      Nach der zweiten Möglichkeit, die ich die Möglichkeit der „vollen Besteuerung“ nennen werde, unterliegen 
Umsätze mit einer Stadtkarte der Mehrwertsteuer. Der Aussteller einer Stadtkarte stellt für den Verkauf der Karte 
Mehrwertsteuer auf der Grundlage des gesamten auf der Karte angegebenen Nominalbetrags in Rechnung(15). Auch 
alle Einzeldienstleistungen, die gemäß der Karte erbracht werden, unterliegen der Mehrwertsteuer. Es liegen Belege 
dafür vor, dass das vorlegende Gericht Stadtkarten in seiner Rechtsprechung auf diese Art und Weise behandelt hat
(16), bevor die Richtlinie von 2016 anwendbar wurde(17). Die Berichte des Mehrwertsteuerausschusses legen nahe, 
dass eine solche Einstufung von Stadtkarten in der Praxis einiger anderer Mitgliedstaaten erfolgt ist(18).


30.      Auch nach der dritten Möglichkeit, die ich als „Handelsspannen“-Möglichkeit bezeichnen werde, unterliegen 
die Umsätze mit einer Stadtkarte der Mehrwertsteuer. Wie bei der zweiten Möglichkeit wird die Mehrwertsteuer auch 
bei der Lieferung der Stadtkarte durch den Aussteller in Rechnung gestellt; die Steuerbemessungsgrundlage ist jedoch 
nicht der gesamte Nominalwert der Karte, sondern lediglich der Betrag, der nach Abzug des Wertes verbleibt, der als 
Gegenleistung für die tatsächlich erbrachten Dienstleistungen gezahlt wird, die sogenannte Handelsspanne(19). 
Konkret sammelt die ausstellende Organisation, nachdem die Karte verwendet worden ist, Informationen von den 
verschiedenen Dienstleistern und zahlt die Gegenleistung für die tatsächlich erbrachten Dienstleistungen. Diese 
Gegenleistung enthält Mehrwertsteuer und diese ist nicht als Vorsteuer abzugsfähig. Anschließend berechnet der 
Kartenaussteller die Mehrwertsteuer auf den Unterschied zwischen der für die Karte erhaltenen Gegenleistung und 
der von ihm für die tatsächlich ausgeführten Umsätze gezahlten Gegenleistung.


31.      Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass Stadtkarten für die Zwecke der Mehrwertsteuer auf mindestens drei 
unterschiedliche Arten und Weisen behandelt wurden.


32.      Wie zu zeigen sein wird, findet, wenn Stadtkarten als Gutscheine behandelt werden, nur die dritte 
„Handelspannen“-Möglichkeit als ordnungsgemäße Methode der Mehrwertbesteuerung von Stadtkarten Anwendung, 
zumindest für solche Stadtkarten, die als Mehrzweck-Gutscheine konzipiert worden sind. Die erste Möglichkeit der 
„Steuerbefreiung“, die Stadtkarten Zahlungsinstrumenten gleichstellt, würde dem Zweck der Richtlinie von 2016 
zuwiderlaufen, die, wie in ihrem sechsten Erwägungsgrund angeführt, auf eine bessere Unterscheidung von 
Gutscheinen von Zahlungsmitteln abzielt(20). Die zweite Möglichkeit der „vollen Besteuerung“ wäre nicht mit dem 
auf Gutscheine anwendbaren Steuersystem vereinbar, unabhängig davon, ob ein Einzweck-Gutschein oder ein 
Mehrzweck-Gutschein in Rede steht. Obwohl diese Möglichkeit, was die Steuererhebung angeht, möglicherweise die 
effizienteste Besteuerung darstellt, lässt sie das Risiko der Doppelbesteuerung oder der Besteuerung von 
Gegenständen oder Dienstleistungen entstehen, die ansonsten von der Steuer befreit sind (wie z. B. der 
Museumseintritt). Auch diese Möglichkeit der Besteuerung würde daher dem Ziel der Richtlinie von 2016 
zuwiderlaufen, das in der Vermeidung der Doppel- oder der Nichtbesteuerung durch die Klarstellung der 







mehrwertsteuerlichen Behandlung von Gutscheinen besteht. Die „Handelsspannen“-Möglichkeit vermeidet 
erfolgreich die Doppelbesteuerung, selbst wenn ihre Umsetzung etwas komplizierter ist. Gleichwohl stellt sich die 
Durchführung dessen, was einem Außenseiter gelegentlich auf den ersten Blick als schwierig erscheinen mag, den mit 
einem solchen Steuersystem vertrauten Unternehmern insgesamt letztendlich als nicht so kompliziert dar(21).


B.      Die Richtlinie von 2016


33.      Was die Methoden der Gesetzesauslegung angeht, stellt die Absicht des Gesetzgebers, soweit sie dem Wortlaut 
selbst oder der Entstehungsgeschichte und den Materialien entnommen werden kann, einen Faktor dar, der zu 
berücksichtigen ist(22). Daher ist es erforderlich, den Zweck und den Aufbau der Richtlinie von 2016 zu betrachten 
und den Wortlaut zu prüfen, der den Inhalt des Begriffs eines Gutscheins bestimmt.


1.      Zweck und Aufbau der Richtlinie von 2016


34.      Die Erwägungsgründe von Gesetzgebungsakten dienen häufig dem Verständnis der Motive des Gesetzgebers 
für die in dem jeweiligen Gesetz enthaltenen Regelungen. Im ersten Erwägungsgrund der Richtlinie von 2016 wird 
erläutert, dass der Grund für die Änderungsvorschläge in der mangelnden Klarheit darüber lag, wie die bestehenden 
Mehrwertsteuerregelungen auf Gutscheine anzuwenden waren. Daher war eine Klarstellung erforderlich, um eine 
einheitliche steuerliche Behandlung von Gutscheine betreffenden Umsätzen in verschiedenen Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten. Dies wird durch den zweiten und den dritten Erwägungsgrund gestützt, wonach der Gesetzgeber eine 
größere Bestimmtheit und Einheitlichkeit bei der Behandlung von Gutscheinen erreichen wollte. In den einleitenden 
Erwägungsgründen wird auch die Absicht geäußert, zu gewährleisten, dass die Behandlung von Gutscheinen mit dem 
Grundsatz vereinbar ist, der erfordert, dass eine allgemeine Verbrauchsteuer zum Preis der Gegenstände und 
Dienstleistungen genau proportional ist, und dargelegt, dass eine solche Klarstellung zur Vermeidung von 
Inkohärenzen, Wettbewerbsverzerrungen, Doppelbesteuerung oder Nichtbesteuerung und zur Verminderung der 
Gefahr von Steuerumgehung beitragen sollte.


35.      Nichts deutet daher darauf hin, dass der Gesetzgeber eine neue besondere Behandlung für Gutscheine 
einführen wollte, die von der allgemeinen mehrwertsteuerlichen Behandlung der Lieferung von Gegenständen oder 
der Erbringung von Dienstleistungen abweicht(23). Sein Ziel war lediglich, klarzustellen, was die bestehende 
„allgemeine“ Behandlung bereits erfordert, wenn sie auf Gutscheine angewandt wird.


36.      Angesichts dessen, dass die neuen Regelungen für Gutscheine somit keine Ausnahme von den allgemeinen 
Unionsregeln über die Besteuerung darstellen, teile ich nicht die Ansicht der Finanzbehörde und der italienischen 
Regierung, dass diese Regelungen eng auszulegen seien.


37.      Zur Klarstellung des Mehrwertsteuersystems für Gutscheine wurden mit der Richtlinie von 2016 die Art. 30a, 
30b und 73a in die allgemeine Mehrwertsteuerrichtlinie eingefügt. Die Stellen, an der die neuen Bestimmungen in die 
Systematik der allgemeinen Mehrwertsteuerrichtlinie eingefügt wurden, sprechen ebenfalls dafür, diese Änderungen 
als bloße Neuformulierung des für die Anwendung auf Gutscheine bereits geltenden Rechts anzusehen.


38.      Die Art. 30a und 30b wurden als neues Kapitel 5 („Gemeinsame Bestimmungen zu den Kapiteln 1 und 3“) in 
den Teil der Mehrwertsteuerrichtlinie eingefügt, der den „Steuerbaren Umsatz“ behandelt. Art. 73a wurde in den Teil 
der Richtlinie eingefügt, der die „Steuerbemessungsgrundlage“ behandelt. In dieser Bestimmung heißt es, dass sie 
„unbeschadet des Artikels 73“ gilt. Sie folgt somit dem allgemeinen System, das sie jedoch im Hinblick auf 
Mehrzweck-Gutscheine ausführlicher erläutert.


2.      Die Definition des „Gutscheins“ in der Mehrwertsteuerrichtlinie


39.      Art. 30a Nr. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie definiert einen Gutschein als ein Instrument, bei dem die 
Verpflichtung besteht, es als Gegenleistung oder Teil einer solchen für eine Lieferung von Gegenständen oder eine 
Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen, und das Informationen über die Gegenstände oder Dienstleistungen, 
für die der Gutschein als Gegenleistung verwendet werden kann, oder alternativ Informationen über die möglichen 
Lieferer oder Dienstleistungserbringer enthält.


40.      Beachtenswert ist, dass diese Definition nicht alle Instrumente umfasst, die gemeinhin als Gutscheine 
bezeichnet werden(24). Eines dieser Instrumente ist der „Rabattgutschein“. Er ist von der Definition in der 
Mehrwertsteuerrichtlinie ausgenommen, selbst wenn er im ursprünglichen Vorschlag für die Richtlinie von 2016 
vorgesehen war(25). Wie es im vierten Erwägungsgrund der Richtlinie von 2016 heißt, bestand der Grund für den 
Ausschluss der Rabattgutscheine darin, dass solche Instrumente dem Inhaber lediglich die Möglichkeit verschaffen, 
beim Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen einen Preisnachlass zu erhalten, sie als solche jedoch nicht als 
Gegenleistung für die Lieferung von Gegenständen oder die Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden 
können. Jedenfalls kann die Stadtkarte nicht lediglich deshalb als Gutschein angesehen werden, weil sie gemeinhin 
als solcher bezeichnet wird. Um als Gutschein angesehen zu werden, muss sie die beiden in Art. 30a der 
Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellten Voraussetzungen erfüllen.


41.      Die beiden in Art. 30a Nr. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen Voraussetzungen sind kumulativ.







42.      Die erste Voraussetzung besteht darin, dass das Instrument eine Verpflichtung der Lieferer von Gegenständen 
oder der Erbringer von Dienstleistungen umfassen muss, es als Gegenleistung oder Teil einer solchen für eine 
Lieferung von Gegenständen oder eine Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen.


43.      DSAB Destination Stockholm besteht in ihren Erklärungen vor dem Gerichtshof darauf, das entscheidende 
Kriterium für die Feststellung, ob ein Instrument als Gutschein einzustufen sei, liege gerade in dieser Voraussetzung. 
Die italienische Regierung trägt jedoch vor, das entscheidende Merkmal eines Gutscheins sei, dass er den Inhaber 
berechtige, von vorherbestimmten Lieferern oder Dienstleistungserbringern Gegenstände oder Dienstleistungen zu 
erhalten, deren Anzahl und Qualität bestimmt sei.


44.      Obwohl die Berechtigung, durch die Nutzung des Gutscheins Gegenstände oder Dienstleistungen zu erhalten, 
üblicherweise Teil solcher Instrumente ist, wurde dieses Merkmal für seine Definition nicht als entscheidend 
angesehen. Im ursprünglichen Vorschlag sah Art. 30a vor, dass als „‚Gutschein‘ … ein Instrument [gilt], das ein 
Recht auf die Lieferung von Gegenständen oder Dienstleistungen … verkörpert …“(26). Der endgültige Wortlaut 
dieser Bestimmung erwähnt jedoch das Recht auf die Lieferung von Gegenständen oder Dienstleistungen nicht als ein 
Tatbestandsmerkmal eines Gutscheins, sondern legt den Schwerpunkt vielmehr auf die Verpflichtung des Lieferers, 
dieses Instrument als Gegenleistung zu anzunehmen(27). Daher kann dem Vorbringen der italienischen Regierung, 
das Recht auf Lieferung von Gegenständen oder Dienstleistungen stelle ein wesentliches Merkmal eines Gutscheins 
dar, nicht gefolgt werden.


45.      Die zweite Voraussetzung dafür, dass ein Instrument einen Gutschein darstellt, ist, dass die zu liefernden 
Gegenstände oder zu erbringenden Dienstleistungen oder die Identität der möglichen Lieferer oder 
Dienstleistungserbringer entweder auf dem Instrument selbst oder in damit zusammenhängenden Unterlagen 
angegeben sind. Es ist allgemein anerkannt, dass solche Merkmale Gutscheine von konventionellen 
Zahlungsinstrumenten unterscheiden(28).


46.      Diese Voraussetzung ist alternativ formuliert, so dass es für die Qualifikation eines Instruments als Gutschein 
ausreicht, dass klar ist, für welche Gegenstände oder Dienstleistungen es als Gegenleistung genutzt werden kann. 
Werden Gegenstände oder Dienstleistungen nicht genannt, reicht es aus, dass die Lieferer der Gegenstände oder die 
Erbringer der Dienstleistungen bekannt sind, die verpflichtet sind, den Gutschein als Gegenleistung anzunehmen.


47.      Die Definition des Gutscheins in der Mehrwertsteuerrichtlinie macht daher die Feststellung, dass ein 
Instrument einen Gutschein darstellt, davon abhängig, dass es die beiden vorstehend dargelegten Voraussetzungen 
erfüllt. Der Wortlaut beantwortet jedoch nicht die Frage, ob jedes Instrument, das diese beiden Voraussetzungen 
erfüllt, notwendigerweise als Gutschein zu behandeln ist. Ich werde die Antwort auf diese Frage in Verbindung mit 
der Prüfung vorschlagen, ob Stadtkarten die beiden in Art. 30a Nr. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie festgelegten 
Voraussetzungen erfüllen.


C.      Steuerliche Behandlung von Stadtkarten


48.      Die Vielfalt der verfügbaren Stadtkarten(29) bedeutet nicht, dass alle Stadtkarten automatisch als Gutscheine 
angesehen werden. Dies ist vielmehr in jedem Einzelfall zu entscheiden. Nur solche Karten, die die kumulativen 
Voraussetzungen nach Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie erfüllen, sind Gutscheine(30).


49.      Andererseits stellt sich angesichts bestimmter, in den schriftlichen Erklärungen der Beteiligten vorgetragener 
Argumente die Frage, ob die Stadtkarten, die die beiden in der Mehrwertsteuerrichtlinie festgelegten Voraussetzungen 
tatsächlich erfüllen, notwendigerweise Gutscheine sind. Mit anderen Worten, bestehen Gründe dafür, ein Instrument, 
das alle Kriterien für die Einstufung als Gutschein erfüllt, von der mehrwertsteuerlichen Behandlung von Gutscheinen 
auszuschließen, und, wenn ja, welche Gründe sind dies?


1.      Stadtkarten als Gutscheine


50.      Man kann, glaube ich, sicher feststellen, dass die Mehrheit der Stadtkarten eine Verpflichtung der an dem 
System teilnehmenden Lieferer oder Dienstleistungserbringer mit sich bringt, diese als Gegenleistung anzunehmen. 
Daher erfüllen sie üblicherweise die erste Voraussetzung. Im Fall der Stadtkarte von Stockholm ergibt sich aus dem 
Vorlagebeschluss, dass die Wirtschaftsteilnehmer, die Museen oder andere Sehenswürdigkeiten betreiben und sich an 
dem Kartensystem beteiligen, verpflichtet sind, die Karte für die Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen. Dies 
trifft jedoch nur während der Geltungsdauer und bis zum Höchstwert der Karte zu (der viel höher ist als der Preis der 
Karte).


51.      In dieser Hinsicht scheint es mir keinen Unterschied zu machen, ob der Dienstleister die Karte nur einmal als 
Gegenleistung anzunehmen hat, oder jedes Mal, wenn der Karteninhaber sie für dieselbe Dienstleistung nutzen 
möchte. Es ist wichtig, dass die Karte mindestens einmal anzunehmen ist. Daher läuft die Regelung, nach der sich der 
Dienstleister wie bei der Stadtkarte von Stockholm weigern kann, den Karteninhaber öfter als einmal zuzulassen (aber 
ihn freiwillig öfter als einmal zulassen kann), nicht der ersten Voraussetzung zuwider, da der Dienstleister an die 
Verpflichtung gebunden bleibt, die Karte mindestens einmal anzunehmen.







52.      Die Finanzbehörde bringt zwei weitere Gründe vor, aus denen die Stadtkarte von Stockholm nicht als 
Gutschein angesehen werden sollte. Erstens lege die Karte die sukzessive Wertminderung nicht in Geld offen, was 
dazu führe, dass dem Karteninhaber nicht nach jeder Nutzung der verbleibende Wert der Karte bekannt sei, und 
zweitens stelle die unbeschränkte Nutzung für Beförderungsdienstleistungen, die von dieser Karte umfasst werde, ein 
Abonnement und keinen Gutschein dar.


53.      Eine Karte, deren Wert sich nach jeder Nutzung mindert, ist konzeptionell einem Zahlungsinstrument 
vergleichbar. Gleichwohl zielt die Richtlinie von 2016 darauf ab, Gutscheine von Zahlungsinstrumenten zu 
unterscheiden(31). Es ist daher nicht erforderlich oder steht tatsächlich sogar dem Ziel dieser Richtlinie entgegen, zur 
Bestimmung von Gutscheinen eine Voraussetzung einzuführen, die sich an Merkmalen von Zahlungsmitteln 
orientiert. Dies bedeutet nicht, dass Instrumente, deren Wert mit jeder Nutzung abnimmt, nicht als Gutscheine 
eingestuft werden können. Dies kann jedoch nicht als Voraussetzung angesehen werden. Es reicht aus, dass der 
Gutschein bis zum Höchstwert als Gegenleistung für die davon erfassten Dienstleistungen anzunehmen ist. Daher 
steht der Umstand, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Stadtkarte dem Karteninhaber nicht das 
verbleibende Kartenguthaben anzeigt, ihrer Einstufung als Gutschein nicht entgegen.


54.      Der zweite von der Finanzbehörde vorgebrachte Einwand besteht darin, dass einige Aspekte der Karte einem 
Abonnement glichen, was bedeute, dass die Karte nicht als Gutschein behandelt werden könne. Bei Abonnements (für 
ein Fitnessstudio oder für die Nutzung von Beförderungsdienstleistungen für einen Tag, einen Monat oder 
vergleichbare Zeitrahmen) wird bereits im Moment der Zahlung der Abonnementsgebühren das Geschäft 
abgeschlossen und der steuerbare Umsatz bestimmt. Dies ist bei Stadtkarten, die als Gutscheine genutzt werden, nicht 
der Fall. Eine Stadtkarte gewährt dem Karteninhaber lediglich die Möglichkeit, ein Abonnement für 
Beförderungsdienstleistungen zu erwerben. Daher wird der steuerbare Umsatz erst bewirkt, wenn (und falls) die 
betreffende Karte für die öffentliche Beförderung genutzt wird. Außerdem stellt bei aufeinanderfolgenden Verträgen 
über Leistungen die Leistung keinen steuerbaren Umsatz im Sinne von Art. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie dar. Eine 
Stadtkarte ändert dies nicht. Bedienen sich Karteninhaber der durch die Stadtkarte eingeräumten Möglichkeit, ein 
Abonnement zu erwerben, wird die Bereitstellung dieses Abonnements besteuert, nicht jedoch die nachfolgende 
fortgesetzte Erbringung der Dienstleistungen (z. B. jede Busfahrt).


55.      Der Umstand, dass eine Stadtkarte es dem Karteninhaber ermöglicht, sie als Gegenleistung für ein 
Abonnement zu nutzen, das eine Dienstleistung mit ihren eigenen mehrwertsteuerlichen Regeln darstellt, steht daher 
weder ihrer Einstufung als Gutschein entgegen, noch steht er im Widerspruch zur für Abonnements geltenden 
Steuerregelung.


56.      Was die zweite in Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie aufgestellte Voraussetzung angeht, dass die zu 
liefernden Gegenstände oder die zu erbringenden Dienstleistungen oder die Identität der möglichen Lieferer oder 
Dienstleistungserbringer bekannt sein müssen, wird im Vorlagebeschluss auch darauf hingewiesen, dass auf der Karte 
und in den damit zusammenhängenden Unterlagen die teilnehmenden Dienstleister sowie die Dienstleistungen, für 
die sie eingelöst werden kann, ausdrücklich aufgeführt werden.


57.      Die Finanzbehörde argumentiert gleichwohl, die Stadtkarte könne nicht als Gutschein eingestuft werden, da es 
einem durchschnittlichen Verbraucher aufgrund der beschränkten Nutzungsdauer unmöglich sei, alle von der Karte 
erfassten Dienstleistungen zu nutzen. Nichts in der Definition des „Gutscheins“ verlangt jedoch, dass ein Instrument 
für alle relevanten Dienstleistungen (oder Gegenstände) einzulösen ist, damit es als Gutschein angesehen werden 
kann. Instrumente, die ihre Einlösung für alle aufgeführten Gegenstände und Dienstleistungen gestatten (wie z. B. 
Gutscheine für Einzelhandelsverkaufsstellen), stellen in der Tat Gutscheine dar, wenn sie als Gegenleistung 
anzunehmen sind. Allerdings stellt das Erfordernis, dass es gegen alle Güter oder Dienstleistungen einzulösen ist, 
keine Voraussetzung dar, die ein Instrument zu einem Gutschein macht(32). Ganz im Gegenteil, wie oben erläutert
(33): Der Teil der Definition eines „Gutscheins“, in dem es hieß, dass er das Recht auf die Lieferung der aufgeführten 
Gegenstände oder Dienstleistungen umfasse, wurde nicht in die endgültige Fassung der Richtlinie von 2016 
aufgenommen. Dies stellt ein zusätzliches Argument für die Auslegung dar, dass der Gesetzgeber eine Erschöpfung 
aller Dienstleistungen nicht als Voraussetzung für die Behandlung des betreffenden Instruments als Gutschein 
anordnen wollte. Daher ändert der Umstand, dass die kurze Geltungsdauer von Stadtkarten die Karteninhaber 
üblicherweise nicht in die Lage versetzt, alle aufgeführten Dienstleistungen zu nutzen, nichts an der Feststellung, dass 
eine Stadtkarte für die Zwecke der Mehrwertsteuer einen Gutschein darstellt.


58.      Der Unterschied zwischen dem gesamten Wert aller von der Karte erfassten Dienstleistungen und ihrem 
Nominalwert ist verständlich, wenn die Dimension der Absatzförderung der meisten Gutscheine im Allgemeinen(34) 
und der Stadtkarten im Besonderen berücksichtigt wird(35). Die italienische Regierung hat Bedenken zum Ausdruck 
gebracht, dass die kurze Geltungsdauer der Karte nicht die Nutzung aller Dienstleistungen gestatte und ihre 
Attraktivität für Besucher beeinträchtigen könnte(36). Dies ändert jedoch nichts an der mehrwertsteuerlichen 
Behandlung solcher Karten.


59.      Da dieser Punkt vor dem vorlegenden Gericht und in mehreren von den Beteiligten beim Gerichtshof 
eingereichten Erklärungen vorgebracht wurde, erachte ich es auch als erforderlich, den Einfluss des fünften 
Erwägungsgrundes der Richtlinie von 2016 auf die Einstufung von Stadtkarten als Gutscheine zu prüfen. In diesem 
Erwägungsgrund heißt es, dass „[d]ie Bestimmungen über Gutscheine … keine Änderung der mehrwertsteuerlichen 







Behandlung von Fahrscheinen, Eintrittskarten für Kinos und Museen, Briefmarken und Ähnlichem zur Folge haben 
[sollten]“.


60.      Meines Erachtens liegt der Zweck dieses Erwägungsgrundes darin, klarzustellen, dass die Möglichkeit, Tickets 
(Fahrscheine oder Eintrittskarten), Briefmarken oder Ähnliches durch einen Gutschein zu erwerben, nicht den dafür 
geltenden Mehrwertsteuersatz ändert, wobei einige steuerbefreit sind, während andere von ermäßigten Steuersätzen 
profitieren(37). Gutscheine schaffen nur eine Möglichkeit, ein Ticket zu erwerben, und die Verpflichtung des 
Lieferers eines solchen Tickets, Gutscheine als Gegenleistung anzunehmen. Sie ändern in keiner Weise die für solche 
Tickets geltende Mehrwertsteuerregelung. Ist ein Ticket von der Mehrwertsteuer befreit, wird keine Mehrwertsteuer 
in Rechnung gestellt, unabhängig davon, ob der Dienstleistungserbringer als Gegenleistung Geld, ein anderes 
Zahlungsinstrument oder einen Gutschein annimmt.


61.      Ein Instrument, das die beiden in der Mehrwertsteuerrichtlinie festgelegten Voraussetzungen erfüllt, sollte 
meiner Auffassung nach aus einem einzigen Grund nicht als Gutschein behandelt werden: wenn es der Anwendung 
einer besonderen mehrwertsteuerlichen Behandlung einer Dienstleistung entgegensteht, für deren Erbringung es als 
Gegenleistung anzunehmen ist. Wie ich im letzten Teil meiner Schlussanträge darlegen werde, ändert, wenn eine 
Stadtkarte als Mehrzweck-Gutschein der Besteuerung nach der „Handelsspannen“-Möglichkeit unterliegt, ihre 
Behandlung als Gutschein nicht die spezifische mehrwertsteuerliche Behandlung von von einem solchen Gutschein 
erfassten Dienstleistungen, die für die Zwecke der Mehrwertsteuer von einer anderen Behandlung profitieren.


62.      Im Licht des Vorstehenden bin ich der Auffassung, dass eine Stadtkarte wie die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende beide Voraussetzungen nach Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie erfüllt und demzufolge für die Zwecke 
der Mehrwertsteuer als Gutschein anzusehen ist.


2.      Stadtkarten als „Mehrzweck-Gutscheine“


63.      Für den Fall, dass eine Stadtkarte als Gutschein eingestuft wird, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob sie 
einen Einzweck- oder einen Mehrzweck-Gutschein darstellt.


64.      Art. 30a der Mehrwertsteuerrichtlinie unterscheidet zwei Gutscheinarten: „Einzweck-“ und „Mehrzweck-
Gutscheine“. Ein Mehrzweck-Gutschein ist negativ als Gutschein definiert, der nicht als „Einzweck-Gutschein“ 
eingestuft werden kann.


65.      Gemäß Art. 30a Nr. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie ist ein „Einzweck-Gutschein“ ein Gutschein, bei dem der 
Ort der Lieferung der Gegenstände oder der Erbringung der Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, und
die für diese Gegenstände oder Dienstleistungen geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des 
Gutscheins feststehen(38). Aus diesen Angaben ergibt sich, dass diese Voraussetzungen kumulativ sind und, vor 
allem, dass sie bedeuten, dass die mehrwertsteuerliche Behandlung eines Einzweck-Gutscheins zum Zeitpunkt seiner 
Ausstellung feststehen muss.


66.      Bei Stadtkarten – oder zumindest Stadtkarten der Art, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede stehen – ist klar, 
dass die Dienstleistungen, die tatsächlich erbracht werden, zum Zeitpunkt des Kartenerwerbs nicht bekannt sind. Zu 
diesem Zeitpunkt ist daher auch nicht bekannt, welcher Mehrwertsteuersatz zur Anwendung kommen wird. Eine 
solche Stadtkarte ist daher kein Einzweck-Gutschein. Da die Karte jedoch ein Gutschein ist, muss sie als 
Mehrzweckgutschein eingestuft werden.


3.      Die Besteuerung von Stadtkarten als Mehrzweck-Gutscheine


67.      Es bleibt zu erläutern, wie Umsätze, die unter Nutzung der Stadtkarte erfolgen, abgerechnet werden und von 
wem.


68.      Die Art und Weise, in der die Mehrwertsteuer bei Mehrzweck-Gutscheinen wie Stadtkarten anzuwenden ist, 
wird in den Art. 30b und 73a der Mehrwertsteuerrichtlinie geregelt.


69.      Bei Stadtkarten ist es besonders hilfreich, die konkrete Anwendung der Mehrwertsteuerregeln für Gutscheine 
durchzugehen. Daher werde ich prüfen, welche der von dem System umfassten Umsätze steuerbar sind und zu 
welchem Zeitpunkt und mit welcher Steuerbemessungsgrundlage, wobei Letztere eines der Elemente darstellt, die 
vom Steuerrechtsausschuss bei der Feststellung berücksichtigt wurden, dass Stadtkarten wie die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende nicht in den Anwendungsbereich des Begriffs „Gutschein“ fielen.


70.      Gemäß Art. 30b Abs. 2 der Mehrwertsteuerrichtlinie findet die Mehrwertsteuer bei Mehrzweck-Gutscheinen 
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung der fraglichen Gegenstände oder der tatsächlichen Erbringung der 
fraglichen Dienstleistung Anwendung, so dass die Steuer bei Übertragungen einer solchen Karte, die ihrer Einlösung 
vorausgehen, nicht in Rechnung gestellt wird. Der Grund dafür ist, dass zum Zeitpunkt des Erwerbs einer Stadtkarte 
nicht alle für die Zwecke der Mehrwertsteuer relevanten Informationen bekannt sind(39). Angesichts dessen, dass die 
Mehrwertsteuer eine Steuer auf die tatsächliche Lieferung von Gegenständen und die tatsächliche Erbringung von 
Dienstleistungen darstellt, ist es bei Mehrzweck-Gutscheinen nicht möglich, zu wissen, welche der von einem solchen 
Gutschein erfassten Gegenstände und Dienstleistungen tatsächlich geliefert und erbracht werden.







71.      Stadtkarten werden gemeinhin von einem Steuerpflichtigen ausgestellt, der nicht der Erbringer der 
Dienstleistungen ist, für die die Karte als Gegenleistung anzunehmen ist. Da der Kartenaussteller von dem 
Karteninhaber für die Übertragung eines Gutscheins eine Gegenleistung erhält, stellt sich die Frage, ob dieser Umsatz 
als eine gesonderte Dienstleistung zu besteuern ist. Andernfalls könnten einige der in das System einbezogenen 
Umsätze unbesteuert bleiben. Wie ich aufzeigen werde, gestattet die Anwendung der in Nr. 32 der vorliegenden 
Schlussanträge als „Handelsspannen“-Möglichkeit beschriebenen Besteuerungsmöglichkeit die Besteuerung aller 
betroffenen Umsätze und vermeidet jede Doppelbesteuerung.


72.      Das Erfordernis der Anwendung eines solchen Systems ergibt sich meines Erachtens aus der Zusammenschau 
von Art. 30b Abs. 2 und Art. 73a der Mehrwertsteuerrichtlinie. In der erstgenannten Bestimmung heißt es: „Wird ein 
Mehrzweck-Gutschein von einem anderen Steuerpflichtigen als dem Steuerpflichtigen, der den gemäß Unterabsatz 1 
der Mehrwertsteuer unterliegenden Umsatz erbringt, übertragen, so unterliegen alle bestimmbaren Dienstleistungen 
wie etwa Vertriebs- oder Absatzförderungsleistungen der Mehrwertsteuer“. Die letztgenannte Bestimmung sieht vor, 
dass „[b]ei der Lieferung von Gegenständen oder bei der Erbringung von Dienstleistungen, die in Bezug auf einen 
Mehrzweck-Gutschein erfolgt, … die Steuerbemessungsgrundlage … der für den Gutschein gezahlten Gegenleistung 
[entspricht]“.


73.      Ein System, nach dem die Mehrwertsteuer für jede Lieferung von Gegenständen oder Erbringung von 
Dienstleistungen berechnet wird, würde dem Erfordernis genügen, dass die Steuerbemessungsgrundlage der für den 
Gutschein erhaltenen Gegenleistung entspricht, wenn der Wert der Gegenstände und Dienstleistungen, für die er 
tatsächlich eingelöst wird, den für den Gutschein gezahlten Preis erreicht(40). Wenn jedoch der Wert aller 
Dienstleistungen, für die der Gutschein tatsächlich eingelöst worden ist, unter dem für den Gutschein gezahlten Preis 
bleibt, muss auch die Differenz der Mehrwertsteuer unterliegen. Dieser Betrag ist gemäß Art. 30b Abs. 2 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie als Gegenleistung für den Vertrieb oder die Absatzförderung von Dienstleistungen 
anerkannt, und die Mehrwertsteuer auf diese Handelsspanne ist vom Aussteller der Karte zu berechnen.


74.      Ein derartiges System ist im Rahmen der Mehrwertsteuerrichtlinie nicht neu. Es gilt z. B. für die Besteuerung 
der Reisebüros (nach den Art. 306 ff. der Mehrwertsteuerrichtlinie)(41), bei denen die Steuerbemessungsgrundlage 
auf der Handelsspanne des Reisebüros beruht (Art. 308 der Mehrwertsteuerrichtlinie).


75.      Indem Stadtkarten als Mehrzweck-Gutscheine behandelt werden, erfordert die Mehrwertsteuerrichtlinie daher, 
dass sie entsprechend der Handelsspannen-Möglichkeit besteuert werden, da dieses Steuersystem den 
Grundprinzipien der Mehrwertsteuer entspricht. Es vermeidet sowohl die Doppel- als auch jede Nichtbesteuerung. 
Dies ist ein weiterer Grund, der eine Auslegung rechtfertigt, nach der Stadtkarten Mehrzweck-Gutscheine sind. Diese 
Lösung erfüllt die Ziele der Richtlinie von 2016, da sie den ordnungsgemäßen Weg der Besteuerung von Stadtkarten 
klarstellt, indem sie alle in der Praxis genutzten Möglichkeiten außer einer einzigen verwirft. Auch Praktiker im 
Bereich der Mehrwertsteuer scheinen einer solchen Lösung zuzustimmen(42).


76.      Wollte man jedoch dem von der italienischen Regierung vorgebrachten Vorschlag folgen, der der 
Rechtsprechung des vorlegenden Gerichts vor dem Erlass der Richtlinie von 2016 entspricht(43), in der eine parallele 
Besteuerung der gesamten für die Stadtkarte erhaltenen Gegenleistung und jeder tatsächlichen Lieferung von 
Gegenständen oder Dienstleistungserbringung angewandt wurde, könnte dies zu einer Doppelbesteuerung führen(44). 
Diese Möglichkeit der „vollen Besteuerung“(45) könnte entsprechend dem Vorbringen der Kommission die 
mehrwertsteuerliche Behandlung von Fahrscheinen oder Eintrittskarten verfälschen. Genau dies wollte der 
Gesetzgeber vermeiden(46).


77.      Stadtkarten als Mehrzweck-Gutscheine anzusehen und sie auf der Grundlage des Handelsspannen-
Steuersystems zu besteuern, wann immer der Aussteller ein anderer ist als der Lieferer der Gegenstände und der 
Erbringer der Dienstleistungen, bietet abschließend ein umfassendes, einheitliches, transparentes und neutrales 
Steuersystem. Angesichts dessen, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Stadtkarte beide in der 
Mehrwertsteuerrichtlinie für die Behandlung eines Instruments als Gutschein aufgestellten Voraussetzungen erfüllt, 
sollte sie für die Zwecke der Mehrwertsteuer als Mehrzweck-Gutschein behandelt werden.


V.      Ergebnis


78.      Im Ergebnis schlage ich dem Gerichtshof vor, wie folgt auf die Vorlagefragen des Högsta förvaltningsdomstol 
(Oberstes Verwaltungsgericht, Schweden) zu antworten:


Eine Karte, die Lieferer oder Dienstleistungserbringer an einem vorgegebenen Ort, während einer beschränkten Dauer 
und bis zu einem bestimmten Wert als Gegenleistung für die Lieferung von Gegenständen oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, die von der Karte erfasst werden, an die Karteninhaber anzunehmen verpflichtet sind, fällt in den 
Anwendungsbereich des Begriffs „Gutschein“ im Sinne von Art. 30a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem. Dies gilt auch dann, wenn von einem 
durchschnittlichen Verbraucher nicht alle von einer solchen Karte erfassten Dienstleistungen binnen einer 
vorgegebenen Zeit genutzt werden können. Eine solche Karte ist ein „Mehrzweck-Gutschein“ im Sinne dieser 







Bestimmung, wann immer die Steuer auf die Lieferung von Gegenständen und die Erbringung von Dienstleistungen, 
für die sie als Gegenleistung anzunehmen ist, zum Zeitpunkt der Übertragung dieser Karte nicht bekannt ist.


1      Originalsprache: Englisch.


2      Wie in meinen Schlussanträgen vom 27. Januar 2022 in der Rechtssache GE Aircraft Engine Services (C-607/20, 
EU:C:2022:63) aufgezeigt.


3      Vgl. Richtlinie 2016/1065 vom 27. Juni 2016 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG hinsichtlich der Behandlung 
von Gutscheinen (ABl. 2016, L 177, S. 9) (im Folgenden: Richtlinie von 2016).


4      Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, 
L 347, S. 1) (im Folgenden: Mehrwertsteuerrichtlinie).


5      Vgl. in diesem Sinne erster, dritter und achter Erwägungsgrund der Richtlinie von 2016.


6      Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage (ABl. 1977, L 145, S. 1) (im Folgenden: Sechste Richtlinie).


7      Zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens ist unstreitig, dass die Frage die Verwendung von Stadtkarten im 
Zeitraum nach dem 1. Januar 2019 betrifft, und die Vorlage enthält keine gegenteiligen Hinweise.


8      Art. 398 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie lautet wie folgt: „Es wird ein Beratender Ausschuss für die 
Mehrwertsteuer (nachstehend ‚Mehrwertsteuerausschuss‘ genannt) eingesetzt.“


9      Mehrwertsteuerausschuss, „VAT Treatment of ‚city cards‘“, Information Paper, 3. April 2019; „Working Paper 
No 983, New Legislation“, 13. November 2019; „Working Paper No 987, Minutes“, 2. Dezember 2019.


10      Amand, C., „EU Value Added Tax: The Directive on Vouchers in the Light of the General Value Added Tax Rules“, 
Intertax, Vol. 45(2), 2017, S. 150.


11      Mehrwertsteuerausschuss, „VAT Treatment of ‚city cards‘“, Information Paper, 3. April 2019.


12      Ebenda.


13      Mehrwertsteuerausschuss, Leitlinien aus der 10. Sitzung vom 23.-24. Oktober 1980, XV/353/80 (1/2).


14      Mehrwertsteuerausschuss, „VAT Treatment of ‚city cards‘“, Information Paper, 3. April 2019, S. 4.


15      Ebenda, S. 6.


16      Högsta förvaltningsdomstolen (Oberstes Verwaltungsgericht, Schweden), Strömma Turism & Sjöfart AB, 18. Oktober 
2018, Rechtssachen-Nummer 1980-18; eine englische Zusammenfassung ist unter dem Titel „Supply of City Card – 
Entrance to attractions – Supply of a service or not“ in der IBFD-Datenbank verfügbar.


17      In Art. 2 dieser Richtlinie heißt es, dass ihre Bestimmungen ab dem 1. Januar 2019 anwendbar sind.


18      Mehrwertsteuerausschuss, „VAT Treatment of ‚city cards‘“, Information Paper, 3. April 2019, S. 8.


19      Ebenda, S. 5.







20      Für eine weitere Erörterung der Unterscheidung zwischen Gutscheinen und Zahlungsmitteln vgl. Nrn. 45 und 53 der 
vorliegenden Schlussanträge.


21      Für einen solchen Bericht vgl. Amand, C., „Vouchers: une directive TVA européenne applicable à partir de 2019“, 
La semaine fiscale, Nr. 277, 20.-26. März 2017, S. 2.


22      Vgl. in diesem Sinne in jüngerer Zeit Urteil vom 9. November 2021, Bundesrepublik Deutschland (Wahrung des 
Familienverbands) (C-91/20, EU:C:2021:898, Rn. 49 und 52).


23      Amand, C., „EU Value Added Tax: The Directive on Vouchers in the Light of the General Value Added Tax Rules“, 
S. 156, vgl. oben, Fn. 10.


24      Amand, C., „EU Value Added Tax: The Directive on Vouchers in the Light of the General Value Added Tax Rules“, 
vgl. oben, Fn. 10; Bijl, J. B. O, The EU Vat Treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities, Deventer, 
Wolters Kluwer, 2019, S. 276.


25      Der ursprüngliche Vorschlag enthielt indessen zusätzlich zu dem „Einzweck-Gutschein“ und dem „Mehrzweck-
Gutschein“ die besondere Kategorie des „Rabattgutscheins“. Vgl. den fünften Erwägungsgrund sowie Art. 25 Buchst. e und 
Art. 30a Abs. 1 des Vorschlags für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der Behandlung von Gutscheinen (COM[2012] 206 final – 2012/0102 
[CNS]).


26      Ebenda.


27      Für eine vergleichbare Auslegung des Ergebnisses des Gesetzgebungsverfahrens vgl. Terra, B. J. M., Kajus, J., 
Commentary on EU VAT, 2020, „7.3.1.5.1.1. Definition of a voucher“.


28      Terra, B. J. M., Terra, E. T., „The value of the voucher directive on the EU VAT treatment of vouchers“, World 
Journal of VAT/GST Law, 2017, 27 bis 34, S. 28.


29      Für eine nicht erschöpfende Aufstellung der europäischen Städte, die solche Karten anbieten, und deren Inhalt vgl. 
https://welovecitycards.com/.


30      Dies wird durch den Umstand gestützt, dass der Mehrwertsteuerausschuss zu dem Thema der mehrwertsteuerlichen 
Behandlung von Stadtkarten kein Gesamtergebnis erzielen konnte. Mehrwertsteuerausschuss, Working Paper No 987, 
Minutes’, 2. Dezember 2019, S. 5.


31      Sechster Erwägungsgrund der Richtlinie von 2016.


32      Wenn der Gutschein überhaupt nicht eingelöst wird, d. h., wenn der Inhaber innerhalb des Zeitraums, während dessen 
mit seiner Nutzung begonnen werden kann, überhaupt nicht beginnt, ihn zu verwenden, dann finden die Bestimmungen 
über Gutscheine keine Anwendung. Dies ergibt sich aus dem zwölften Erwägungsgrund der Richtlinie von 2016, der lautet: 
„Diese Richtlinie zielt nicht auf die Situationen ab, in denen ein Mehrzweck-Gutschein nicht während seiner 
Gültigkeitsdauer vom Endverbraucher eingelöst wird, und der Verkäufer die für diesen Gutschein erhaltene Gegenleistung 
einbehält.“


33      Vgl. Nr. 44 der vorliegenden Schlussanträge.


34      Bijl, J. B. O, The EU Vat Treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities, vgl. oben, Fn. 24.


35      Drozdowska, M., Duda-Seifert, M., und Faron, A., „Model of a city destination card as a marketing tool of selected 
European cities“, Management Sciences, 2018, Band 23, Nr. 2, S. 19 bis 28.







36      Ebenda, S. 27.


37      Tickets könnten möglicherweise selbst als Gutscheine angesehen werden. Einige Literaturstimmen erkennen an, dass 
es schwierig sei, einen Einzweck-Gutschein von einem Ticket zu unterscheiden (Amand, C., „EU Value Added Tax: The 
Directive on Vouchers in the Light of the General Value Added Tax Rules“, S. 154, vgl. oben, Fn. 10, und Terra, B. J. M., 
Terra, E. T., „The value of the voucher directive on the EU VAT treatment of vouchers“, World Journal of VAT/GST Law, 
2017, S. 30). Dieselben Autoren vertreten, im Wesentlichen dem Urteil des Gerichtshofs vom 23. Dezember 2015, Air 
France-KLM und Hop!-Brit Air (C-250/14 und C-289/14, EU:C:2015:841), und dem Wortlaut des fünften 
Erwägungsgrunds der Richtlinie von 2016 folgend, den Standpunkt, dass Tickets keine Gutscheine seien. Dies ist jedoch 
für die vorliegende Rechtssache nicht relevant.


38      Hervorhebung nur hier.


39      van Doesum, A., van Kesteren, H., van Norden, G., Fundamentals of EU VAT Law, Alphen aan den Rijn, Wolters 
Kluwer, 2016, S. 246.


40      Der Kartenaussteller zahlt für jede tatsächliche Lieferung von Gegenständen und jede tatsächliche Erbringung von 
Dienstleistungen, und der Preis dieser Leistungen enthält auch Mehrwertsteuer (es sei denn, die Dienstleistung ist 
steuerbefreit). Der Aussteller kann die in diesem Preis enthaltene Mehrwertsteuer nicht als seine Vorsteuer abziehen.


41      Diese weist meines Erachtens viele Ähnlichkeiten mit dem Sachverhalt des Ausgangsverfahrens auf. Vgl. dazu Urteil 
vom 13. Oktober 2005, ISt (C-200/04, EU:C:2005:608).


42      Vgl. Nr. 32 der vorliegenden Schlussanträge und die dort angeführte Literatur.


43      Vgl. insoweit Fn. 16 der vorliegenden Schlussanträge.


44      Vgl. meine Schlussanträge in der Rechtssache GE Aircraft Engine Services, (Rechtssache C-607/20, EU:C:2022:63, 
verlesen am 27. Januar 2022, Nr. 53).


45      Vgl. Nrn. 29 und 32 der vorliegenden Schlussanträge.


46      Fünfter Erwägungsgrund der Richtlinie von 2016.








Urteil vom 14. Dezember 2021, VII R 32/20 
Haftung für pauschalierte Lohnsteuer


ECLI:DE:BFH:2021:U.141221.VIIR32.20.0


BFH VII. Senat


AO § 34 Abs 1, AO § 69, AO § 191, EStG § 40, InsO , EStG VZ 2017 , EStG VZ 2018 


vorgehend FG München, 29. Mai 2020, Az: 8 K 2529/19


Leitsätze


1. Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten 
begründet regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Pflichten des Geschäftsführers einer GmbH. Das gilt 
auch im Fall der nachträglichen Pauschalierung der Lohnsteuer.


2. Bei der pauschalierten Lohnsteuer handelt es sich nicht um eine Unternehmenssteuer eigener Art, sondern um die durch 
die Tatbestandsverwirklichung des Arbeitnehmers entstandene und vom Arbeitgeber lediglich übernommene Lohnsteuer 
(Aufgabe der Senatsrechtsprechung im Urteil vom 03.05.1990 - VII R 108/88, BFHE 160, 417, BStBl II 1990, 767).


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 29.05.2020 - 8 K 2529/19 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) war seit der Gründung alleinige Geschäftsführerin der GmbH.1


Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung bei der GmbH für den Zeitraum September 2014 bis Juni 2017 wurde 
festgestellt, dass für Juli 2015 bis Juni 2017 für die private Nutzung eines Firmen-Kfz durch die Klägerin keine 
Lohnsteuer angemeldet, einbehalten und abgeführt worden war. Ferner setzte der Prüfer für den Zeitraum Januar 
2015 bis Juni 2017 einen geschätzten Anteil von an die Arbeitnehmer der GmbH erstatteten 
Verpflegungsmehraufwendungen, die bisher in vollem Umfang als steuerfrei behandelt worden waren, als 
steuerpflichtig an. Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) führte in Umsetzung dieser Feststellungen 
im Einvernehmen mit der GmbH eine pauschale Nachversteuerung nach § 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1a des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) bzw. § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG durch und setzte mit Nachforderungsbescheid 
vom 09.03.2018 Lohnsteuer in Höhe von ... € und Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer in Höhe von ... € fest, welche 
am 12.04.2018 fällig waren.


2


Für die Lohnsteuer-Anmeldungszeiträume Dezember 2017 und Januar 2018 meldete die GmbH zwar Lohnsteuer und 
sonstige Lohnabzugsbeträge fristgerecht an, führte diese jedoch für Dezember 2017 nur noch teilweise, in Höhe 
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von ... € (Lohnsteuer) und ... € (Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer), und für Januar 2018 (Lohnsteuer in Höhe von ... € 
und Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer in Höhe von ... €) überhaupt nicht mehr ab.


Bereits mit Schreiben vom 21.12.2017, das beim Amtsgericht (AG) am 27.12.2017 eingegangen war, hatte ein 
Sozialversicherungsträger die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der GmbH beantragt. Die 
Klägerin stellte am 25.01.2018 einen eigenen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Mit Beschluss des AG 
vom 01.02.2018 wurde die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der GmbH 
nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sein sollten (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alternative 2 
der Insolvenzordnung --InsO--) und dass dies auch für die Einziehung von Außenständen gelte. Das 
Insolvenzverfahren wurde am 30.04.2018 eröffnet. Die vom FA zur Insolvenztabelle angemeldeten noch offenen 
Steuerforderungen für Dezember 2017 und Januar 2018 sowie die mit Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018 
festgesetzten Steuerbeträge und die bisher entstandenen Säumniszuschläge wurden widerspruchslos zur 
Insolvenztabelle festgestellt.


4


Weil die Forderungen von der GmbH nicht beigetrieben werden konnten, nahm das FA die Klägerin nach vorheriger 
Anhörung gemäß §§ 69, 34 der Abgabenordnung (AO) mit drei Haftungsbescheiden vom 10.10.2018 in Haftung (1.) 
wegen Lohnsteuer Januar 2017 in Höhe von ... € und sonstigen Lohnabzugsbeträgen sowie Säumniszuschlägen 
(gemäß Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018), (2.) wegen Lohnsteuer und sonstigen Lohnabzugsbeträgen sowie 
Säumniszuschlägen für Dezember 2017 und (3.) wegen Lohnsteuer und sonstigen Lohnabzugsbeträgen sowie 
Säumniszuschlägen für Januar 2018. Nach der Begründung des Haftungsbescheids wegen Lohnsteuer Januar 2017 
lagen diesem die Zeiträume September 2014 bis Juni 2017 zugrunde.


5


Nachdem das Einspruchsverfahren erfolglos geblieben war, hatte die Klage hinsichtlich der Säumniszuschläge 
teilweise Erfolg.


6


Das Finanzgericht (FG) urteilte, das FA habe sein Ermessen hinsichtlich der Säumniszuschläge fehlerhaft ausgeübt, 
soweit diese über die zur Insolvenztabelle festgestellten Beträge hinausgingen. Denn diese Säumniszuschläge seien 
entstanden, nachdem die GmbH bereits zahlungsunfähig gewesen sei, weswegen eine Reduzierung (regelmäßig um 
die Hälfte) zu prüfen gewesen wäre.


7


Im Übrigen wies das FG die Klage ab. Zutreffend habe das FA die Klägerin für die Lohnsteuer Dezember 2017 und 
Januar 2018 in Anspruch genommen. Sie sei nicht dadurch entschuldigt, dass im Dezember 2017 die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens beantragt und am 01.02.2018 ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden sei. Dass der 
vorläufige Insolvenzverwalter sie an der Zahlung gehindert habe, sei weder vorgetragen worden noch anderweitig 
erkennbar. Auch für die mit Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018 festgesetzte pauschale Lohnsteuer habe das FA 
die Klägerin zu Recht als Haftende in Anspruch genommen. Sie wäre verpflichtet gewesen, die fraglichen 
Lohnabzugsbeträge in die monatlichen Lohnsteueranmeldungen für Januar 2015 bis Juni 2017 aufzunehmen, 
einzubehalten und abzuführen. Zwar bedürfe die pauschale Versteuerung noch der Zustimmung bzw. der Ausübung 
eines Wahlrechts; es handele sich aber nicht um eine Steuer eigener Art (anderer Ansicht Senatsurteil vom 
03.05.1990 - VII R 108/88, BFHE 160, 417, BStBl II 1990, 767). Bezugspunkt der Haftung bleibe deshalb der 
Zuflusszeitpunkt des Arbeitslohns. Deshalb seien im Streitfall die Umstände, dass die Lohnsteuer-Außenprüfung erst 
am 15.02.2018 beendet gewesen und die pauschale Steuer erst zu einem Zeitpunkt fällig geworden sei, in dem die 
GmbH bereits zahlungsunfähig gewesen sei, unmaßgeblich. Auch für die Haftung für pauschale Lohnsteuer finde der 
Grundsatz der anteiligen Tilgung keine Anwendung. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2020, 
1347 abgedruckt.
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Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin.9







Entscheidungsgründe


II.


Das FG habe rechtsfehlerhaft eine grob fahrlässige Pflichtverletzung angenommen. Dies gelte insbesondere 
bezüglich der durch die Außenprüfung festgestellten Lohnsteuerbeträge. Die Klägerin habe sich auf die 
Ausführungen ihres Steuerberaters verlassen dürfen. Dass Zahlungen anfallen würden, habe sie erst infolge der 
Prüfung erfahren. Zudem habe das FG übersehen, dass die Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung vom 
01.02.2018 auch die Einziehung von Außenständen erfasst habe. In der Folge habe der vorläufige Insolvenzverwalter 
ein Anderkonto eingerichtet, über welches die GmbH bzw. die Klägerin nicht habe verfügen können. Weil der 
Insolvenzverwalter zur Sicherung der Masse regelmäßig gehalten sei, keine Zustimmungen zu Zahlungen an 
Gläubiger zu erteilen, sei es eine "Förmelei", von der Klägerin die Einholung einer Zustimmung zu verlangen. 
Schließlich sei die Auffassung des FG unzutreffend, dass Bezugspunkt für die Haftung der Zufluss des Arbeitslohns 
und nicht die Fälligkeit der mit Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018 festgesetzten pauschalen Lohnsteuer 
gewesen sei (Verweis auf Senatsurteil in BFHE 160, 417, BStBl II 1990, 767). Tatsächlich könne die Steuerschuld erst 
mit der Pauschalierung berechnet werden und die Steuer dem FA frühestens ab diesem Zeitpunkt zufließen (Hinweis 
auf Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 06.05.1994 - VI R 47/93, BFHE 174, 363, BStBl II 1994, 715).


10


Die Klägerin verweist zudem auf die Neufassung des § 15b InsO. Darin habe der Gesetzgeber nunmehr deutlich zum 
Ausdruck gebracht, dass eine Verletzung steuerlicher Pflichten spätestens nach Bestellung eines vorläufigen 
Insolvenzverwalters ausscheide.


11


Die Klägerin beantragt,
das Urteil der Vorinstanz und die drei Haftungsbescheide vom 10.10.2018 über Lohnsteuer und sonstige 
Lohnabzugsbeträge sowie Säumniszuschläge, jeweils in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 19.09.2019, 
aufzuheben, soweit der Klage nicht stattgegeben wurde.


12


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


13


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Vorentscheidung entspricht Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 FGO). Die drei angefochtenen Haftungsbescheide sind 
rechtmäßig (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO), soweit das FG die Klage abgewiesen hat.


14


Gemäß § 69 Satz 1 i.V.m. § 34 Abs. 1 AO haften die gesetzlichen Vertreter einer GmbH, soweit Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht 
oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt worden sind. Danach trifft den Geschäftsführer einer GmbH die Pflicht, 
für eine fristgerechte Anmeldung und Abführung der von der GmbH geschuldeten Lohnsteuer zu sorgen (§ 41a Abs. 1 
EStG).


15


Im Streitfall sind diese Voraussetzungen erfüllt.16


1. Nach den mit der Revision nicht angegriffenen und damit den Senat bindenden tatsächlichen Feststellungen des 
FG (§ 118 Abs. 2 FGO) war die Klägerin im gesamten Haftungszeitraum Geschäftsführerin der GmbH.
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2. Die Klägerin hat ihre Pflichten zum einen dadurch verletzt, dass sie die für die Monate Dezember 2017 und Januar 
2018 angemeldete Lohnsteuer nicht bzw. nicht vollständig abgeführt hat. Zum anderen hat sie die mit 
Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018 für die Monate September 2014 bis Juni 2017 festgesetzte Lohnsteuer (und 
die Nebenleistungen) weder korrekt angemeldet noch gezahlt.


18


3. Diese Nichtanmeldung und Nichtabführung der Lohnsteuer beruht auf einer zumindest grob fahrlässigen 
Verletzung der Pflichten der Klägerin als Geschäftsführerin.


19


a) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats stellt die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender 
Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der 
Geschäftsführerpflichten dar (vgl. Senatsurteil vom 20.04.1982 - VII R 96/79, BFHE 135, 416, BStBl II 1982, 521; 
Senatsbeschluss vom 09.12.2005 - VII B 124-125/05, BFH/NV 2006, 897, m.w.N.).


20


b) Das FG ist zutreffend zu dem Schluss gelangt, dass die Klägerin keine Gründe glaubhaft gemacht hat, welche im 
Einzelfall die Pflichtverletzung entschuldigen oder den Vorwurf grober Fahrlässigkeit entkräften können.


21


aa) Zahlungsschwierigkeiten der GmbH ändern weder etwas an der Pflichtenstellung des GmbH-Geschäftsführers 
noch schließen sie sein Verschulden bei Nichterfüllung der steuerlichen Pflichten der GmbH aus. Reichen die ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel zur Befriedigung der arbeitsrechtlich geschuldeten Löhne (einschließlich des in ihnen 
enthaltenen Steueranteils) nicht aus, so darf der Geschäftsführer die Löhne nur entsprechend gekürzt auszahlen und 
muss aus den dadurch übrig bleibenden Mitteln die auf die gekürzten (Netto-)Löhne entfallende Lohnsteuer an das 
Finanzamt abführen (ständige Rechtsprechung, vgl. Senatsbeschluss vom 21.12.1998 - VII B 175/98, BFH/NV 1999, 
745, m.w.N.; Senatsurteil vom 01.08.2000 - VII R 110/99, BFHE 192, 249, BStBl II 2001, 271).


22


(1) Der vorliegende Fall bietet für den Senat keinen Anlass zu entscheiden, ob der Grundsatz der anteiligen Tilgung 
auch auf die pauschalierte Lohnsteuer nach § 40 Abs. 2 EStG keine Anwendung findet.


23


Im Hinblick auf den Haftungsbescheid wegen Lohnsteuer Januar 2017 u.a. hat die Klägerin schon nicht vorgetragen, 
dass sich die GmbH im für die Haftung laut Haftungsbescheid maßgeblichen Zeitraum September 2014 bis Juni 2017 
in Zahlungsschwierigkeiten befand. Entgegen der Ansicht der Klägerin kommt es im Streitfall nicht auf den 
Fälligkeitszeitpunkt der pauschalierten Lohnsteuer laut Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018 an, sondern auf die 
Pflichtverletzung durch Nichtanmeldung und Nichtabführung der Lohnsteuer zu den gesetzlich vorgesehenen 
Fälligkeitszeitpunkten.


24


Nach § 40 Abs. 2 EStG kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer in bestimmten Fällen mit einem Pauschsteuersatz von 
25 Prozent erheben. Er hat die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen. Nach § 40 Abs. 3 EStG ist der Arbeitgeber 
Schuldner der pauschalen Lohnsteuer. Der pauschal besteuerte Arbeitslohn und die pauschale Lohnsteuer bleiben 
bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Ansatz. Die pauschale 
Lohnsteuer ist weder auf die Einkommensteuer noch auf die Jahreslohnsteuer anzurechnen. Geregelt wird in § 40 
EStG ein Besteuerungsverfahren besonderer Art (Schmidt/Krüger, EStG, 40. Aufl., § 40 Rz 1). Es handelt sich um eine 
von der Steuer des Arbeitnehmers abgeleitete Steuer. Die Steuerschuldnerschaft des Arbeitgebers ist 
steuertechnischer (formeller) Art (vgl. ausführlich BFH-Urteil in BFHE 174, 363, BStBl II 1994, 715).


25


Zwar hatte der Senat in seinem Urteil in BFHE 160, 417, BStBl II 1990, 767 ausgeführt, dass sich die 
Pflichtverletzung und das Verschulden des Haftungsschuldners nach § 69 Satz 1 AO im Falle der 
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Lohnsteuerpauschalierung nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit der durch den Pauschalierungs-(Nachforderungs-)
Bescheid festgesetzten pauschalen Lohnsteuer bestimmten und nicht --wie in den Fällen der Haftung des 
Geschäftsführers für die individuelle Lohnsteuer-- nach dem in § 41a Abs. 1 EStG geregelten Zeitpunkt der 
Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer.


Diese Entscheidung beruhte jedoch zum einen auf einer Einordnung der pauschalen Lohnsteuer als 
Unternehmenssteuer eigener Art, wie sie der BFH in seinem Urteil vom 05.11.1982 - VI R 219/80 (BFHE 137, 46, 
BStBl II 1983, 91) vertreten hatte. Die Einordnung der pauschalen Lohnsteuer als Unternehmenssteuer eigener Art 
haben verschiedene Senate des BFH mittlerweile ausdrücklich aufgegeben (BFH-Urteile vom 30.11.1989 - I R 14/87, 
BFHE 159, 82, BStBl II 1990, 993, und in BFHE 174, 363, BStBl II 1994, 715). Danach ist die pauschale Lohnsteuer die 
durch die Tatbestandsverwirklichung des Arbeitnehmers entstandene und vom Arbeitgeber lediglich übernommene 
Lohnsteuer. Dem schließt sich der Senat an.


27


Zum anderen betrifft der Haftungsbescheid vom 10.10.2018 zwar der Höhe nach die pauschalierte Lohnsteuer laut 
Nachforderungsbescheid vom 09.03.2018, stellt jedoch primär auf die unvollständige Anmeldung und infolgedessen 
zu niedrige Abführung der Lohnsteuer ab. Der Senat hat erst unlängst klargestellt, dass sich die maßgebliche 
Handlung bzw. Unterlassung nach dem Inhalt des Haftungsbescheids richtet (Senatsurteil vom 19.01.2021 - 
VII R 38/19, BFH/NV 2021, 1057, Rz 28).


28


Dass sich die GmbH zu diesem Zeitpunkt bereits in Zahlungsschwierigkeiten befand, hat die Klägerin nicht 
vorgetragen.


29


(2) Bezüglich der Haftungsbescheide zur Lohnsteuer Dezember 2017 und Januar 2018 bleibt es bei den allgemeinen 
Ausführungen (s. oben unter II.3.b aa). Mit einem Hinweis auf Zahlungsschwierigkeiten der GmbH vermag sich die 
Klägerin nicht zu entlasten.


30


bb) Die Klägerin ist auch nicht durch ihren Hinweis auf den von ihr beauftragten Steuerberater entschuldigt.31


Nach der Rechtsprechung des BFH ist zwar generell davon auszugehen, dass der Geschäftsführer einer GmbH dann 
nicht schuldhaft handelt, wenn er die Sachkunde eines ihm als zuverlässig bekannten --und als Angehöriger eines 
rechtsberatenden oder steuerberatenden Berufs befugten-- steuerlichen Beraters in Anspruch nimmt, sich auf diesen 
verlässt und bei gewissenhafter Ausübung seiner Überwachungspflichten keinen Anlass hat, die steuerliche 
Korrektheit der Arbeit des steuerlichen Beraters in Frage zu stellen (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. 
Senatsbeschlüsse vom 28.08.2008 - VII B 240/07, BFH/NV 2008, 1983, und vom 04.05.2004 - VII B 318/03, BFH/NV 
2004, 1363).


32


Allerdings darf der Geschäftsführer nicht blind auf die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung durch den Dritten 
vertrauen und auf eine Überwachung gänzlich verzichten. Vielmehr muss er sich fortlaufend über den Geschäftsgang 
unterrichten, so dass ihm Unregelmäßigkeiten nicht über einen längeren Zeitraum verborgen bleiben können 
(Senatsbeschlüsse vom 31.10.2005 - VII B 66/05, BFH/NV 2006, 480, und vom 05.03.1998 - VII B 36/97, BFH/NV 
1998, 1325). Schließlich kann eine konkrete Anfrage und eine entsprechende Antwort allenfalls dann einen 
Entschuldigungsgrund darstellen, wenn der Rechtsanwalt bzw. Steuerberater über den Sachverhalt vollständig und 
zutreffend in Kenntnis gesetzt wurde und daraufhin die unmissverständliche Auskunft erteilt hat, dass steuerliche 
Pflichten im Hinblick auf die in Frage stehenden Steuern nicht zu erfüllen seien (vgl. Senatsurteil vom 19.09.1985 - 
VII R 88/85, BFH/NV 1986, 133).
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(1) Bezüglich der konkreten Umstände, welche der pauschalierten Lohnsteuer zugrunde liegen, hat die Klägerin 
lediglich vorgetragen, dass sie in Lohnsteuerfragen durch eine Steuerberatungsgesellschaft betreut worden sei und 
erst infolge der Außenprüfung erfahren habe, dass Zahlungen in dieser Höhe anfallen. Allein die Betreuung durch 
einen fachkundigen Dritten entlastet die Klägerin jedoch nicht. Sie hat bereits nicht vorgetragen, ob der 
Steuerberater von dem maßgeblichen Sachverhalt (private Kfz-Nutzung durch die Klägerin, Erstattung von 
Verpflegungsmehraufwendungen an Arbeitnehmer) Kenntnis hatte und demzufolge überhaupt in der Lage war, 
diesen Sachverhalt steuerrechtlich zu würdigen.


34


(2) Da die beiden übrigen Haftungsbescheide auf eine Pflichtverletzung durch die teilweise bzw. vollständige 
Nichtzahlung der Lohnsteuer abstellen, vermag der Hinweis auf eine Beratung durch den Steuerberater bereits 
grundsätzlich nicht durchzudringen.


35


cc) Durch den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens war die Klägerin rechtlich nicht gehindert, die 
Lohnsteuer für Dezember 2017 abzuführen. Denn allein der Antrag schränkt den Geschäftsführer in seiner 
Verfügungsbefugnis nicht ein (vgl. Senatsurteil vom 22.10.2019 - VII R 30/18, BFH/NV 2020, 711, Rz 26).


36


dd) Soweit die Haftung für die Lohnsteuer für Januar 2018 betroffen ist, welche nach Bestellung des vorläufigen 
Insolvenzverwalters am 01.02.2018 fällig geworden war, hat das FG zutreffend auf die Rechtsprechung des Senats 
und die dort dargestellten Anforderungen an das Verhalten des Geschäftsführers verwiesen (vgl. Senatsurteile vom 
16.05.2017 - VII R 25/16, BFHE 257, 515, BStBl II 2017, 934; vom 26.09.2017 - VII R 40/16, BFHE 259, 423, BStBl II 
2018, 772, und in BFH/NV 2020, 711).


37


Danach muss der in Haftung genommene Geschäftsführer substantiiert darlegen und ggf. nachweisen, welche 
Schritte er zur Zahlung der Steuer am Fälligkeitstag eingeleitet hatte und dass und aus welchen Gründen sich deren 
Weiterverfolgung wegen der Haltung des vorläufigen Insolvenzverwalters als sinnlos darstellte (zuletzt Senatsurteil 
in BFH/NV 2020, 711, Rz 29). In der Krise der Gesellschaft treffen den Geschäftsführer erhöhte Pflichten. Deshalb 
kann sich ein Geschäftsführer nicht allein mit der Behauptung entlasten, er habe angenommen, der vorläufige 
Insolvenzverwalter werde seine Zustimmung zur Abgabentilgung verweigern. Im Regelfall ist vom Geschäftsführer 
zumindest eine entsprechende dokumentierte Anfrage an den vorläufigen Insolvenzverwalter zu erwarten. Nur in 
seltenen Ausnahmefällen kann darauf verzichtet werden, wenn nämlich konkrete und eindeutige objektive 
Anhaltspunkte für die Sinnlosigkeit einer solchen Anfrage bestehen. In diesem Zusammenhang ist die 
Rechtsprechung des Senats zu beachten, nach der ein hypothetischer Kausalverlauf keine Berücksichtigung finden 
kann (Senatsurteil vom 26.01.2016 - VII R 3/15, BFH/NV 2016, 893, m.w.N.).


38


(1) Dieser Rechtsprechung ist entgegengehalten worden, der Senat verschließe die Augen vor der Tatsache, dass ein 
vorläufiger Insolvenzverwalter aufgrund der insolvenzrechtlichen Massesicherungspflicht die Zahlung von Steuern, 
die Insolvenzforderungen darstellen, nie genehmigen werde (Frystatzki, Der GmbH-Steuer-Berater 2020, 240). Die 
formalistische Rechtsprechung habe zur Folge, dass schlecht beratene Geschäftsführer in Haftungsfallen gerieten 
(BeckOK InsR/Wolfer, 25. Ed. 15.10.2021, InsO § 15b Rz 26). Der Senat habe sich weder mit der Rechtsfigur des 
"Zustimmungsvorbehalts" als "Verfügungsbeschränkung" auseinandergesetzt noch § 24 Abs. 1 InsO erwähnt (Ries, 
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2020, 391). Verfügungen des Schuldners, die gegen einen solchen 
"Zustimmungsvorbehalt" verstießen, seien gemäß § 24 Abs. 1 i.V.m. § 81 Abs. 1 InsO absolut (schwebend) unwirksam 
gegenüber jedermann.
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(2) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) hat der vorläufige Insolvenzverwalter, falls dem 
Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt wurde, die künftige Masse zu sichern und zu erhalten (§ 22 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 InsO). Daraus folgt, dass er Forderungen einzelner Gläubiger nur erfüllen --und somit das 
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Schuldnervermögen nur vermindern-- darf, wenn dies im Einzelfall zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben, 
etwa zur Fortführung des Schuldnerunternehmens, im Interesse der Gläubigergesamtheit erforderlich oder 
wenigstens zweckmäßig erscheint (vgl. BGH-Urteil vom 04.11.2004 - IX ZR 22/03, BGHZ 161, 49).


(3) Der Senat hält für den Streitfall an seiner Rechtsprechung fest. Er sieht sich auch durch die Auffassungen im 
Schrifttum nicht veranlasst, seine Ansicht zu ändern. Denn zum einen hat der Gesetzgeber sein Ziel, alle Gläubiger 
gleich zu behandeln, nur innerhalb der InsO, nicht aber darüber hinaus verfolgt (so BFH-Urteil vom 27.11.2019 - 
XI R 35/17, BFHE 267, 542, BStBl II 2021, 252, Rz 74 und 77). Zum anderen widerspricht das grundsätzliche 
Erfordernis, den vorläufigen Insolvenzverwalter um eine Zustimmung zu ersuchen, dem Anliegen des Gesetzgebers 
nicht. Die Haftung betrifft nämlich nicht den Insolvenzschuldner, sondern den Geschäftsführer, und die Möglichkeit 
der Haftungsinanspruchnahme besteht --zugunsten des Fiskus-- unabhängig von einer Insolvenz. Aus der 
dargestellten Rechtsprechung des BGH ergibt sich zudem, dass dem vorläufigen Insolvenzverwalter nicht 
ausnahmslos die Zustimmung untersagt ist, sondern dass die Umstände des Einzelfalles entscheiden. Würde man 
ausnahmslos und ohne konkrete und eindeutige objektive Anhaltspunkte unterstellen, dass eine Zustimmung nicht 
erteilt wird, widerspräche dies der Rechtsprechung des Senats zur Nichtberücksichtigung hypothetischer 
Kausalverläufe (so zuletzt Senatsurteil in BFH/NV 2020, 711, Rz 35; ausführlich Senatsurteil in BFH/NV 2016, 893).
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(4) Auch die durch das AG angeordnete Einziehung der Außenstände der GmbH durch den vorläufigen 
Insolvenzverwalter erfordert keine andere Beurteilung. Zwar sind die Zahlungseingänge nach dem 
Insolvenzgutachten auf dem von dem vorläufigen Insolvenzverwalter eingerichteten Anderkonto zu verzeichnen, 
über welches die Klägerin nicht verfügen konnte. Darauf kommt es jedoch nicht an, weil die Klägerin auch von 
einem Konto der GmbH keine wirksamen Verfügungen hätte vornehmen können (§ 24 Abs. 1 i.V.m. § 81 Abs. 1 Satz 1 
InsO). Deshalb ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede zu den bislang entschiedenen Fällen.
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(5) Unter Anwendung dieser Grundsätze auf den Streitfall hat das FG zutreffend ein Verschulden der Klägerin 
angenommen, weil diese den vorläufigen Insolvenzverwalter nach den bindenden Feststellungen der Vorinstanz 
(§ 118 Abs. 2 FGO) nicht um Zustimmung zur Zahlung der Lohnsteuer für Januar 2018 ersucht hat. Das FG ist auch 
zutreffend davon ausgegangen, dass aus der E-Mail vom ... nicht zu entnehmen ist, dass der vorläufige 
Insolvenzverwalter seine Zustimmung verweigert hätte (FG-Urteil, Rz 37). Aus dieser E-Mail ergibt sich lediglich die 
unstreitige Tatsache, dass keine Zustimmung erteilt worden ist, jedoch nicht, ob die Klägerin um eine solche 
Zustimmung ersucht hat.
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Ob die Klägerin den Insolvenzverwalter auch um Zustimmung zur Zahlung hätte bitten müssen, wenn die GmbH zum 
Fälligkeitszeitpunkt über keine Mittel zur Zahlung der Steuerschuld verfügt hätte, musste der Senat nicht 
entscheiden. Denn soweit die Klägerin vorträgt, die GmbH habe nur noch über ca. ... € verfügt und der 
Kontokorrentkredit sei ausgeschöpft gewesen, handelt es sich zum einen um neuen und demzufolge im 
Revisionsverfahren nicht relevanten Vortrag. Zum anderen käme es darauf auch nicht an, weil sich der 
Geschäftsführer im Fall der Haftung für Lohnsteuer nach der ständigen Rechtsprechung nicht auf 
Zahlungsschwierigkeiten und den Grundsatz der anteiligen Tilgung berufen kann (s. oben). Selbst eine verweigerte 
Zustimmung hätte die Klägerin in einem solchen Fall nicht ohne weiteres entlastet.
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ee) Schließlich führt auch der Hinweis der Klägerin auf § 15b InsO i.d.F. des Gesetzes zur Fortentwicklung des 
Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) vom 22.12.2020 (BGBl I 2020, 3256) zu keinem anderen Ergebnis.
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Nach § 15b Abs. 8 InsO liegt eine Verletzung steuerrechtlicher Zahlungspflichten nicht vor, wenn zwischen dem 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO oder der Überschuldung nach § 19 InsO und der Entscheidung des 
Insolvenzgerichts über den Insolvenzantrag Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nicht oder nicht rechtzeitig 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210074?
type=1646225765]


erfüllt werden, sofern die Antragspflichtigen ihren Verpflichtungen nach § 15a InsO (Insolvenzantragspflicht) 
nachkommen. Zwar war die Lohnsteuer für Dezember 2017 und Januar 2018 nach Stellung des Insolvenzantrags 
(und vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens) fällig, die Neuregelung gilt nach Art. 25 SanInsFoG jedoch erst ab dem 
01.01.2021.


4. Die Pflichtverletzungen waren auch kausal für die nicht rechtzeitige Festsetzung und Abführung der Steuern bzw. 
den Steuerausfall.
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5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.48








Beschluss vom 21. Dezember 2021, VII R 5/19 
Zeitpunkt der Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs bei Vollmachtserteilung an den Notar, die Löschung einer 
Auflassungsvormerkung zu bewilligen


ECLI:DE:BFH:2021:B.211221.VIIR5.19.0


BFH VII. Senat


GrEStG § 16 Abs 1, AO § 37, AO § 46 Abs 2, AO § 218 Abs 2, GBO § 19, GBO § 29 


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 13. Dezember 2018, Az: 12 K 12116/16


Leitsätze


1. Eine Auflassungsvormerkung steht der Rückgängigmachung eines Kaufvertrags i.S. des § 16 Abs. 1 GrEStG dann 
entgegen, wenn der Erwerber dem Notar im notariellen Kaufvertrag lediglich die --unwiderrufliche-- Vollmacht erteilt hat, 
die Löschung einer Auflassungsvormerkung bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen selbst zu bewilligen; denn vor 
Erstellung der entsprechenden Urkunde durch den Notar liegt noch keine Löschungsbewilligung in grundbuchrechtlich 
gebotener Form vor.


2. Eine Abtretungsanzeige, die eingeht, bevor der abzutretende Anspruch auf Erstattung von Grunderwerbsteuer nach 
Rücktritt vom Kaufvertrag gemäß § 16 Abs. 1 GrEStG entstanden ist, ist unwirksam.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 13.12.2018 - 12 K 12116/16 wird 
als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) veräußerte mit notarieller Urkunde vom 06./07.08.2014 ein in X 
gelegenes Grundstück an die A-Gesellschaft (Erwerberin).
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Nach Abschn. III.2. des Vertrags vereinbarten die Vertragsparteien zur Rückabwicklung Folgendes:


"Der Käufer verpflichtet sich, die Auflassungsvormerkung am Kaufgegenstand wieder löschen zu 
lassen, wenn der Verkäufer von diesem Kaufvertrag zurückgetreten ist. Zu diesem Zweck wird der 
Notar vom Käufer unwiderruflich bevollmächtigt, ermächtigt und beauftragt, die am 
Kaufgegenstand einzutragende Auflassungsvormerkung wieder löschen zu lassen und im Namen 
des Käufers die Löschung der Auflassungsvormerkung zu bewilligen und zu beantragen und dem 
Grundbuchamt zum Vollzug vorzulegen, wenn (kumulativ)
a) ...
b) der Verkäufer dem Notar schriftlich mitgeteilt hat, dass er wegen ... der nicht rechtzeitigen 
Zahlung des Kaufpreises ... vom Kaufvertrag zurückgetreten ist und
c) der Käufer dem Notar auf schriftliche Anforderung hin nicht innerhalb von 10 Werktagen die 
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Ausfertigung einer gerichtlichen Entscheidung vorlegt, wonach dem Verkäufer die Mitwirkung an 
der Löschung der Auflassungsvormerkung untersagt und/oder ihm aufgegeben wird, den Notar 
anzuweisen, die Löschung der Auflassungsvormerkung des Käufers nicht zu bewilligen und zu 
beantragen."


Mit Bescheid vom 02.09.2014 setzte der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) gegenüber der 
Erwerberin Grunderwerbsteuer in Höhe von 1.552.200 € fest, die diese am 05. und 20.02.2015 zahlte. Den Kaufpreis 
zahlte die Erwerberin nicht.
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Mit einfachem Schreiben vom 23.03.2015 zeigte die B-Gesellschaft an, dass die Erwerberin einen möglichen 
Anspruch auf Erstattung der Grunderwerbsteuer mit Vertrag vom 04.02.2015 an sie abgetreten habe und dieser damit 
ihr zustehe. Das FA forderte daraufhin eine den Formvoraussetzungen des § 46 der Abgabenordnung (AO) 
entsprechende Abtretungsanzeige an.
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Die Klägerin trat am 02.04.2015 vom Kaufvertrag zurück. Der Notar zeigte dies der Erwerberin mit E-Mail vom 
07.04.2015 an, in der er auf Abschn. III.2. des Kaufvertrags hinwies und avisierte, nach Ablauf der im Vertrag 
genannten Frist die Löschung der Auflassungsvormerkung zu veranlassen.
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Am 16.04.2015 zeigte die Erwerberin dem FA per Fax den Rücktritt der Klägerin vom Kaufvertrag und die Abtretung 
des Erstattungsanspruchs auf dem vom FA geforderten und am 15.04.2015 unterschriebenen Formular an. Ferner 
beantragte sie die Erstattung der Grunderwerbsteuer. Das Original dieses Schreibens wurde am 21.04.2015 
abgesandt und ging am 23.04.2015 beim FA ein.
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Der Notar erstellte am 24.04.2015 die Löschungsbewilligung, versendete den Antrag auf Löschung der 
Auflassungsvormerkung am selben Tag an das Grundbuchamt und unterrichtete hiervon die Klägerin ebenfalls am 
selben Tag per E-Mail. Die Löschung der Auflassungsvormerkung erfolgte am 07.05.2015.
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Am 18.05.2015 erließ das Amtsgericht Y einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zugunsten der Klägerin zur 
Einziehung über einen Betrag von knapp 840.000 € gegen die Erwerberin, der dem FA am 20.05.2015 zugestellt 
wurde. Diesen leitete das FA zunächst an ein anderes Finanzamt weiter, so dass er dem zuständigen Bearbeiter des 
FA erst am 03.06.2015 vorlag.
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Das FA hob den Grunderwerbsteuerbescheid am 22.05.2015 auf. Gegen den Erstattungsanspruch rechnete das FA mit 
Säumniszuschlägen in Höhe von etwa 67.000 € auf. Den Restbetrag in Höhe von rund 1.485.000 € erstattete das FA 
am 02.06.2015 an den Abtretungsempfänger, die B-Gesellschaft. Dies teilte das FA der Klägerin am 03.06.2015 mit.


9


In der Folgezeit reduzierte die Klägerin ihre durch den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss gepfändete 
Forderung auf 107.262,19 €.
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Auf Antrag der Klägerin erließ das FA am 15.02.2016 einen Abrechnungsbescheid. Das FA führte aus, der Anspruch 
aus § 16 Abs. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) sei nach den Vereinbarungen im Kaufvertrag am 21.04.2015 
entstanden, nämlich zehn Werktage nach der Rücktrittsmitteilung des Notars an die Erwerberin. Ab diesem Zeitpunkt 
habe die Klägerin eine gesicherte Rechtsposition zur Veräußerung des Grundstücks gehabt, da sie unbeeinflusst von 
der Erwerberin die Löschung der Auflassungsvormerkung habe herbeiführen können. Damit sei die am 16.04.2015 
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Entscheidungsgründe


II.


per Fax übermittelte Abtretungsanzeige zwar verfrüht erfolgt und damit unwirksam, die am 23.04.2015 erfolgte 
hingegen als bewusste Wiederholung der Anzeige nach § 46 Abs. 2 AO wirksam. Der Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss der Klägerin sei dem FA dagegen erst am 20.05.2015 zugestellt worden. Der 
Erstattungsbetrag sei mithin zu Recht an die Abtretungsempfängerin gezahlt worden.


Nach erfolglosem Einspruch erhob die Klägerin Klage vor dem Finanzgericht (FG), das der Klage stattgab und den 
Abrechnungsbescheid und die Einspruchsentscheidung dahin änderte, dass ein auszuzahlender Betrag in Höhe von 
107.262,19 € zugunsten der Klägerin ausgewiesen wurde. Das FG führte aus, der Rückforderungsanspruch 
hinsichtlich der Grunderwerbsteuer sei erst mit Eingang der Löschungsbewilligung im Grundbuchamt nach dem 
24.04.2015 entstanden.
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Eine Verpflichtung des Erwerbers, die Auflassungsvormerkung am Kaufgegenstand wieder löschen zu lassen, etwa 
weil der insoweit unwiderruflich bevollmächtigte Notar die Löschung der Auflassungsvormerkung bewirken müsse, 
reiche für § 16 Abs. 1 GrEStG nicht aus. Dabei sei unerheblich, dass der Erwerber mit Ablauf der im Kaufvertrag 
festgelegten Frist von zehn Werktagen alles in seiner Macht Stehende getan habe, um die Rückabwicklung zu 
vollziehen. Es komme vielmehr darauf an, ob der Verkäufer aus seiner Sicht seine ursprüngliche Rechtsposition 
wiedererlangt habe. Dies setze zumindest voraus, dass er eine Löschungsbewilligung erhalten habe. Die Erstellung 
einer Löschungsbewilligung durch den Erwerber reiche nicht aus. Der Veräußerer müsse diese auch in Händen 
halten. Zumindest müsse sie dem Grundbuchamt vorliegen. Dies sei hier vor dem 24.04.2015 nicht der Fall gewesen. 
Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2019, 1160 veröffentlicht.
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Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts. Es trägt vor, entgegen der Ansicht des FG könne es 
für die Frage nach dem Entstehungszeitpunkt des Anspruchs auf Erstattung der gezahlten Grunderwerbsteuer nicht 
auf formelle Abwicklungshandlungen des Notars wie die Absendung der Löschungsbewilligung ankommen. Denn die 
Erwerberin habe bereits mit Abschluss des Kaufvertrags die Bewilligung zur Löschung im Falle des (wirksamen) 
Rücktritts der Klägerin vom Vertrag erteilt. Sie hätte die Löschung nur durch eine gerichtliche Entscheidung oder 
Anweisung an den Notar verhindern können. Damit sei die Bewilligung zur Löschung der Vormerkung spätestens am 
21.04.2015 erteilt gewesen.
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Das FA verweist auf den Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 09.09.2015 - II B 28/15 (BFH/NV 2015, 1668) 
sowie auf das Urteil des Sächsischen FG vom 17.05.2017 - 2 K 408/16 (EFG 2017, 1465). Insbesondere unter 
Berücksichtigung dieser Rechtsprechung zum Billigkeitserlass und zur Aufrechnung im Insolvenzverfahren sei ein 
nach dem 21.04.2015 liegender Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs nach § 16 Abs. 1 GrEStG nicht einsichtig.
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Das FA beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.16


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.17


Die Entscheidung ergeht gemäß § 126a der Finanzgerichtsordnung (FGO). Der Senat hält einstimmig die Revision für 
unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet worden 
und hatten Gelegenheit zur Stellungnahme.
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Die Revision des FA ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat zu Recht 
angenommen, dass der Klägerin ein Erstattungsanspruch in Höhe von 107.262,19 € zusteht und der angefochtene 
Abrechnungsbescheid insoweit rechtswidrig ist, da die Abtretungsanzeige vor Entstehung des Anspruchs aus § 16 
Abs. 1 GrEStG beim FA eingegangen war und damit nach § 46 Abs. 2 AO verfrüht erfolgte.
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1. Gemäß § 218 Abs. 2 AO entscheidet die Finanzbehörde über Streitigkeiten, die die Verwirklichung von Ansprüchen 
aus dem Steuerschuldverhältnis nach § 37 AO betreffen, durch Abrechnungsbescheid. Bei einem mit der Aufhebung 
des Grunderwerbsteuerbescheids nach § 16 Abs. 1 GrEStG entstehenden Anspruch des Steuerpflichtigen auf 
Rückzahlung der bereits entrichteten Grunderwerbsteuer handelt es sich nach ständiger Rechtsprechung um einen 
eigenständigen Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis i.S. von § 37 Abs. 1 AO (Senatsurteil vom 15.01.2019 - 
VII R 23/17, BFHE 263, 305, BStBl II 2019, 329, Rz 15, m.w.N.).
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Durch einen Abrechnungsbescheid entscheidet die Behörde auch, wenn unentschieden und zwischen den Beteiligten 
streitig ist, ob und inwieweit die Pfändung eines Erstattungsanspruchs des Steuerpflichtigen zugunsten eines Dritten 
wegen vorgehender Rechte weiterer Dritter bzw. anderer Pfändungsgläubiger und etwaiger Aufrechnungen durch 
das FA zum Erfolg geführt hat. Bescheide nach § 218 Abs. 2 AO können demnach nicht nur bei Streitigkeiten im 
unmittelbaren Verhältnis zwischen dem FA und dem Steuerpflichtigen (Erstattungsgläubiger), sondern auch bei 
Streitigkeiten über die Verwirklichung eines Erstattungsanspruchs im Verhältnis zwischen dem FA und einem Dritten, 
wie z.B. dem Pfändungsgläubiger, ergehen (Senatsurteil vom 30.11.1999 - VII R 97/98, BFH/NV 2000, 412). In einem 
solchen Bescheid kann dann zu klären sein, ob eine vor Zugang der Pfändungs- und Überweisungsverfügung erfolgte 
Abtretung eines Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis --wie vorliegend ein Anspruch aus § 16 GrEStG-- wirksam 
war oder die gepfändete Geldforderung dem Pfändungsgläubiger nach § 835 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) 
zur Einziehung oder an Zahlungs statt zum Nennwert zu überweisen ist.
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2. Nach § 46 Abs. 1 AO können Ansprüche auf Erstattung von Steuern, Haftungsbeträgen, steuerlichen 
Nebenleistungen und auf Steuervergütungen u.a. abgetreten werden. Die Abtretung wird nach § 46 Abs. 2 AO jedoch 
erst wirksam, wenn sie der Gläubiger der zuständigen Finanzbehörde nach Entstehung des Anspruchs anzeigt. Damit 
ist für eine wirksame Abtretung eines Anspruchs auf Erstattung von Grunderwerbsteuer nach § 16 Abs. 1 GrEStG 
maßgeblich, ob dieser Anspruch vor oder nach Anzeige der Abtretung entstanden ist. Im Streitfall ist die 
Abtretungsanzeige vor Entstehung des Anspruchs aus § 16 Abs. 1 GrEStG beim FA eingegangen, so dass die 
Abtretung nicht nach § 46 Abs. 2 AO wirksam geworden ist und damit der nach Entstehung des Erstattungsanspruchs 
erlassene Pfändungs- und Überweisungsbeschluss der Klägerin vom FA zu beachten war.
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a) Nach § 16 Abs. 1 GrEStG wird eine Steuerfestsetzung auf Antrag aufgehoben, wenn ein Erwerbsvorgang unter den 
in Nr. 1 oder Nr. 2 aufgestellten --im vorliegenden Fall unstreitig gegebenen-- Voraussetzungen rückgängig gemacht 
wird, bevor das Eigentum am Grundstück auf den Erwerber übergegangen ist.
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b) Zur Erfüllung des Tatbestands des § 16 Abs. 1 GrEStG reicht allein die zivilrechtliche (formale) Aufhebung des den 
Steuertatbestand erfüllenden Rechtsgeschäfts nicht aus (BFH-Urteil vom 21.02.2006 - II R 60/04, BFH/NV 2006, 
1700, unter II.1.a). "Rückgängig gemacht" i.S. des § 16 Abs. 1 GrEStG ist ein Erwerbsvorgang vielmehr erst dann, 
wenn sich die Vertragspartner über die zivilrechtliche Aufhebung des den Steuertatbestand erfüllenden 
Rechtsgeschäfts hinaus derart aus ihren vertraglichen Bindungen entlassen haben, dass die Möglichkeit zur 
Verfügung über das Grundstück nicht beim Erwerber verbleibt, sondern der Veräußerer seine ursprüngliche 
Rechtsstellung wiedererlangt (ständige Rechtsprechung, vgl. Senatsurteil in BFHE 263, 305, BStBl II 2019, 329, 
Rz 17; BFH-Urteil vom 01.07.2008 - II R 36/07, BFHE 220, 555, BStBl II 2008, 882, unter II.1.; jeweils m.w.N.).
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aa) Die tatsächliche und vollständige Rückgängigmachung i.S. des § 16 Abs. 1 GrEStG setzt demnach voraus, dass die 
Vertragsparteien sämtliche Wirkungen aus dem Erwerbsvorgang aufheben und sich gegenseitig so stellen, als wäre 
dieser nicht zustande gekommen. Eine dem Erwerber verbliebene Rechtsposition kann auch unabhängig von dem 
zivilrechtlich beseitigten Anspruch auf Grundstücksübereignung bestehen geblieben sein, so etwa im 
Zusammenhang mit einer fehlenden vollständigen Rückabwicklung des Rechtsgeschäfts. Diese erfordert 
grundsätzlich die Löschung einer zugunsten des Erwerbers eingetragenen Auflassungsvormerkung (vgl. BFH-Urteil in 
BFH/NV 2006, 1700, unter II.1.b). Denn eine Auflassungsvormerkung beeinträchtigt die Verkehrsfähigkeit eines 
Grundstücks unabhängig vom Fortbestand des zivilrechtlichen Übereignungsanspruchs (BFH-Urteil in BFHE 220, 555, 
BStBl II 2008, 882, unter II.1., m.w.N.). Diese Rechtsprechung hat das FA nicht in den Blick genommen.


bb) Nach der BFH-Rechtsprechung entfällt die durch die Auflassungsvormerkung bestehende Beeinträchtigung, wenn 
der Erwerber des Grundstücks dem Veräußerer eine Löschungsbewilligung gemäß § 19 der Grundbuchordnung (GBO) 
in grundbuchrechtlich gebotener Form erteilt hat und der Veräußerer frei und ohne Einflussnahme seitens des 
Erwerbers über sie verfügen kann. Der Erwerber hat dann keine Rechtsposition mehr, die es ihm ermöglichte, auf die 
nachfolgende Veräußerung des Grundstücks einzuwirken (BFH-Urteil in BFHE 220, 555, BStBl II 2008, 882, unter 
II.1.). Denn vor Eintragung des Löschungsvermerks im Grundbuch ist der Berechtigte an seine Aufgabeerklärung 
gemäß § 875 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) nur gebunden, wenn er die Erklärung dem Grundbuchamt 
gegenüber abgegeben oder der Erklärende dem Begünstigten eine Löschungsbewilligung in einer den Vorschriften 
der GBO entsprechenden Form ausgehändigt hat. Damit erlangt die Löschungsbewilligung Wirksamkeit, wenn die 
Ausfertigung der sie enthaltenden Urkunde mit dem Willen des Erklärenden dem Adressaten, also dem 
Grundbuchamt, oder demjenigen, zu dessen Gunsten auf ihrer Grundlage eine Eintragung vorgenommen werden soll, 
in der in § 29 GBO festgelegten Form zugeht (vgl. Beschluss des Oberlandesgerichts --OLG-- Celle vom 18.05.2018 - 
18 W 18/18, Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report --NJW-RR-- 2018, 980; Vieweg/Egger in: 
jurisPK-BGB, Aufl. 2020, § 875 BGB Rz 24, m.w.N.).
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cc) Eine solche Sachlage ist nicht gegeben, wenn der Erwerber dem Notar eine unwiderrufliche Vollmacht zur 
Bewilligung und Beantragung der Löschung einer Auflassungsvormerkung erteilt hat, gegen die innerhalb einer 
bestimmten Frist Einwendungen erhoben werden können.
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Die zivilrechtliche Rechtsprechung und Literatur unterscheiden hierbei klar zwischen der Bewilligung, die der 
Erwerber bereits im Zeitpunkt der notariellen Beurkundung des Kaufvertrags mitbeurkunden lässt (so z.B. Beschluss 
des OLG Celle in NJW-RR 2018, 980, m.w.N.), und der --unwiderruflichen-- Vollmachtserteilung an den Notar, die 
Löschung bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen selbst zu bewilligen (vgl. Böttcher, Zeitschrift für 
Immobilienrecht --ZfIR-- 2020, 1; Bomhard/Voßwinkel, ZfIR 2009, 529). Lediglich im ersten Fall der Beurkundung der 
Löschungsbewilligung durch den Erwerber bereits im notariellen Kaufvertrag liegt danach eine Bewilligung 
entsprechend der §§ 19, 29 GBO vor. Im zweiten Fall hingegen erklärt der Notar die Löschungsbewilligung im 
Namen des Käufers erst durch die Eigenurkunde, nachdem die vertraglich geregelten Voraussetzungen vorliegen.
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dd) Die vom FA angeführten Entscheidungen führen zu keiner anderen Einschätzung.29


Im BFH-Beschluss in BFH/NV 2015, 1668 ging es um den Billigkeitserlass von Säumniszuschlägen und die Frage, ab 
welchem Zeitpunkt die Verwirkung von Säumniszuschlägen sachlich unbillig sein kann, wenn die Festsetzung der 
Grunderwerbsteuer später nach § 16 Abs. 1 GrEStG aufgehoben wird. Der BFH führte dazu aus, dass dem 
Steuerpflichtigen mit dem wirksam erklärten Rücktritt ein Anspruch auf Aufhebung der 
Grunderwerbsteuerfestsetzung zusteht; der Antrag auf Aufhebung der Steuerfestsetzung ist nicht Voraussetzung für 
das Entstehen des Anspruchs, sondern lediglich Verfahrensvoraussetzung für dessen Realisierung. Ab der wirksamen 
Erklärung des Rücktritts vom Kaufvertrag war im dortigen Fall die Einziehung der verwirkten Säumniszuschläge 
unbillig (BFH-Beschluss in BFH/NV 2015, 1668, Rz 6). In dieser Entscheidung war jedoch unstreitig, wann die 
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Voraussetzung des § 16 Abs. 1 GrEStG "Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs" vorlag und damit der Rücktritt 
erfolgt war. Im Tatbestand des dem BFH-Beschluss zugrunde liegenden finanzgerichtlichen Urteils heißt es dazu 
dementsprechend lediglich, der Notar habe mitgeteilt, dass der Rücktritt vom Vertrag wirksam erklärt worden sei (FG 
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.01.2015 - 11 K 4059/12, juris, Rz 2). Um die Aufhebung einer 
Auflassungsvormerkung oder andere Modalitäten der Rückgängigmachung ging es nicht. Folglich kam es lediglich 
auf das zeitliche Verhältnis von wirksamem Rücktritt und Antragstellung auf Aufhebung der Steuerfestsetzung nach 
§ 16 Abs. 1 GrEStG an, nicht aber auf die Frage, ob für eine Rückgängigmachung nach § 16 Abs. 1 GrEStG die 
Löschung einer Auflassungsvormerkung erforderlich ist. Die Ausführungen des II. Senats des BFH können daher für 
die im Streitfall entscheidende Frage nicht herangezogen werden.


Das Urteil des Sächsischen FG in EFG 2017, 1465 betraf die Frage, ob ein Grunderwerbsteuererstattungsanspruch, 
gegen den das dort beklagte Finanzamt aufgerechnet hatte, vor oder nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
entstanden war. Anders als das FA meint, ging das Sächsische FG dabei von den hier dargelegten Grundsätzen aus 
und führte aus, für den Anspruch auf Erstattung der Grunderwerbsteuer gemäß § 16 GrEStG sei entscheidend, ob bei 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sämtliche materiell-rechtlichen Voraussetzungen dieser Vorschrift vollständig 
verwirklicht waren. Die Vorschrift setze sowohl die zivilrechtliche Aufhebung des den Steuertatbestand erfüllenden 
Rechtsgeschäfts als auch die Wiederherstellung der ursprünglichen Rechtsstellung des Veräußerers voraus 
(Sächsisches FG, Urteil in EFG 2017, 1465, Rz 28 f.). Damit äußerte sich das Sächsische FG gerade nicht 
dahingehend --und damit anders als vom FA dargelegt (BFH-Akte, Bl. 27)--, dass nur entscheidend wäre, wann der 
zugrunde liegende zivilrechtliche Sachverhalt, der zur Entstehung des Steueranspruchs geführt habe, verwirklicht 
worden sei.
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3. Nach diesen Maßstäben war der Anspruch auf Erstattung der Grunderwerbsteuer am 23.04.2015, dem Tag des 
Eingangs der Abtretungsanzeige im Original, noch nicht entstanden, weil der Notar die Löschung der 
Auflassungsvormerkung erst am 24.04.2015 beantragt hatte. Damit war der streitgegenständliche 
Abrechnungsbescheid des FA rechtsfehlerbehaftet. Das FA hätte dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss der 
Klägerin nachkommen müssen.
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a) Rechtsgrund für die Auszahlung einer an sich der Erwerberin zustehenden Steuererstattung an die Klägerin ist der 
von dieser erwirkte Pfändungs- und Überweisungsbeschluss vom 18.05.2015. Der Beschluss ist dem FA am 
20.05.2015 zugestellt worden, so dass die Pfändung als bewirkt anzusehen ist (§ 829 Abs. 3 ZPO, vgl. auch 
Senatsbeschluss vom 28.09.1999 - VII B 35/99, BFH/NV 2000, 305, unter 2.a). Die Klägerin ist damit u.a. berechtigt, 
die Überweisung der gepfändeten Forderung zur Einziehung zu verlangen (§ 835 ZPO).
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b) Die Abtretung steht der Pfändung und Überweisung an die Klägerin nicht entgegen, da sie verfrüht, nämlich vor 
Entstehung des Erstattungsanspruchs mit vollständiger Rückabwicklung des Erwerbsvorgangs erfolgt ist: Die 
Löschungsbewilligung existierte am Tag des Eingangs der Abtretungsanzeige beim FA deshalb noch nicht, weil der 
Notar im Kaufvertrag lediglich bevollmächtigt worden ist, die Löschungsbewilligung unter bestimmten 
Voraussetzungen zu erteilen, nicht hingegen enthält der Kaufvertrag --anders als das FA ausführt-- selbst die 
Löschungsbewilligung. Auf die im Kaufvertrag genannte Frist von zehn Werktagen, innerhalb derer der Käufer dem 
Notar die Ausfertigung einer gerichtlichen Entscheidung in Bezug auf die Löschung der Auflassungsvormerkung 
vorzulegen hatte, kommt es daher ebenso wenig an wie auf die Frage, ob die Übersendung der Abtretungsanzeige im 
Original eine --nach dem Zugang dieser Anzeige per Fax-- Wiederholung der Abtretungsanzeige darstellt.


34


4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.35







  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210072?
type=1646225765]







